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Die offentlichen Sachen
nach baselstadtischem Verwaltungsrecht.
Von Dr. C. Narp in Basel.

Abkilirzungen.

Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichis, amt-
liche Sammlung = BGE.

Verwaltungsberichte des Kleinen Rats an den Grossen Rat
des Kantons Basel-Stadtteil, Bd. 1—41, 1833—1874, von 1875 Ver-
waltungsberichte des Regierungsrats an den Grossen Rat des
Kantons Basel-Stadt, Bd. 42—79 = Verw.-Ber.

Verwaltungsberichte des Stadtrates zu Basel, Bd. 1—42,
1834—1875, von 1876 Verwaltungsberichte des Engern Biirgerrates
an den Weitern Biirgerrat der Stadtgemeinde Basel, Bd. 1-—37
= Biirgerrat.

1. Aufzihlung der Gffentlichen Sachen in Basel.?)

Bevor auf die Stellung der offentlichen Sachen
im Basler Recht eingegangen werden darf, ist vorerst
notig, festzustellen, was eigentlich in Basel offentliche
Sachen sind. Es sollen daher die wichtigsten offentlichen

1) Da der Raum fiir theoretische Erorterungen zu beschrankt
ist, kann nur kurz auf die wichtigsten Fragen eingetreten werden.

Das Staatseigentum teilt sich in Finanzvermdgen, Verwal-
tungsvermogen und Sachen im Gemeingebrauch. Diese Einteilung
hat an und fir sich mit dem Begriif der o6ffentlichen Sache nichts
zu tun, es ergibt sich vielmehr rein zufillig, dass Verwaltungs-
vermogen und Sachen im Gemeingebrauch weitaus den grissten
Teil der 6ffentlichen Sachen bilden, nur vereinzelt kommen 6ffent-
liche Sachen auch im Eigentum Privater vor. Es ist daher begreif-
lich, dass der Sprachgebrauch die oben erwihnte Einteilung, welche
doch urspriinglich nur fiir Staatseigentum berechnet war, zu einer
Einteilung der offentlichen Sachen iiberhaupt machte. In diesem
Sinn ist unter Verwaltungsvermdégen und Sachen im Gemein-
gebrauch nicht nur Staatseigentum zu verstehen, sondern auch
Privateigentum, sobald der Hoheitstrager dasselbe einem offent-
lichen Zwecke gewidmet hat und selbst, als Hoheitstriger, die

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht, Neue Folge XXXV, 10
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Sachen in Basel aufgezahlt werden. Um aber den Unter-
schied zwischen o6ffentlichen Sachen und andern eben-
falls im Gebrauch einer Vielheit stehenden Sachen recht
deutlich hervorzuheben, sollen zunichst Sachen auf-
gefiithrt werden, die ihrer Natur nach offentliche Sachen
sein konnten, die aber in Basel eine andere rechtliche
Behandlung erfahren haben.

Verleihung von Nutzungen in die Hand nimmt (vergl. die guten
Ausfithrungen von Theobald: die offentlichen Sachen, Heidei-
berger Dissertation 1912, S. 4 If.).

Die Eigenart der offentlichen Sachen bringt es nun mit sich,
dass sie im Gegensalz zu andern Sachen eine Sonderstellung ein-
nehmen. Viele glaubten nun, diese Sonderstellung durch gesuchte
Konstruktionen erklaren zu miissen; so wurde z. B. behauptet,
die dffentlichen Sachen seien res nullius, oder es handle sich bei
ihnen um ein ,,6ffentliches” Eigentum.

Um zu einer richtigeren Auffassung zu gelangen, ist zunachst
die Auferlegung der Zweckbestimmung genauer ins Auge zu fassen.
Sobald eine Sache in cinem oOffentlichen Gebrauche steht, muss
sich notwendigerweise hieraus eine Beschrinkung der Eigentums-
befugnisse ergeben; konnte der Eigentiimer nach wie vor alle
Befugnisse frei ausiiben, so wiirde der 6ifentliche Gebrauch illu-
sorisch. Daher ist der Eigentlimer einer o6ffentlichen Sache in
der Ausiibung von tatsichlichen und rechtlichen Verfiigungen
durch das Verwaltungsrecht eingeschriankt, es werden ihm nur
noch die Befugnisse gelassen, die den 6ffentlichen Gebrauch nicht
storen. Die Auferlegung der Zweckbestimmung stellt sich somit
dar als eine an der Sache haftende 6ffentlichrechtliche Eigentums-
beschriankung.

Sobald die Offentliche Zweckbestimmung auferlegt ist,
steht die Sache dem offentlichen Gebrauche offen. Mit diesem
offentlichen Gebrauch hat nun der Eigentiimer nichts zu schaffen
die Bestimmung tiber denselben fillt derjenigen dffentlichrecht-
lichen juristischen Person zu, zu Gunsten deren Angehoérigen die
offentliche Zweckbestimmung auferlegt worden ist. Nicht der
Eigentiimer, sondern ein Hoheitstrager schiitzt den o6ffentlichen
Gebrauch gegen unberechtigte Eingriffe, der Hoheitstriger setzt
dem offentlichen Gebrauch Schranken, nur er kann weitergehende
Nutzungen wie z. B. Sonderrechte gewihren (daher fallen Gebiih-
ren fiir Sonderrechte etc. dem Hoheitstriger zu. Vergl. Fleiner:
die Befugnis zum Bezug von Grabtaxen, Rechtsgutachten 1908).
Da nun der Hoheitstriger bei der Bestimmung iiber den &ffent-
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A. Keine oOffentlichen Sachen.

1. Begriffsmerkmal fiir die offentliche Sache ist,
dass beil ihr der Hoheitstriager als Obrigkeit die Nutzung
vermittelt. Offentliche Sachen sind daher vor allem
keine solchen, bei deren Gebrauch uns als der die Nutz-
ung Gewihrende nicht ein Hoheitstriger, sondern ein
Privatmann oder eine private Gesellschaft gegeniiber-

lichen Gebrauch als Obrigkeit auftritt, so besteht zwischen ihm
und demjenigen, der von der 6ffentlichen Sache Gebrauch macht,
kein privatrechtliches Verhiltnis wie zwischen Gleichgestellten.
Die Nutzung beruht demnach nicht auf privater Zulassung oder
Duldung, sondern sie wird gewahrt als Akt oéffentlicher Fiirsorge.
Dies offentlichrechtliche Verhéltnis, das zwischen Hoheitstriager
und Benutzendem besteht, charakterisiert die 6ffentlichen Sachen
und scheidet sie von andern Sachen, an denen ebenfalls ein Ge-
brauch einer Vielheit besteht.

Da die offentliche Zweckbestimmung an der Sache haftet
und jeden neuen Erwerber bindet, kann im Prinzip jeder Private
Eigentiimer einer oOffentlichen Sache sein. Es ist dann immer
zu scheiden zwischen den Befugnissen, welche dem Eigentiimer
der offentlichen Sache zusteben, und den Befugnissen, die infolge
der offentlichen Zweckbestimmung dem Hoheitstriager zukommen.
In den meisten Fallen wird aber der betreffende Hoheitstrager
zugleich auch Eigentiimer der o6ffentlichen Sache sein. Gleich-
falls miissen aber auch hier die Befugnisse, die ihm als Eigentiimer
zustehen, streng von den Befugnissen geschieden werden, die er
als Hoheitstrager ausiibt. Im ersten Fall gilt ndmlich Privatrecht,
im zweiten [all 6ffentliches Recht. Diese Herrschait zweier Rechte
gibt den offentlichen Sachen ihre eigenartige Stellung.

Alle tatsichlichen und rechtlichen Verfiigungen, welche den
offentlichen Gebrauch nicht stéren und nicht durch verwaltungs-
rechtliche Vorschriften verboten sind, bleiben dem Eigentiimer
unbenommen. So kann er namentlich solche Privatrechte an der
offentlichen Sache begriinden, die zu Nutzungen berechtigen, die
nicht in der Zweckbestimmung der offentlichen Sache liegen;
unter solchen Privatrechten darf aber der offentliche Gebrauch
nicht leiden. Diese Privatrechte sind unabhéingig vom éffentlichen
Gebrauch, d. h. sie bestehen weiter, auch wenn der offentliche
Gebrauch aufgehoben wird. Alle Nutzungen dagegen, welche in
die Zweckbestimmung der 6ffentlichen Sache fallen, werden vom
Hoheitstrager in Form des Gemeingebrauchs, einer Gebrauchs-
erlaubnis oder eines offentlichrechtlichen Sonderrechts erméglicht,
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tritt. Es miissen daher zunéchst alle die vielen gemein-
niitzigen Anstalten der ,,Gesellschait zur Befoérderung
des Guten und Gemeinniitzigen’ ausgeschieden werden.
Ebenfalls ins Privatrecht gehort die ,,Allgemeine Armen-
pflege*; durch das Gesetz vom 25. November 1897 wurde
das nichtbiirgerliche Armenwesen nicht wverstaatlicht,
es sollte nur die laut Verfassung dem Kanton obliegende
Mitwirkung und Unterstiitzung geregelt und zugleich
das freiwillige Armenwesen gesetzlich organisiert und
unter Staatsaufsicht gestellt werden.?) Um private Unter-
nehmungen bandelt es sich ferner bei allen Privatschulen,
bei der Augenheilanstalt, beim Kinderspital, Stadttheater,
beim Zoologischen Garten und beim Tierpark in den

fiir sie gilt offentliches Recht. Die durch Gebrauchserlaubnis oder
Sondernutzungsrecht geschaffenen Sondernutzungen gehoéren, im
Gegensatz zu den oben erwihnten Privatrechten, zum 6ffentlichen
Gebrauch ; wird dieser daher aufgehoben, so gehen sie mitihmunter.
Das Verstindnis fiir diese Verhiltnisse wird vielleicht erleichtert,
wenn die auf einer Sache ruhende Last des offenilichen Gebrauchs
mit einem Baurecht verglichen wird. (Vergl. hauptsichlich:
Wieland: Kommentar zum schweiz. ZGB: das Sachenrecht,
Ziirich 1909 Art. 664, Bem. 5 e) aa), Bem. 6; Art. 944, Bem. 3;
Fleiner: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, zweite
Auflage, 1912, S. 315, 333; Gierke: deutsches Privatrecht, II,
Leipzig, 1905, S. 23, 24, auch § 102, Anm. 10 und 17; O. Mayer:
deutsches Verwaltungsrecht, 11, Leipzig, 1896, S. 111, 160; Miiller:
das Eigentum an offentlichen Sachen, in Zeitschr. f. schw. R.
n. F. Bd. 31, S. 224 if., 253 {f.; Biermann: die 6ffentlichen Sachen,
Programmrede, Giessen 1905, S. 23, 28 {f.; Meili: Rechtsgutachten
und Gesetzesvorschlag betreffend die Schuldexekution und den
Konkurs gegen Gemeinden, 1885, S. 116 fi.; Pfleghart: Grund-
ziige einer Bundesgesetzgebung tiber die Ausniitzung und Ver-
wertung der Wasserkrafte, Ziirich, 1907, S. 51, 52; Osswald: die
Rechtsverhiltnisse an oOffentlichen Sachen, Heidelberger Disser-
tation 1909, S. 36, 41 ff.; Theobald: die Rechtsverhiltnisse an
offentlichen Sachen, Heidelberger Dissertation 1912, S. 40 ff.)

2) Vergl. Ratschlag und Gesetzesentwurf betreffend das
Armenwesen v. 27./28. Nov. 1895, S. 6, 16, Basler Staatskanzlei
Drucksachen Nr.1052; Bericht der Grossratskommission f. d.
Ges. betr. d. Armenwesen, v. 3. Aug./17. Sept. 1896, S. 4, Staats-
kanzlei Drucks. Nr. 1086.
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Langen Erlen, bei den Rheinfihren. Auch die Borse
ist keine offentliche Sache; durch das Borsengesetz
wurde keine eigentliche staatliche Organisation der Bérse
vorgenommen, der Staat hat sich nur ein Auisichtsrecht
zuerkannt. Schliesslich sind noch alle diejenigen Sachen
auszuscheiden, welche von andern kirchlichen Vereini-
gungen als den beiden offentlichrechtlichen Kirchen
religiosen Zwecken gewidmet werden; daher sind die
katholischen Kirchen, die Synagoge und Kultusstitten
anderer religioser Vereine durch keine offentliche Zweck-
bestimmung eingeschrinkt.

2. Keine offentlichen Sachen sind des weitern alle im
Finanzvermogen eines Hoheitstrigers stehenden Sachen.
Bei der Gewihrung von Nutzungen an diesen Sachen tritt
uns allerdings der Hoheitstriger gegeniiber, er vermittelt
uns die Nutzung aber nicht in seiner Eigenschaft als
Obrigkeit, sondern er hat sich auf den Boden des Privat-
rechts begeben.?)

3) Es wiirde zuviel Raum beanspruchen, wenn bei jeder
einzelnen Sache die Merkmale hervorgehoben wiirden, auf Grund
deren sie zu den 6ffentlichen Sachen oder nicht zu denselben gerech-
net werden. Es werden daher kurz die allgemeinen Grundsitze
dargelegt, nach denen die Einteilung vorgenommen wurde. Bei
den einzelnen Sachen sind dann die Stellen zitiert, aus welchen sich
Anhaltspunkte ergeben. .

Die im Finanzvermogen stehenden Anstalten scheiden sich
von den offentlichen Anstalten durch die privatrechtliche Rege-
lung des Benutzungsverhiltnisses. Eine privatrechtliche Regelung
liegt vor, wenn das Unternehmen mit seinem Benutzer privatrecht-
liche Vertrige abschliesst. Werden keine Vertrige abgeschlossen
oder wird das Entgelt als Gebiihr bezeichnet, so haben wir es
in der Regel mit einer offentlichen Anstalt zu tun; namentlich
spricht fiir eine 6ffentlichrechtliche Regelung das Vorhandensein
von Gewalt- und Zwangsverhaltnissen 6ffentlichrechtlicher Natur.
Weitere Anhaltspunkte fiir eine privatrechtliche Regelung sind:
Dauer der Klagverjihrung, Verfahren bei Benutzungsstreitigkeiten,
Anwendbarkeit der Fabrikgesetze (vergl. hieriiber auch: Bundes-
gesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken v. 23. Mirz 1877.
kommentiert durch seine Ausfiihrung in den Jahren 1878 bis
1899, herausgegeben vom schweiz. Industriedepartement 1900,
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Beim Finanzvermoégen kann geschieden werden zwi-
schen industriellen Betrieben, gemeinniitzigen Unter-
nehmungen auf dem Boden des Privatrechts und iibrigem
Finanzvermoégen des Hoheitstrigers.

a) Industrielle Betriebe sind solche Unternebmungen,
die vom Hoheitstrager auf privatrechtlicher Grundlage
betrieben werden und bei welchen die Erwerbsabsicht
im Vordergrunde steht. Industrielle Betriebe sind in Basel
Gasfabrik, Elektrizitatswerk, Strassenbahnen, Material-
lagerplatze auf dem Dreispitz, Industriegeleise am St.
Johannbahnhof und Rheinhafengeleise.?)

b) Gemeinniitzige Unternehmungen des Hoheits-
tragers sind solche, die vom Staat auf privatrechtlicher
Grundlage betrieben werden, bei denen aber die Erwerbs-
absicht ganz in den Hintergrund getreten ist. Hier sind
zu nennen die Basler Wasserversorgung — zu scheiden

S. 42, 43). Hat der Hoheitstrager die Anstalt von einer Privat-
gesellschaft iibernommen oder werden solche Unternehmungen
in der Regel von Privatgesellschaften betrieben, so kann vermutet
werden, dass der Hoheitstriger aus Zweckmaissigkeitsriicksichten
die Anstalt ebenfalls auf dem Boden des Privatrechts betreiben
werde; aus diesem Grunde sind Staatseisenbahnen privatrechtlich,
Post, Telephon und Telegraph offentlichrechtlich geordnet.

%) Gasfabrik: vergl. Ges. betr. das Gas- und Wasserwerk
u. d. Elektrizitatswerk, v. 8. Marz1900, § 6 ; Biirgerrat 1850, S. 24 {f.,
1851, S. 20 ff., 1868, S. 21; Verw. Ber. 1876 San.-Dep., S. 64, auch
Staatsarchiv Gemeindeakten B 4. [Elektrizitatswerk: vergl.
Ges. betr. d. Gas- u. W.-W. u. d. E. W. § 6; Verordnung betr. d.
Abgabe elektr. Energie wv.29. Jan.1910 §2. Strassenbahnen:
vergl. hier ein Urteil des Zivilgerichts v. 16. Sept. 1902, Verw.-
Ber. 1902, Gerichte S. 30, in welchem die Eisenbahnbetriebe des
Bundes als Gewerbe bezeichnet werden; Materiallagerplitze
vergl. Verw.-Ber. 1908 Finanzdep. S. 38, 1910, Finanzdep. S. 53.
Industriegeleise: vergl. Staatsrechnung des Kantons Basel-Stadt
1912, S.81; Ratschlag betr. Forderung der Rheinschiffahrt
v. 20./25. Febr. 1909, Staatskanzlei Drucks. Nr. 1691 ; Ratschl. betr.
die Rheinuferversicherung bei der elsissischen Landesgrenze und
die Arbeiten und Anlagen im Interesse der Rheinschiffahrt v.
30./31. Mai 1906, S. 10, Staatskanzlei Drucks. Nr. 1553.
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vom Brunnwesen —, die Kantonalbank, die Arbeitshiitte
am Klingelberg.5)

c) Vom iibrigen Finanzvermogen inleressieren uns
einige Sachen wegen der grossen Ahnlichkeit, die zwischen
ihnen und den offentlichen Sachen besteht.

So scheint die Hard ein offentlicher Park zu sein;
das ist jedoch nicht der Fall, sie ist Nutzwald und steht
daher im Finanzvermogen.®)

Im Finanzvermoégen der Einwohnergemeinde Basel-
Stadt steht der Riehenteich. Uber das Eigentum an diesem
Teich und die Offentlichkeit desselben ist schon so oft
gestritten worden, dass es sich lohnt, kurz auf diese
beiden Punkte einzugehen.

Der Kleinbasler Teich war nie als eigentliche Allmend
betrachtet worden; alle Rechte, welche dem Eigentiimer
zustehen, werden von jeher ausgeiibt durch die Korporation
der ILehens- und Gewerbsinteressenten, die sich aus
den Inhabern einer feststehenden Anzahl von Gewerben
zusammensetzte.”) Diese Genossenschaft wehrte sich

%) Wasserwerk: vergl. Ges. betr. d. Gas- u. d. Wasserwerk:
§§ 31, 36; Verordng betr. die Wasserabgabe an Private v. 3. Juli
1888, §§ 1, 2, 11, 27; Verw.-Ber. 1838, S. 18, 1843 S. 40, 1863 S. 15,
1875 San.-Dep. S. 60 ff., 1877 San.-Dep. S. 64, 1903 San.-Dep.
S. 51, 1904 San.-Dep. S. 49, 1905 San.-Dep. S. 52, 1909 San.-
Dep. S. 83, 1910 San.-Dep. S. 78; Biirgerrat 1858 S. 20, 1865
S. 10 ff.; Staatsarch. Brunnakten J. 1, Reg.-Beschl. v. 5. Dez.
1877, 22. Dez. 1877; Kantonalbank: vergl. Ges. betr. Errichtung
einer Basler Kantonalbank v. 26. Jan. 1899, § 3; Verw.-Ber. 1906
Fin.-Dep. S. 37. Arbeitshiitte: wvergl. Verw.-Ber. 1901, Gerichte
S. 85, 1912, Baudep. S. 47.

6y Staatsarchiv Gemeindeakten B 7, Grenzpost 15. Mérz
1876; Biirgerrat 1890 S. 10, 1900 S. 9, 1905 S. 9, siehe auch in
allen Jahrgiangen unter: Verw.-Kommission, inshes. auch Bewirt-
schaftung der Hard.

7) Vergl. A. Heusler: Institutionen des deutschen Privat-
rechts, Leipzig 1885, 1. Bd S. 301, 302; Griininger: Der
Kleinbasler Teich, in: Historisches Festbuch zur Basler Ver-
einigungsfeier, 1892, Basel S. 189, 198; Wackernagel, Geschichte
der Stadt Basel, I1. Bd 1. Teil, Basel 1911, S. 278, 279; Urteil
des Zivilgerichts vom 5. Nov. 1875 in §S. Baehler c¢. Baudep.
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gegen unbefugte Eingriffe in den Teich, sie erteilte die
Bewilligung zur Entnahme von Teichwasser, sie verlieh
Wassergerechtigkeiten und andere Sondernutzungen. Die
Verhiltnisse am Riehenteich lagen daher ganz anders
als beim Riimelinbach und beim St. Albanteich, wo alle
diese Rechte vom Staat ausgeiibt wurden. Nach Wacker-
nagel ist das so zu erklaren, dass der Kleinbasler Teich
schon vor der Bildung der Kleinbasler Stadtgemeinde
zum Treiben wvon Gewerben beniitzt wurde; die Kor-
poration, welche sich infolge der gemeinsamen Beniit-
zung des Teichs bildete, nahm die Verwertung der Wasser-
krafte in die Hand, ehe die Stadtgemeinde dazu imstande
war, und behielt die Verfiigung iiber den Teich bei. Dies
war umso eher moglich, als die Korporation sich or-
ganisiert hatte und dadurch zu einer festen Stellung und
zu Ansehen gekommen war.%)

Diese Korporation nun wurde von jeher als Eigen-
tiimerin des Teiches betrachtet. Eine rechtliche Aner-
kennung erfolgte im Jahre 1873, als bei der Grundbuch-
bereinigung Kleinbasels das Justizdepartement die Grund-
buchverwaltung anwies, dem Kleinbasler Teich im Lager-
buch ein Folio zu eréffnen und die Lehens- und Gewerbs-
interessenten in die Eigentumsrubrik einzutragen.?) Auf
diese Weise wurde der tatsidchlichen lLage am besten

Basel-Stadt, Staatsarchiv, Bauakten X 9; Wasser- und Korpo-
rationsordnung von 1898 §§ 4, 5, Staatsarch.: Arch. der Klein-
basler Teichkorporation F 10, 2; Ratschlag betr. die Veriegung
der Kleinbasler Teiche vom 25./26. Mai 1904, Arch. d. Kleinbasler
Teichkorporation F 11, 1 (1898 bis 1901); Bauakten X 11, 29. Okt.
1885; Arch. d. Kleinbasler Teichkorporation Urk. Nr. 14, 20, 21;
Ratschlag und rev. Entw. des Hochbautenges. v.11./12. April 1894,
Arch. der Kleinbasler Teichkorporation A 3.

8) Ordnungen finden wir schon aus den Jahren 1464, 1628,
1730; vergl. Arch. der Kleinbasler Teichkorporation: Urk. Nr. 24 a
v. 26. Febr. 1628, Urk. Nr. 24b v. 9. Marz 1628, Urk. Nr. 26 v.
19. Jan. 1730. Vergl. auch Grininger, S. 185 ff.

%) Auszug aus dem Prot. des Justizkollegiums v. 26. August
1873, Staatsarch.: Arch. der Kleinbasler Teichkorporation F 9;
vergl. Wasser- und Korporationsordhung von 1898, § 3; Bauakten
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Rechnung getragen und zugleich eine Streitfrage, die
schon langst ihrer Losung harrte, endgiiltig entschieden.
So wurde dann auch durch Urteil des Appellations-Gerichts
vom 9. April 1880'%) die Korporation fiir den Schaden
haftbar erklart, der durch ein Anschwellen des Teiches
entstanden war. Als wegen der sanitarischen Ubelstinde,
die der Teich mit sich brachte, in den Jahren 1904 bis
1906 die Teichverlegung vor dem Grossen Rat behandelt
wurde, kam die Irage, ob auch Eigentum am Wasser-
lauf, nicht nur an Grund und Boden bestanden habe,
zur Sprache, sie wurde aber nicht entschieden, da die
Entschadigungssumme auf dem Wege der vertraglichen
Verstindigung mit der Korporation festgesetzt wurde.l)
In Austithrung des Grossratsbeschlusses vom 13. Sep-
tember 1906 wurden dann vom Staate alle Wasserrechte
aufgekauft und diejenigen Gewerbe, welche das Wasser
zu industriellen Zwecken beniitzt hatten, erhielten es
wieder in einer Rohrenleitung zur Verfiigung gestellt.?)
Von nun an ist die Einwohnergemeinde Basel-Stadt
Eigentiimerin der Kleinbasler Teiche.

Obgleich nun der Teich im Eigentum einer privaten
Korporation gestanden hatte, wire dennoch ein offent-
licher Gebrauch moglich gewesen. Und in der Tat scheint
auch ein solcher bestanden zu bhaben.'®?) Wir wissen,

X 9, Ber. des Baudep. v. 27. Juni 1887; Ber. der Pet.-Konumn.
v. 4. Dez. 1889; Ber. des Justizdep. v. 11. Méarz 1890.

10) Verw.-Ber. 1880, App.-Ger. S. 9.

11) Der Ratschlag der Regierung betreifend die Verlegung
der Kleinbasler Teiche vor dem Gr. Rat am 7. Juli 1904, Steno-
gramm der Verhandl. S. 31, Votum von Dr. E. Kern; die Klein-
basler Teichverlegungsirage vor dem Gr. Rat am 13. Juli 1905,
Stenogramm der Verhandl. S. 33, Votum von Dr. E. Kern, S. 44,
Votum von Reg.-Rat Reese, Staatsarchiv: Arch. der Kleinbasler
Teichkorporation, F 11, 2.

12) Verw.-Ber. 1905 Baudep. S. 8, 1906 Baudep. S. 7, 1907
Baudep. S. 9.

13) Vergl. hieriitber Wackernagel S.279; Griininger S. 171,
199, 200; Verw.-Ber. 1885 Pol.-Dep. S. 24; Bauakten X 9, 20. Juli
1877, Bericht des Baudep. v. 14. August 1885.
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dass schon in frithester Zeit die Wiesenflosse den Teich
hinunter bis nach Allenwinden fuhren und von da ihren
Weg durch den Stadtgraben ausserhalb der Karthause
in den Rhein nahmen, dass die Anwohner im Teich ba-
deten, dort Wasser schopften und ihre Wasche wuschen,
dass die Besitzer von Wiassermatten Wasser zur Bewés-
serung 1hrer Wiesen ableiteten, und dass Pferde zum
Teich in die Schwemme geritten wurden; auch bestanden
Sonderrechte, so die Rechte zum Ableiten von Wasser,
zum Errichten von Waschbriicken, Badhiusern und Teich-
tiberdeckungen. Bei allen diesen Nutzungen handelte
es sich aber nicht um einen vom Hoheitstriger geschaf-
fenen offentlichen Gebrauch, sondern um eine blosse Dul-
dung oder Gewahrung durch die Teichkorporation, mit
dem Hoheitstrager trat der Benutzende auf keinerlei
Weise in Berithrung.¥) Die Korporation erteilte alle
diese Gerechtigkeiten ohne die geringste Mitwirkung
des Staates. So wird laut § 37 des Hochbauten-Gesetzes
vom 27.Juni 1895 der Korporation das Verfiigungs-
recht iiber den Teich vorbehalten; § 31 der Wasser- und
Korporationsordnung von 1898 bestimmt, dass jede
Beniitzung des Wassers durch Nichtkorporationsmit-
glieder nur mit Genehmigung der Korporation erfolgen
diirfe. Fiir gewisse Sondernutzungen erhob die Genossen-
schaft Rekognitionsgebithren, bei deren Nichtbezahlung
die Bewilligung hinfillig wurde, 1) oder sie kniipfte die

14) Wackernagel S.278; Griininger S. 198; vergl. Staatsarch.:
Arch. der Kleinbasler Teichkorporation, Urk. Nr. 14, 20, 21;
A 3 Erklarung der Kleinbasler Teichinteressenten v. 14. Febr. 1890,
20. Jan. 1892; F 9, Formular betr. Servitutdnderung im Grund-
buch z. B. v.18. Nov. 1900; F 10, 2, Ratschlag betr. die Ver-
iegung der Kleinbasler Teiche v. 26. Mai 1904; G 1, 4. Okt. 1881
und die folg. Akten, auch Form. v. 16. Dez. 1895; H 3, 22. Dez.
1898 ; Bauakten X 11, 29. Okt. 1885.

15) Staatsarch. Bauakten X 11, 29. Okt. 1885; Arch. der
Kleinbasler Teichkorporation F 10, 2, Beil. XI der Wasser- und
Korporationsordnung 3; Beil. XIII, Zirkular v. Dez. 1895 betr.
die Rekognitionsgebiihren von Nichtkorporationsmitgliedern;
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Erteilung von Sonderrechten an gewisse Verpflichtungen.
So hatte die Korporation in einer Vereinbarung mit dem
Gemeinderat von Riehen den Riehener Wiassermatten-
besitzern das Wissern nur unter gewissen Bedingungen
gestattet und sich das Recht vorbehalten, bei Verletzung
dieser Verpflichtungen ,,diese freiwillige Konzession** zu
widerrufen.1®) An erster Stelle stand eben immer der Be-
trieb der Gewerbe, alle andern Nutzungen wurden nur
gestattet, wenn sie sich mit dem Betrieb der Gewerbe
vereinbaren liessen.

Da nun der offentliche Gebrauch des Riehenteichs
von einer privaten Korporation geregelt wurde, war
dieses Gewisser keine oOffentliche Sache; es lasst sich
dies hieraus erkliren, dass in einer Stadt, deren HAauser
alle mit laufendem Wasser versorgt und kanalisiert sind,
den Gewiassern keine so grosse Bedeutung zukommt
wie auf dem Lande; so spielte, wie wir weiter unten sehen
werden, der offentliche Gebrauch beim St. Albanteich
mit der Zeit eine so kleine Rolle, dass der Staat auf seine
Rechte an diesem Teich verzichten wollte, um sich dafiir
seines Beitrages an den Unterhaltungskosten am Birs-
wuhr zu entledigen.

Keine offentliche Sache ist der Allschwilerweiher;
frither stand er allerdings im Verwaltungsvermogen,
da er mit dem Schiitzenmattweiher verbunden war und
Loschzwecken diente. Als dann aber dieser Gebrauch
aufhorte, wurde er zur Fischzucht vermietet und wart
einen bedeutenden Ertrag ab.1?)

vergl. auch G 2; A3, Entwurf zu einem Antwortschreiben an
Herrn Reg.-Rat Dr. Ernst Brenner v. 22. Febr. 1892.

18) Staatsarchiv: Arch. der Kleinbasler Teichkorporation
¥ 10, 2, Beil. VII der Wasser- und Korporationsordnung: Verein-
barung betr. Beniitzung und Unterhalt des Riehenteichs zwischen
der Korporation der Kleinbasler Lehens- und Gewerbsinter-
essenten und dem Gem.-Rat von Riehen.

17) Verw.-Ber. 1862 S. 124, 1863 S. 125; Staatsarch. Bau-
aktenV, 1. Juli 1878, 20. Okt. 1886; Ber. d. Dep. d. Inn. v. 31.0kt.
1876, Staatsarch. Gem.-Akten B 6.
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Im freien Finanzvermdégen stehen alle ausser Dienst
gestellten offentlichen Sachen. So wurde z. B. die Ulrichs-
kapelle als Magazin vermietet,®) auch finden wir hiufig
Verkauf von ausser Dienst gestellten 6ffentlichen Strassen
und Wegen.?) Dagegen koénnen Kkassierte oOffentliche
Sachen wieder zu offentlichen Sachen werden, wenn sie
einem neuen offentlichen Gebrauch gewidmet werden;
so sind z. B. die alten Stadttore wie St. Alban-, Spalen-,
St. Johanntor, obgleich sie als Festungswerke ausser
Dienst gestellt wurden, dennoch &ffentliche Sachen, da
sie als Denkmaler vergangener Zeiten der Stadt zur Zierde
dienen sollen. Dagegen steht die Klarakirche, die bel der
Trennung von Staat und Kirche der katholischen Kirche
zur Nutzniessung iiberlassen wurde, im Finanzvermogen
des Kantons,2% da die katholische Kirche, als private
kirchliche Vereinigung, keinen o&ffentlichen Gebrauch
schaffen kann.

B. Offentliche Sachen.

1. Zum Unterschied von den bis jetzt behandelten
Sachen tritt uns bei den offentlichen Sachen ein Hoheits-
trager als Obrigkeit entgegen. Wer also an einer offent-
lichen Sache Nutzungen vornimmt, die in deren Zweck-
bestimmung fallen, tritt nicht mit dem Eigentiimer in
Beziehung, sondern es wird zwischen ihm und dem Ho-
heitstrager, dem die Regelung des in Frage stehenden

18) Vergl. einen Ber. d. Dep. d. Inn. v. 31. Okt. 1876, Staats-
arch. Gem.-Akten B 6.

19) Biirgerrat 1862 S. 88, 1855, S.41; Verw.-Ber. 1893,
Baudep. S. 13.

20) Vergl. Basler Verfassg v. 2. Dez. 1889, Rev. v. 10. Febr.
1910, Einfihrungsbestimmungen 5; Verw.-Ber. 1911, Justiz-Dep.
8. 5.

Schon im Jahre 1858 hatte die Regierung diese Kirche der
kath. Gemeinde iiberlassen, sich aber das Recht vorbehalten, frei
iber die Klarakirche zu verfiigen: ,,Die Klarakirche ist und bleibt
freies und unbeschwertes Eigentum des Staates‘ (Verw.-Ber. 1858
S. 44).
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offentlichen Gebrauchs zukommt, ein otfentlichrecht-
liches Verhéltnis begriindet.

Als Hoheitstrager, die iiber den offentlichen Ge-
brauch an offentlichen Sachen bestimmen, kommen fiir
unsern Kanton in Betracht Bund, Kanton Basel-Stadt,
Einwohnergemeinden Basel-Stadt, Riehen und Bettingen,
Biirgergemeinden Basel-Stadt, Riehen und Bettingen,
reformierte und christkatholische Kirche.2?) Wenn nun
von einer oOffentlichen Sache des Bundes die Rede ist,
so will das nicht heissen, die Sache stehe im Eigentum
des Bundes, offentliche Sache des Bundes bedeutet
vielmehr, dass der Bund die Sache zu Gunsten seiner
Angehorigen mit einer offentlichen Zweckbestimmung
belastet hat, weil er die Befriedigung des betreffenden
Bediirfnisses fiir scine Pflicht halt; ebenso ist eine offent-
liche Sache einer Biirgergemeinde eine solche, welche
von der Birgergemeinde zu Gunsten von Biirgern in
einen oOffentlichen Dienst gestellt wurde. Allerdings
ist in der Regel derselbe Hoheitstriger auch Eigentiimer
der offentlichen Sache.

Einen Anhaltspunkt fiir die Trennung der éffentlichen
Sachen des Kantons und der Einwohnergemeinde Bascl-
Stadt von den im Finanzvermoégen stehenden Sachen
finden wir im Unterschied zwischen produktivem und
unproduktivem Besitz. Das Grundbuchgesetz vom 16.
April 1860 hatte bestimmt, dass alle zur sogenannten
Allmend gehorenden Sachen nicht ins Grundbuch aufzu-
nehmen seien. Es wurden dann nur die ,,verkehrsfahigen‘
Sachen im Grundbuch eingetragen. Fiir ,,nicht verkehrs-
fahig* hielt man??): offentliche Wege und Strassen; Géss-

21) Vergl. Gemeindeges. v. 26. Juni 1876, §§1, 4, 12, 19;
Basler Verfassung v. 2. Dezember 1889 mit Verfassungsrevision v.
10. Febr. 1910, §19; Ges. betr. die Staatsoberaufsicht iiber die
gifentlichrechtlichen Kirchen und die Verwendung von Staats-
und Gemeindemitteln zu Kirchenzwecken, v. 19. Febr. 1911, § 1.

22) Vergl. Staatsarchiv Bauakten W 13, 30. Aug. 1876, unter:
Festgelegte Grundsiatze.



158 Dr. C. Napp:

chen, welche zu Loschzwecken dienten, z. B. das Géass-
chen, das von der Freien Strasse zum Gymnasium fiihrt;
Festungswerke, Graben, Stadtmauern etc.; dem offent-
lichen Gottesdienst gewidmete Kirchen; die dem Staat
oder der Stadt gehdrenden Gottesicker; die o6ffentlichen
Gewisser samt den Teichen. Dieser Unterschied wvon
verkehrsfahigen und nicht verkehrsfdhigen Sachen war
ebenfalls von Bedeutung, als im Jahre 1876 die Ge-
schéfte der Einwohnergemeinde vom Kanton iibernommen
wurden. Es musste damals bestimmt werden, welche
Liegenschaiten als ,ertragsfiahig” zu den Aktiven des
aufzustellenden Status der Einwohnergemeinde zu rechnen
seien, und welche als ,,Verwaltungszwecken dienend.
nicht ertragsfahig ohne alle Verrechnung des Werkes
an die Einwohnergemeinde iibergehen soliten.2®) Als
oHnicht ertragsfahig® wurden folgende Sachen ange-
sehen: die 6ffentlichen Platze, Strassen, Treppen, Alleen,
Promenaden, die Dohlen und Agden, die Briicken und Stege,
die stadtischen Gewdolbe iiber den Fliissen und Teichen,
Schulhéuser und Lehrerwohnungen, Spritzenhéauser, Lang~
Erlen, Messbudenmagazin, Schiitzenmattweiheranlage, das
Brunnwesen. :
Bis zum Jahre 1912 waren die fiir Verwaltungs-
zwecke verwendeten Liegenschaften nicht in den Ver-
mogensstatus aufgenommen worden. Von 1912 an werden
nun auch die unproduktiven Liegenschaften mit einem
Buchwert von 30 Prozent des Schatzungswertes in die
Staatsrechnung eingestellt.24) Fast alle diese als ,un-
produktive Liegenschbaften‘* in die Staatsrechnung auf-
genommenen Sachen sind 6ffentliche Sachen; einige
stehen jedoch im Finanzvermogen. So ist z. B. die
Klarakirche in der Staatsrechnung von 1912 als ,,unpro-
duktiv‘’ erwahnt;2%) sie ist aber keine o6ffentliche Sache,

23) Biirgerrat 1876, S. 13 ff.

28) Verw.-Ber. 1912, Finanzdep. S. 4; Staatsrechnung 1912,
S. 62.
25) Staatsrechnung 1912, S. 97.
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sie steht im Finanzvermogen des Kantons und ist nur
deshalb unproduktiv, weil durch Art.5 der Einfithrungs-
bestimmungen zur Verfassungsrevision vom 10. Februar
1910 der Kanton verpflichtet wurde, der katholischen
Kirche ein unentgeltliches Nutzniessungsrecht an diesem
Gebiude zu bestellen. Ahnlich verhilt es sich mit dem
Areal des Zoologischen Gartens2¢) und anderen Sachen.

Von diesen in der Staatsrechnung als ,,unproduktiv‘’
aufgefithrten Sachen?’) sind offentliche Sachen:

Im Eigentum des Kantons: Rathaus und Staats-
archiv, Verwaltungs- und Gerichtsgebiude an der Baum-
leingasse, Strafanstalt, Lohnhof, Polizeiposten, Kaserne,
altes Zeughaus, Schulhiuser wie Gymnasium, Realschule,
Tochterschule ete., Frauenarbeitsschule, Gewerbeschule,
Turnhalle in der Theaterstrasse, Heil- und Pflegeanstalt
Friedmatt, Wasenmeisterei, Werkhof an der Pestalozzi-
strasse, Spielmatte an der Schanzenstrasse, Anlage beim
Schiitzenhaus. '

Im Eigentum der Stadt: Polizeiinspektorat, Polizei-
posten, Feuerwehrmagazin, Schulhiuser und Lehrer-
wohnungen, Kleinkinderschulen, Turnhalle an der Bin-
ningerstrasse, Frauenspital, Poliklinik, Hilfsspital, Kannen-
feld-, Horburg-, Wolf-, Theodorsgottesacker, Kirchhof
an der Hiltalingerstrasse, Barfiisserkirche mit Historischem
Museum, Stadttore wie St. Johann-, Spalen-, St. Alban-
tor, Klaramatte, Brausebad, Lange Erlen, Batterie-
anlagen. |

2. Die offentlichen Sachen werden eingeteilt in Ver-
waltungsvermogen und Sachen im Gemeingebrauch. Beide
haben das gemeinsam, dass sie dem offentlichen Interesse
unmittelbar, durch ihren blossen Gebrauchswert, dienen.
Dagegen unterscheiden sie sich darin, dass die Sachen
im Verwaltungsvermodgen die sachliche Grundlage von
offentlichrechtlichen Anstalten bilden, die Beniitzung
des Verwaltungsvermogens ist daher nur méglich durch

26) Vergl. Verw.-Ber. 1891, S. 4.
27) Vergl. Staatsrechnung 1912, S. 96 ff.
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Inanspruchnahme der Anstaltstatigkeit; diese erfolgt
aber auf Grund einer Zulassung, welche nur von Fall za
Fall an die Personen, welche die in der Anstaltsordnung
aufgestellten Bedingungen erfiillen, erteilt wird. Die Nut-
zung an Sachen im Gemeingebrauch dagegen wird be-
griindet durch einmaligen Verwaltungsakt, die Indienst-
stellung, ohne dass in jedem einzelnen Beniitzungsfalle
in der Person des Beniitzenden bestimmte Eigenschaften
erfillt sein missten.

a) Verwaltungsvermaogen.

Im Verwaltungsvermogen stehen alle diejenigen
Sachen, die die sachliche Grundlage der offentlichen
Anstalten bilden. Das Verwaltungsvermoégen setzt sich
demnach aus den offentlichen Anstalten zusammen.

aa) Die offentlichen Sachen des Bundes sind fiir
uns ohne Interesse, da fiir sie nicht Basler Verwaltungs-
recht, sondern Bundesrecht massgebend 1ist. Solche
offentliche Sachen des Bundes sind in Basel z. B. die
Kaserne, die ZollhAuser, die Gebiaulichkeiten von Post,
Telegraph und Telephon. Dagegen sind die Bundes-
bahnen keine offentlichen Sachen, sie sind industrielle
Betriebe.

bb) Der Kanton Basel-Stadt besteht aus der Ein-
wohnergemeinde Basel-Stadt und den beiden kleinen
Gemeinden Riehen und Bettingen. Da die beiden Land-
gemeinden gegeniiber der Einwohnergemeinde Basel-
Stadt verschwindend klein sind, so decken sich die difent-
lichen Aufgaben von Einwohnergemeinde Basel und Kan-
ton fast vollstandig. Es wurde daher im Gemeindegesetz
vom 26. Juni 1876 bestimmt, dass die Staatsbehorden
die Geschifte der Einwohnergemeinde Basel zu eriedigen
hatten. Es hat darum auch keinen Sinn, zwischen den
offentlichen Anstalten des Kantons und denen der Ein-
wohnergemeinde Basel einen Unterschied zu machen,
der Zweck, dem sie dienen sollen, ist ja bei beiden der-
selbe. Dagegen sind die o6ffentlichen Anstalten der Ein-
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wohnergemeinden Riehen und Bettingen von den offent-
lichen Anstalten des Kantons zu scheiden.

Offentliche Anstalten sind vor allem die Gebiude,
welche zur Vornahme von obrigkeitlichen Handlungen
bestimmt sind. Hierher gehéren das Rathaus, die Gerichts-
und samtliche Verwaltungsgebidude.

Offentliche Anstalten sind ferner alle vom Kanton
errichteten Unterrichtsanstalten fiir allgemeine und beruf-
liche Bildung.?®) Es fallen hierunter: Universitat mit
ithren Anstalten wie Bibliothek, Kliniken, Laboratorien,
Seminarien, Sammlungen; Gymnasium; Realschule; Toch-
terschule; Sekundar- und Primarschulen in Basel, Riehen
und Bettingen; staatliche Kleinkinderanstalten; Allge-
meine Gewerbeschule und Gewerbemuseum; Frauen-
arbeitsschule; die kantonalen Versorgungs- und Erzie-
hungsanstalten Klosterfiechten und Gute Herberge.

Einige weitere offentliche Anstalten werden vom
Kanton aus wirtschaftlichen Griinden betrieben, so die
Brand- und Viehversicherung, die staatliche Arbeits-
losenkasse. Der Kanton bezweckt mit dem Betrieb
dieser Anstalten keinen Gewinn, sondern er will seine
Angehorigen gegen gewisse materielle Schaden sicher
stellen. Ahnlich verhalt es sich mit dem Arbeitsnach-
weisbureau, dem Dienstbotenheim und dem amtlichen
Wohnungsnachweis.2?)

28) Vergl. iiber die dffentlichen Unterrichtsanstalten, Verw.-
Ber. 1912) Erz.-Dep. S. 25 ff. Die privaten Unterrichtsanstalten
sind aufgezidhlt z. B.in: Verw.-Ber.1912, Erz.-Dep. S. 98 ff.
Vergl. ferner: Universitatsges. v. 30. Jan. 1866; Schulgesetz v.
21. Juni 1880; Ges. betr. die Kleinkinderschulen v. 18. April 18395;
Ges. betr. die allg. Gewerbeschule v. 9. April 1908; Ges. betr. das
Gewerbemuseum v. 16. Juni 1892; Ges. betr. Errichtung einer
Frauenarbeitsschule v. 11. Okt. 1894; Ges. betr. Einfithrung des
schweiz. ZGB v. 27. April 1911, § 277: Ges. betr. die kantonalen
Versorgungs- und Erziehungsanstalten fiir Jugendliche.

29) Brandversicherungsgesetz v. 2. Juli 1908, §§ 1, 14, 37,
dazu Verordnung v. 31. Okt. 1908; Ges. betr. die Errichtung einer
kantonalen Viehversicherungskasse v. 1. Dez. 1892, dazu Verord-

Zeitachrift fiir Schweizerisehes Recht. Nene Folge XXXYV. 11
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Um eine oifentliche Anstalt handelt es sich auch
bei der Feuerwehr; alle Geratschaften derselben wie
Leitungen, Spritzen, Hydranten etc. sind mit einer
offentlichen Zweckbestimmung belastet und sind daher
offentliche Sachen.39)

Zu den Ptilichten des Kantons gehort laut §§ 16 und
17 der Verfassung die Unterstiitzung der Armen- und
Krankenpflege.

Als kantonales Unternehmen interessiert uns zu-
nichst die Allgemeine Poliklinik.?') Diese gewahrt den
Berechtigten unter anderem Verpilegung in einem Kran-
kenhause, es bestehen daher mit Biirgerspital, Frauen-
spital, Irrenhaus, Kinderspital, Augenheilanstalt dahin
zielende Vertrage. Obgleich nun diese beiden Iletzten
Anstalten private Unternehmungen sind, besteht dech
in jedem Falle ein offentlichrechtliches Benutzungs-
verhiltnis; die Krankenanstalt geht ja mit den Poli-
klinikberechtigten keinen Vertrag ein, sie gewihrt die
Aufnahme lediglich als Stellvertreterin der Poliklinik
auf Grund des zwischen ihr und der Poliklinik bestehenden
Vertrags. Der Berechtigte tritt immer nur zur Poli-
klinik in Beziehung. Sehr gut sind diese , Verhaltnisse

nung v. 7. Jan. 1893; Ges. betr. Errichtung ciner staatlichen
Arbeitslosenkasse . . . v. 16. Dez. 1909, §§ 9, 10, dazu Vollziehungs-
verordnung v. 23. April 1910, §§ 1, 20, 21; Ges. betr. das offentliche
Arbeitsnachweisbureau und das Dienstbotenheim v. 13. Okt. 1910,
§§ 1, 2, 5, dazu Verordnung v. 29. Mérz 1911, §§ 5, 11, 17; Ges.
betr. den amtl. Wohnungsnachweis v.16. Marz 1911, §§ 1, 5,
dazu Verordnung v. 26. Juli 1911, §§ 3, 7, 10—14, 17; Ges. betr.
die Organisation des Dep. d. Innern v. 8. Nov. 1900, § 19; Verw.-
Ber. 1891, Beilage zum Dep. d. Innern, S. 9.

30) Ges. iiber das Loschwesen v. 7. April 1879; Léschordnung
fir den Kanton Basel-Stadt v. 5. Marz 1892; Ges. betr. das Gas-
und Wasserwerk ... v. 8. Marz 1900, § 34.

81) Ges. betr. die Errichtung einer Allg. Poliklinik v. 17. Febr.
1890; vergl. auch Urteil des App.-Ger. v. 13. Aug. 1894 in Sachen
Gerster und Kramer in: Verw.-Ber. 1894, Gerichte S.107; Verord-
nung iliber den Ausweis liber die Berechtigung zur Beniitzung der
Poliklinik v. 3. Dez. 1890,
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fiir einen analogen Fall durch ein Urteil des hiesigen
Zivilgerichts dargelegt worden.3?)

Weitere offentliche Krankenanstalten sind Frauen-
spital, Irrenanstalt und Hilfsspital. Schliesslich dient
auch der Biirgerspital offentlichen Zwecken des Kantons,
indem dieser Anstalt durch Vertrige eine Reihe von dem
Kanton obliegenden Pflichten iiberbunden worden sind;
in allen diesen Fallen wird aber der Biirgerspital nur
als Stellvertreter des Kantons titig.®?) '

32) Klager war am 14. Marz 1894 an Pocken erkrankt. Auf
Grund des Vertrags vom 14. Marz/10. Okt. 1887 zwischen Kanton
und Biirgergemeinde war er vom Biirgerspital aufgenommen und
ins Absonderungshaus verbracht worden. Nach einigen Tagen
zeigten sich Erscheinungen, welche auf Geistesgestortheit schliessen
liessen. Wegen der Ansteckungsgefahr konnte er nicht ins Irren-
haus gebracht werden, er wurde daher im Absonderungshaus in
eine Zwangsjacke gesteckt und von einer Krankenschwester be-
wacht. Als die Schwester fiir einen Augenblick das Zimmer ver-
liess, sprang er aus dem Fenster und zog sich dabei Verletzungen zu.
Am 1. November 1898 erhob er gegen den Biirgerspital Klage
wegen Verletzung der Pflichten aus dem Verpilegungsvertrag.

Das Gericht verneinte mit Recht das Bestehen eines Vertrags-
verhiltnisses zwischen den Parteien. ,,Die Verbringung des
Klégers in den Spital sei erfolgt in Ausfithrung der éffentlichrecht-
lichen Piflicht des Staates, zur Vermeidung von Ansteckungs-
gefahr Massnahmen zu treffen, wie sie das Bundesgesetz betreffend
Massnahmen gegen gemeingefihrliche Epidemien den Kantonen
auferlege. Der Kanton Basel-Stadt, welchem diese Pflicht kraft
Bundesrecht obliege, habe sich zur Erfiilllung derselben mit dem
Birgerspital vertraglich dahin geeinigt, dass fiir die exotischen
Krankheiten im Biirgerspital eine Anzahi Betten in einer abgeson-
derten Abteilung zur Verfiigung gehalten werden. Der Spital
habe den Kliger daher nicht auf Grund eines Vertrags mit dem
Kléager, sondern auf Grund seiner vertraglichen Pflicht gegeniiber
dem Staat aufgenommen und der Staat sei seiner 6ffentlichrecht-
lichen Pflicht durch den Spital als seinen Stellvertreter nach-
gekommen.” Verw.-Ber. 1899, Gerichte S. 24, 35: Urteil des
Zivilgerichts v. 7. Febr. 1899; vergl. auch Biirgerrat 1898, S. 60.

33) Ges. betr. Organisation des Frauenspitals v.22. Okt.
1914, § 1; Ratschlag betr. den Bau und Betrieb eines Frauen-
spitals v. 18./23. Febr. 1893, S. 4, 9, Staatskanzlei Drucks. Nr. 949;
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Es sind noch einige o6ffentliche Anstalten zu nennen,
die vom Kanton wegen ihrer Bedeutung fiir die 6ffentliche
Gesundheit betrieben werden und die zur Verbesserung
der sanitarischen Verhéltnisse viel beigetragen haben;
hieher gehoren Schlachthaus, Wasenmeisterei, Strassen-

Ges. betr. Org. d. Irrenanstalt v. 8. Febr. 1886, § 1; Urtleil des
Bundesgerichts v. 19. Febr. 1892: BGE 18, S. 383 ff.; Hilfs-
spital: vergl. Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der
Biirgergemeinde Basel, v. 14. Marz/10. Okt. 1887. Biirgerspital:
In Basel bestand lange Zeit der sonderbare Zustand, dass in Er-
mangelung eines Kantonsspitals alle Pflichten, die laut Bundes-
recht dem Kanton oblagen, freiwillig vom Biirgerspital erfiillt
wurden (vergl. Biirgerrat 1843, S. 90, 1865, S. 36, 1877, S. 49, 62,
1878, S.39; Verw.-Ber. 1878, Polizeidep. S. 5, 1879, Polizeidep.
S. 3, 1882, Polizeidep. S. 5, 1889, Polizeidep. S. 9; Ratschlag u.
Ges.-Entw. liber das Eigentum und die Ausstattung der Biirger-
gemeinde Basel v.28. Aug./4. Okt. 1875, Staatsarchiv Gem.-
Akten B 7). Mit der Zeit wurden aber diese Verhéltnisse zwischen
Kanton und Biirgergemeinde durch eine Reihe von Vertrigen ge-
ordnet. Schon im Jahr 1865 hatte die medizinische Fakultiat der
Universitat mit dem Biirgerspital eine Ubereinkunft betreffend
Schaffung einer Klinik im Spital getroffen (Biirgerrat 1865, S. 29).
Durch Vertrag vom 22. Februar 1883, modifiziert durch Vertrag
vom 14. Mérz/10. Oktober 1887 verpflichtete sich der Spital zur
Errichtung von Absonderungsriumen fiir endemische Infektions-
krankheiten. Weitere Vertrige wurden errichtet betreffend Auf-
nahme aller derjenigen Kranken, deren Pflege dem Kanton laut
Bundesgesetz vom 22. Juni 1875 und Niederlassungsvertragen
obliegt (Ges. betr. d. Armenwesen v. 25. Nov. 1897, § 5; Biirger-
rat 1898 §.57, 58, auch 1905 S. 83, 1908, S. 25, 1911, S. 88),
ferner betreffend Aufnahme der Niedergelassenen, fiir deren Ver-
sorgung der Kanton aufzukommen hat (Ges. betr. des Armen-
wesen, § 31; vergl. auch Biirgerrat 1898, S. 59, 1908, S. 72, 1911,
S. 68). Ferner wurden Vertriige abgeschlossen mit Polizeideparte-
ment und Regierungsrat iiber die Verpflegung von Straf- und
Polizeigefangenen (Biirgerrat S. 25, 71), sowie iiber die Aufnahme
von syphilitischen Frauenspersonen und Kratzkranken (Biirger-
rat 1905, S. 83, 1908, S. 25). Der Biirgerspital dient sogar 6ffent-
lichrechtlichen Zwecken des Bundes; so bestehen mit dem Ober-
feldarzt Verirdage betreffend Abhaltung von Militdrwarterkursen
und die Ausbildung von Sanititsgefreiten (Biirgerrat 1897, S. 58,
1910, S. 63 ff., 1911, S. 66). Vergl. auch Note 32).
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reinigung, Kehrrichtabfuhr, Kanalisation, 6ffentliche Be-
diirfnisanstalten.34)

8%) Schlachthaus: Verordnung den oéffentlichen Fleisch-
verkauf und die Handhabung einer diesfalsigen Aufsicht betreffend,
v. 9. Mai 1843; vergl. Biirgerrat 1842, S.29; Verw.-Ber. 1866,
S. 227, 1867, S. 20, 220; Vertrag zwischen Staat und Stadt be-
treffend Schlachthaus v. 21. Sept. 1867; Grossratsbeschluss betr.
Errichtung eines neuen Schlachthauses v. 3. Febr. 1868 ; kantonale
Verordg. betr. die Fleischaufsicht . ... v. 21. Juli 1909; Ges. betr.
Org. des San.-Dep. v. 14. April 1900, §20; Verordng betr. d. Be-
trieb des stddtischen Schlachthauses v. 12. Aug. 1896, §§ 6, 8,
10, 14, 15. Wasenmeisterei: Ges. betr. Org. des San.-Dep. v.
14. April 1910, §22; Verw.-Ber. 1896, San.-Dep. S. 40, 1908,
San.-Dep. S. 48, 1909, San.-Dep. S. 66. Strassenreinigung und
Kehrichtabfuhr: Friiher hatte jeder Hauseigentiimer den vor
seinem Eigentum liegenden Strassenteil bis auf die halbe Strassen-
breite reinigen zu lassen (Verordng betr. die Strassenreinigung in
der Stadt v. 7. Febr. 1857, § 1; Regulativ v. 4. Marz 1857). Seit
1869 wurde die Reinigung aller makadamisierten Strassen und
Trottoirs durch die Strassenwarte besorgt. Der Kehricht wurde
auf Kosten der Einwohnergemeinde durch o6ffentliche Kelricht-
wagen abgefiihrt; diesen Wagen konnte auch der Hauskehricht
mitgegeben werden (Verordng v. 21. Marz 1869, §§ 1, 2; Regulativ
v. 31. Marz 1869; Verordng v. 27. Dez. 1890, §§ 1, 9; Marschroute
fiir die Kehrichtwagen v. 14, Mirz 1857; Biirgerrat 1856, S. 13;
Verw.-Ber. 1873, San.-Wesen, S. 19, 1874, San.-Wesen, S. 24, 25).
Durch Grossratsbeschluss v. 9. November 1891 wurde die Reini-
gung aller Strassen, Plitze, Trottoirs der éffentlichen Verwaltung
zugewiesen; sie hat ebenfalls nach wie vor die Abfuhr des Haus-
kehrichts zu iibernehmen (Grossratsbeschl. v. 9. Nov. 1891, §§ 2,
3, 5, Verordng v. 24. Dez. 1891, §§4, 5 ff.). Kanalisation: Im
Mittelalter kannte man keine kostspieligen Kanalisationsanlagen,
man leitete die Abwasser einfach in die éffentlichen Fliisse (vergl.
hieriiber Wackernagel 1I, 1, S. 270, 293). So war der Birsig von
jeher eine grosse Kloake. Ahnlich verhielt es sich mit den Teichen,
von denen namentlich der Riimelinbach besonders in Anspruch
genommen wurde. Wo keine Wasserliufe in der Néhe waren, behalf
man sich mit Zisternen und Senkgruben (Abtrittiirme), spiter
mit Agden und Dohlen.

Stiadtische Dohlen bestanden schon im Anfang des 18. Jahr-
hunderts. Dies beweist uns die Tholen-Ordnung (Staatsarchiv:
Mandatensammlung V, Nr. 61), welche als Anhang zur Fiinfer-
oder Bauordnung vom 17. Heumonat 1741 erlassen wurde. Darin
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Aus den gleichen Griinden hat der Kanton die Be-
stattung aller im Kanton oder auch auswirts verstorbenen

wird bestimmt, dass jeder neue Anschliesser 5 Pfund zu bezahlen
habe, da ,,von unseren Alt-Vorderen solche rechte Haupt-Tholen
mit grossem Kosten erbauet, und von denen Nachkommenden
mit schwirem und- grossem Kosten erhalten worden‘*. In die
Tholen durften keine festen Korper wie ,,Holtz, Steine, Hifen,
Wiischeten geworfen werden. Ihre Reinigung erfolgte durch
die Totengriber; war aber einmal eine Wasserschwemmung notig,
so hatte jeder Angeschlossene mit einigen Kiibeln Wasser bereit
zu stehen und auf ein Zeichen des Dohlenmeisters das Wasser in
die Dohle zu schiitten.

Eine Anschlusspflicht an diese Dohlen bestand aber nicht.
Fast alle Abwasser wurden in Zisternen und Gruben geleitet und
durchseuchten so den Boden. Oft befandensich Abtrittgruben und
Sodbrunnen friedlich dicht beieinander, und es ist nicht zu ver-
wundern, dass die Sodbrunnen auf diese Weise infiziert wurden.
Den schlimmsten Ubelstinden half allerdings die Fiinfer- und
Bauordnung von 1741 ab, welche in Art. 3, Abs. 1 die Besitzer von
Zisternen, welche in der Nihe befindliche Sodbrunnen verun-
reinigten, zur Abhilfe verpflichtete, sei es durch Verdichten oder
Zuschiitten der Grube.

Die Choleraepidemie vom Jahre 1855 zwang jedoch die
Stadt, auf die Korrektion des Birsigs und die Anlage eines ratio-
nellen Dohlensystems Bedacht zu nehmen (Verw.-Ber. 1856,
S.110). Den Anfang hiezu bildete eine zweiarmige Dohle in
Kleinbasel, an welche simtliche Abwasser und Abtritte des Quar-
tiers am Lindenberg, wo fiir die 6ffentliche Gesundheit besonders
schiadliche Zustinde bestanden, angeschlossen wurden (Verw.-
Ber. 1857, S.113). Kurz darauf wurden am Steinenberg, Leon-
hardsberg, Klosterberg, in der Aeschen- und in der St. Elisabethen-
vorstadt Dohlen errichtet (Verw.-Ber. 1858, S. 157, 1859, S. 101,
102, 123). Zum Schutze dieser Dohlen erging am 21. August 1858
eine Dohlenordnung. Diese gab dem Baukollegium das Recht,
bei Ubelstianden den Anschluss von Abwassern zu gebieten. In
den nichsten Jahren wurde die Ausfiihrung dieses Dohlenprojektes
fortgesetzt (vergl. z. B. Verw.-Ber. 1862, S. 104, 120, 121). Jedoch
dienten diese Dohlen hauptsichlich zur Aufnahme der Strassen-
abwasser (Verw.-Ber. 1864, S. 151—54, 1866, S. 256). So scheidet
die Dohlenordnung vom 20. Marz 1865 zwischen offentlichen
Dohlen, die das Strassen- und Spithlwasser aufnehmen sollen, und
privaten Dohlen, die von Hausbesitzern hauptsidchlich zur Auf-
nahme von Abtrittfliissigkeiten bestimmt seien. Die Abtritt-
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Birger, Niedergelassenen und' Aufenthalter iibernom-
men.3%)

fliissigkeiten wurden aber fast iiberall in Gruben geleitet ; die Sani-
tatspolizeiverordnung vom 9. Juli 1864 hatte jain Art.20 bestimmt,
dass in allen neuen Wohnungen fiir die Abtrittfliissigkeiten Senk-
gruben (Abtrittiirme) eingerichtet werden miissten und nur aus-
nahmsweise eine Ableitung in Dohlen oder in fliessendes Wasser
bewilligt werden diirfe. Vollkommen waren zwar diese Gruben
keineswegs. So hat z. B. ein zwischen Spalen- und Nadelberg
befindlicher Abtritturm dadurch eine gewisse Beriihmtheit erlangt,
dass er periodisch seinen Inhalt in die tiefergelegenen Hiauser
am Spalenberg entleerte (vergl. Staatsarchiv Bauakten W 13,
3. Nov. 1887; Verw.-Ber. 1867, S.219; 1874, Sanitatswesen, S.20;
1890 Baudepartement, S.34; 1891 Baudepartement, S. 34).
Dann hatte auch die Einfithrung der Grellingerwasserleitung
schilimme Folgen verursacht. In vielen Hausern wurde die
Wasserleitung eingerichtet, ohne dass eine Kanalisation bestand.
So musste sich das Wasser einen Weg durch den Boden suchen
und trat in den tiefer liegenden Stadtteilen wie am Barfiisserplatz,
an der Schneidergasse und in der Steinenvorstadt in formlichen
Quellen zutage (Verw.-Ber. 1867, S. 208, 1872, S.216, 1874
Sanitiatswesen, S. 21, 23). Es kamen aber auch Privatdohlen vor,
so z. B. der Goldbrunnen, der vom Andreasplatz in den Rhein
ging (Wackernagel 11, 1, S. 293; Verw.-Ber. 1890 Baudepartement,
S. 33; vergl. auch Verw.-Ber. 1894 Baudepartement, S. 38).

Es bedurfte jedoch einer zweiten Katastrophe, um die Un-
haltbarkeit dieser Zustinde darzutun. Nach der grossen Typhus-
epidemie, welche in den Jahren 1865 und 1866 in Basel wiitete,
kam man auf den Gedanken, dass die Entstehung und Verbreitung
dieser Seuche moglicherweise mit dem Grundwasser im Zusam-
menhang stehe (Verw.-Ber. 1865, S. 144; vergl. auch Ber. des Tit.
Sanitats-Collegiums von Basel-Stadt iiber die Brunnenmessungen
in Basel von 1865/1869, von Professor L. Riitimeyer, Basel 1870,
S.47). In vielen Sod- und Lochbrunnen wie Gerber-, Post-,
Sattelgassbrunnen, Goldquelle, liessen sich nédmlich Stoife nach-
weisen, die nur aus Dohlen- und Abtrittgruben stammen konnten
(Verw.-Ber. 1866, S. 219; vergl. auch Professor Albrecht Miiller:
Uber das Grundwasser und die Bodenverhiltnisse der Stadt
Basel 1867, S. 56). Diese Infektion des Grundwassers hatte ihren
Grund darin, dass die Abwasser, welche aus den Abtrittgruben in
den Boden sickerten, diesen ganz verseucht hatten (Verw.-Ber.
1874, Sanititswesen, S. 15; A. Miiller, S. 53, 54; vergl. auch: Uber
die chemische Beschaffenheit von Basels Grund-, Bach-, Fluss-
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Keine gewerblichen Unternehmungen sind die staat-
lichen Rhein- und Teichbadanstalten sowie die Brause-
bader.3¢)

und Quellwasser mit besonderer Beriicksichtigung der sanitarischen
Frage von Dr. Friedrich Goppelsroeder, Basel 1867, S. 27, 94).

Eine Besserung dieser Zustinde konnte nur durch eine voll-
standige Entwiasserung geschaffen werden. Es wurde daher im
Jahre 1872 eine Kommission aus Mitgliedern des Sanitits- und
des Baudepartements bestellt, welche einen Gesetzesentwuri aus-
zuarbeiten hatte (Verw.-Ber. 1872, S. 196). Inzwischen wurde der
Reorganisation des Dohlenwesens vorgearbeitet, indem, wo
immer moglich, der Anschluss von Abtritten an die Strassen-
dohle gestattet wurde (Verw.-Ber. 1870, S.196, 1871, S. 190,
1875, Baudep., S. 17, 1876 Baudep., S. 17, 18). In der Referen-
dumsabstimmung vom 11. Juni 1876 wurde leider das Kanali-
sationsprojekt verworfen (Verw.-Ber. 1876 San.-Dep., S. 30). An
Stelle einer auf einmal durchgefithrten Kanalisation war nun die
Stadt gezwungen, alljahrlich die notigsten Kanalisationsarbeiten
vorzunehmen (Verw.-Ber. 1876, Baudep., S.19, 1878, Baudep.,
S. 5, 24, auch alle folgenden Verw.-Ber.). Erst im Jahre 1896
erging dann ein Gesetz, das die Vollendung des fehlenden Teils
des Kanalisationsnetzes anordnete und zugleich bestimmte, dass
jede neu zu erstellende Strasse vor ihrer Anlage durch die Behorde
mit einer Dohle versehen werden miisse (vergl. Ges. betr. Vol-
lendung der Kanalisation der Stadt Basel v. 9. Juli 1896, §§ 5—16,
auch Verordng v. 17. Marz 1897). Die bestehenden Privatdohlen
werden, wenn sie den sanitarischen Anforderungen nicht geniigen,
vom Baudepartement ersetzt und sind dann 6ffentliche Dohlen
(Ges. betr. Voll. d. Kanal. § 13, Abs. 2, vergl. auch Verw.-Ber.1894,
Baudep., S. 38). Die Ausdehnung des Kanalisationsnetzes iiber das
ganze Kantonsgebiet ist durch ein Gesetz vom 28. Mirz 1912 ge-
regelt. Bediirfnisanstalten: Verw.-Ber. 1873, San.-Wesen, S. 20,1874,
San.-Wesen, S. 23, 24,1889, Baudep., S. 31, 1890, Baudep.. S, 29.

35) Vergl. Ges. betr. die Bestattungen v. 16. Nov. 1885, §§ 1
bis 5; Bestattungsordnung v. 29. April 1891, §§2, 9; Grossrats-
heschluss betr. die Feuerbestattung v. 17. Nov. 1890; Reglement
betr. die Feuerbestattung v. 13. Juni 1906, § 8; Verordng betr.
d. sanit. Vorschriften bei Bestattungen v. 29. April 1891, § 12;
Gottesackerordnung v. 29. April 1891, §§1, 2, 5, 11, 14—16;
Polizeistrafgesetz § 77.

3¢) Der offentlichrechtliche Charakter der offentlichen Bad-
anstalten kam zum Ausdruck in einem Bericht des Baudeparte-
ments an den Regierungsrat vom 14. Marz 1907 (Staatskanzlei-
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Offentliche Anstalten sind schliesslich noch einige
vom Kanton erstellte Wohlfahrtseinrichtungen wie Warme-
stuben und offentliche Lesesile.?7)

cc) Offentliche Sachen der Einwohnergemeinde Richen
sind Gemeindehaus, Waschhaus, Badanstalt; besondere
Erwidhnung verdient die Zuchifarrenanstalt, eine fiir eine
Landgemeinde charakteristische offentliche Anstalt,3¥)

Offentliche Sachen der Einwohnergemeinde Bet-
tingen sind Spritzenhaus und Arrestlokal.

Dagegen sind die Schulgebdude in den Landge-
meinden keine oOffentlichen Sachen der Einwohnerge-
meinden, im Kanton Basel-Stadt gibt es keine Gemeinde-,
sondern nur Kantonsschulen.

dd) Offentliche Sachen der Biirgergemeinde Basel
sind neben offentlichen Gebduden wie z.B. Stadthaus
die Anstalten fir Armen- und Kraukenpflege. Solche
Anstalten sind das Biirgerliche Armenamt (Almosen-
amt), das Waisenhaus und der Biirgerspital; der Biirger-
spital teilt sich wieder in Krankenhaus, Pfrundhaus

Registratur Nr. 64: Angestellte des Baudep.). Ein Badmeister
hatte einen wasserscheuen Knaben ins Wasser geworfen, wobei
sich dieser einen Schadelbruch zuzog. Da der Badmeister diese
Fahrlissigkeit als Angestellter begangen hatte, wurde in diesem
Bericht eine Haftung des Kantons nach Art. 9 der Verfassung
bejaht, ohne dass der Staat den Entlastungsbeweis nach Art. 62
des alten Obligationenrechts vom 14. Juni 1881 fiibhren konne.
Wiirde es sich um einen Gewerbebetrieb handeln, so miissie
privatrechtlicher Schadenersatz aus Kontrakt geleistet werden.
Vergl. auch Staatsarchiv, Bauakten T 2, Ratschlag betreffend
Errichtung einer Rheinbadanstalt beim Universititsgebidude
vom 12. Okt. 1880, 2./16. Febr. 1885, Ratschlag betr. Errichtung
einer Rheinbadanstalt zu St. Johann v. 4./16. Febr. 1885, 23. Sept.
1885, Schreiben v. 3. Okt. 1885.

37) Verw.-Ber. 1903, Baudep., S. 10, 1902, Dep. des Innern,
S. 18, 1504, Dep. des Innern, S. 26, 1907, Dep. des Innern, S. 48.

38) Bericht iiber die Rechnung der Einwohnergemeinde
Riehen und die Geschiftsfithrung des Gemeinderats fiir 1912,
Beilage zur Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom
Montag den 31. Mirz 1913, Staatsarchiv, Verwaltungsdruck-
sachen A 380, 381. - : :
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und Versorgungshaus.®®) Diese biirgerlichen Armen-
anstalten sind Eigentum der Biirgergemeinde4?) und stehen
unter der Aufsicht des Engern Biirgerrats.4?)

Von offentlichen Anstalten der Biirgergemeinden
Riehen und Bettingen ist das im gemeinsamen Eigentum
dieser beiden Biirgergemeinden stehende Landarmenhaus
zu nennen.2)

ee) Die reformierte und die christkatholische Kirche
haben selbstandige offentlichrechtliche Personlichkeit. Sie

39) Kantonsverfassung § 20, Abs. 3; Ges betr. das Armen-
wesen V. 25. Nov. 1897; Ratschlag zum Ges. betr. das Armen-
wesen v. 19./28. Nov. 1895, S. 5, 13, Staatskanzl. Drucks. Nr. 1052;
Statuten des Biirgerlichen Armenamtes der Stadt Basel v. 17./22,
Juni/15. Nov. 1898; Statuten der Biirgerlichen Waisenanstalt
in Basel v.22. Marz/13. April/15. Nov. 1898; Organisation und
Statuten des Biirgerspitals der Stadt Basel v. 31. Mai 1871 ; vergl.
auch Biirgerrat 1907, S. 28, 1912, S. 36—38.

40) Diese Anstalten wurden der Stadt im Jahre 1803 fiir
die biirgerliche Armenpflege zugewiesen. Napoleon hatte namlich
in der Mediationsakte eine Kommission festgesetzt, welche die
Stadte, die vor der Revolution souverin gewesen waren, mit
einem besondern Gemeindegut aussteuern und das stadtische Gut
vom staatlichen trennen sollte. Diese Kommission sprach der
Stadt Basel fiir ihre jahrlichen Bedirfnisse Fr. 60,000.— zu.
Da aber in dieser Summe die Kosten fiir die Armenpflege nicht
mitgerechnet waren, wurde der Biirgerschaft von Basel der Biirger-
spital, das tagliche Almosen- oder Waysenamt, die Elende Herberg
zu Eigentum zugewiesen mit der Bestimmung, dass diese ihrem
bisherigen Zwecke nicht entiremdet werden diirften (Urkunde
der Aussteuerung fiir die Stadt Basel. Von der Schweiz. Liqui-
dationskommission in Freiburg in der Schweiz den 7. Weinmonat
1803 festgesetzt. Fiinftens, 3. Staatsarchiv Gemeindeakten B 4,
1803/10; vergl. auch den Artikel in der Allgem. Schweizerzeitung
v. 1. Okt. 1875, Gemeindeakten B 7.). Als dann im Jahre 1876
das Vermogen der Biirgergemeinde ausgeschieden wurde, verblie-
ben diese stddtischen Armenanstalten mit allem Vermdgen und
allen Stiftungsverpflichtungen im Eigentum der Biirgergemeinde
{Ausscheidungsvertrag v. 6. Juni 1876, § 2).

4) Gemeindegesetz v.26. Juni 1876, § 15, 2.

42) Gemeindegesetz v. 26. Juni 1876, § 24; auch Ratschlag
und Gesetzesentwurf betr. das Armenwesen v. 27./28. Nov. 1895,
Staatskanzlei, Drucks. Nr. 1052.
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treten 1hren Angehérigen als Obrigkeit gegeniiber; so
haben sie z.B.das Recht, Kultussteuern zu erheben.
Die Gotteshduser dieser beiden Kirchen, samt allen
Geratschaften, sind daher offentliche Sachen.4?)

Es ist nun Kklar, dass alle die genannten 6ffentlichen
Anstalten nicht notwendigerweise im Gebiet des Ho-
heitstragers, der ihre Zweckbestimmung wahrt, liegen
miissen. Es werden z. B. hiesige Zuchthausstraflinge auf
Grund von Vertragen in ausserkantonalen Strafanstalten
untergebracht.4®) Auch hat das Sanitatsdepartement
mit der Kommission zur Basler Kinderheilstatte in
Langenbruck einen Vertrag betr. Aufnahme wvon poli-
klinikberechtigten Kindern in dieser Anstalt abgeschlos-
sen;%) es liesse sich nun aber sehr gut denken, dass diese
Kinderheilstdatte in Langenbruck oder die von der Ge-
meinniitzigen Gesellschaft gefiihrte Basler Heilstatte fiir
Lungenkranke in Davos vom Kanton Basel-Stadt iiber-
nommen und auf oéffentlichrechtlicher Grundlage weiter-
gefithrt wiirde. So sind auch gegenwartig Unterhand-
Iungen iiber die Erstellung eines Zentralfriedhofes in der
Hard im Gange;%%) wenn diese Anlage auch in fremdes
Kantonsgebiet zu liegen kommt, so ist sie dennoch eine
offentliche Sache des Kantons Basel-Stadt. — Anderer-
seits dienen gewisse offentliche Anstalten Basels einigen
nicht im Kantonsgebiet liegenden Gemeinden; so sind
z. B. Lorrach und Binningen auf Grund von Vertrigen
an das stadtische Kanalnetz angeschlossen.4?)

43) Kantonsverfassung § 19; Gesetz betr. die Staatsoberauf-
sicht iiber die offentlichrechtlichen Kirchen und die Verwendung
von Staats- und Gemeindemitteln, v. 19. Febr. 1911, § 4, dazu
Ratschlag v.7. Jan. 1911, Staatskanzlei, Drucks. Nr. 1786; Verw.-
Ber. 1910, Justizdep. S. 3.

44) Grossratsheschluss betr. Unterbringung hiesiger Zucht-
hausstraflinge in ausserkantonalen Strafanstalten, v. 6. Juli 1899,

45) Verw.-Ber.1903, San.-Dep. S. 10.

46) Verw.-Ber. 1912, San.-Dep. S. 3.

47) Verw.-Ber. 1902 Baudep. S.10, 1911 San.-Dep. S.5.
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b) Sachen im Gemeingebrauch.

Sachen im Gemeingebrauch sind Sachen, die voi:
gesetzeswegen oder kraft Widmung durch einen Ho-
heitstrager in einem offentlichen Gebrauche stehen.

Es ist zwecklos, zwischen Allmend der Stadt Basel
und des Kantons zu scheiden. An die Stelle der Ein-
wohnergemeinde ist ja der Kanton getreten, daher be-
stimmen die kantonalen Organe iiber Kantonsallmend
und Allmend der Einwohnergemeinde Basel, ohne dass
jedes Mal festgestellt wiirde, ob das betr. Organ die
obrigkeitliche Handlung als Organ des Kantons oder der
Einwohnergemeinde vorgenommen hat. In der Stadt
braucht daher weder zwischen der Hoheit des Kantons
oder der Einwohnergemeinde Basel unterstehenden Fliissen
noch zwischen Kantons- oder Gemeindestrassen unter-
schieden zu werden. Nur fiir den Fall, dass die Verwal-
tung von Kanton und Einwohnergemeinde wieder einmal
getrennt wiirde, wiare eine solche Unterscheidung von
Bedeutung. Es wire dann wohl dem Kanton die Hoheit
iiber den Rhein zuzuschreiben; denn die Pflicht zur
Korrektion, Unterhaltung und Beaufsichtigung des Rheins
ist nicht erst im Jahre 18359 zusammen mit der Beauf-
sichtigung von Wiese, Birs und Birsig und den iibrigen
stadtischen Geschaften an den Kanton ibergegangen,
vielmehr hatte dieser schon vorher iiber den Rhein ver-
tiigt.48) Es ist daher fiir Basel durchaus zutreffend, wenn
heute das Baudepartement am Rheinufer keine Ge-
meinde-, sondern nur Staatshoheit fiir moglich halt.*9)

Dagegen ist in den Landgemeinden die Kantons-
allmend von der Gemeindeallmend zu scheiden. Der im
Bann der Gemeinde Riehen liegende Teil des Wiesenufers
war urspriinglich Gemeindeallmend; der Unterhalt des-

48) Vergl. Beil. z. Ges. betr. Ubernahme stiadtischer Ge-
schafte v. 18. April 1859, Tabelle I: Geschiftszweige, welche zur
Besorgung an den Regierungsrat libergehen:

49) Ber. des Baudep. an den Regierungsrat v. 26. Dez. 1909,
Staatskanzlei, Registratur Nr. 58: Fischerei.
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selben war aber vom Kanton unter der Bedingung iiber-
nommen worden, dass das Ufergebiet an den Staat iiber-
gehe;%%) es ist nun Kantonsallmend. Dagegen finden
sich iiber den im Gemeindebann von Riehen befindlichen
Teil des Rheinufers keine Bestimmungen. Die Gemeinde
Riehen hatte das Hoheitsrecht iiber diesen Teil fiir sich
beansprucht. Sie bestritt dem Kanton das Recht, die
Anlegung eines Landungssteges beim Grenzacherhorn
zu bewilligen, da es sich um Gemeindeallmend handle.
Aber es wiare doch nicht wahrscheinlich, dass der Rhein
im Stadtbann als Kantonsallmend, dagegen im Banne
der Gemeinde Riehen als Gemeindeallmend zu betrachten
sei. Dann ist auch im ganzen Kantonsgebiet laut § 7
der Fischereiverordnung des Kantons Basel-Stadt vom
19. Januar 1878 die Errichtung und der Betrieb von
Salmenwagen an eine Bewilligung des Regierungsrats
gekniipft. Das Baudepartement hat daher mit Recht
ein Hoheitsrecht der Gemeinde Riehen am Rheinufer
verneint, da nur der Staat Hoheitsrechte iiber die Ufer
eines offentlichen Flusses ausiiben kénne.5)

Ferner ist in den Landgemeinden zu unterscheiden
zwischen Kantons- und Gemeindestrassen. Kantons-
strassen sind, wie aus einem Urteil des Bundesgerichts
vom 2. Februar 190652%) hervorgeht, Landstrassen, welche
die einzelnen Gemeinden unter einander verbinden. So
ist auch 1n der Tat die Riehenstrasse, in ihrer Fortsetzung
Basler- und Lorracherstrasse genannt, eine Kantons-
strasse. Der kantonalen Hoheit untersteht auch die
Niederholzstrasse.?®)  Sie war urspriinglich eine Ge-

50) Grossratsbeschluss betr. die Verhiltnisse der Gemeinden
Riehen und Bettingen, v. 11. Mai 1891, 2.

51) Vergl. Ber. des Baudep. an den Regierungsrat v. 26. Dez.
1909 und die beiliegenden Akten, insbesondere Schreiben des
Baudepartements an den Gemeinderat von Riehen vom 14. Juni
1909, Staatskanzlei, Registratur Nr. 58: Fischerei.

52y BGE Bd. 32, 2, S. 186; auch Miiller, Zeitschr. f.
schweiz. Recht, n. F., Bd. 31, S. 220.

53) Verw.-Ber. 1873, offentliche Bauten, S.3; Ber. iiber
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meindestrasse; da aber die Gemeinde Riehen den Unter-
halt dieser wichtigen Verbindungsstrasse zwischen dem
Rhein und dem Wiesental in ungeniigender Weise be-
sorgte und von badischer Seite Beschwerden einliefen,
wurde sie vom Kanton als Staatsstrasse erklart; die
Gemeinde Riehen hatte im Jahre 1912 wieder das Hoheits-
recht beansprucht, hatte dann aber darauf verzichtet.
Durch den Grossratsbeschluss betr. die Verhiltnisse der
Gemeinden Riehen und Bettingen vom 11. Mai 1891 ist
der Unterhalt des Inzlinger-, des Weilerstrasschens, so-
wie des Bettingerwegs zwischen Landauerhof und Gren-
zacherstrasse an den Kanton iibergegangen. Dagegen
bestimmen die Gemeinden iiber die Strassen, Wege und
Platze in den Ortschaften sowie iiber die Feldwege.

Den Biirgergemeinden stehen keine Hoheitsrechte mehr
iiber die eigentliche Allmend zu, an ihre Stelle sind iiberall
die Einwohnergemeinden getreten.

Offentliche Sachen von gesetzeswegen sind die Fliisse.

Rhein, Birs, Wiese und Birsig sind 6ffentliche Fliisse,
ihre Grosse lasst gar keine ausschliessliche Beherrschung
durch Private zu. Daher steht die Regelung des offent-
lichen Gebrauchs an diesen Fliissen dem Hoheitstriger
zu;%) er bestimmt, ob Abwasser eingeleitet oder IFluss-
wasser abgeleitet werden darf, ob aus dem Flussbett
Steine oder Sand entnommen werden kénnen, er bewilligt
das Errichten von Landungsstegen, das Erstellen von

die Rechnung der Einwohnergemeinde Riehen und die Geschiifts-
fihrung des Gemeinderats pro 1912, S. 6, Beilage zur Einladung
zur Einwohner-Gemeindeversammlung vom Montag den 31. Mirz
1913, Staatsarchiv., Verwaltgs-Drucks. A 380, 381.

%) Verw.-Ber. 1854, S. 69, 70; 1884, Polizeidep. S. 6; 1885,
Baudep. S. 37; 1891, Baudep. S. 7; 1893, Baudep. S.9; 1894,
Baudep. S. 6, 17; 1895, Baudep. S. 7; 1904, Baudep. S. 9; 1912,
Pol.-Dep. S. 14; vergl. auch Staatsarchiv: Fischerei B 1 15. Nov.
1884, C 1 26. Okt. 1885; Fischereiverordnung des Kantons Basel-
stadt v. 19. Jan. 1878, § 7; Ratschlag betr. Forderung der Rhein-
schiffahrt v. 20./25. Febr. 1909, § 31, Staatskanzlei, Drucks.
Nr. 1691.
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Salmenwagen, das Befahren mit Schiffen oder Fihren,
er regelt die Ausniitzung der Wasserkraft.

Der Dorenbach war urspriinglich ein Kanal, der
zur Verbindung mit dem Schiitzenmattweiher, welcher
zu Loschzwecken diente, gebraucht wurde.?s) Obwohi
die Stadt das Eigentum an diesem Bach in einem Prozess
mit Anstossern des basellandschaftlichen Ufers hestritt,?)
ist ihr doch wohl das Eigentum zuzuschreiben. In diesem
Sinne erging auch ein Beschluss des Bundesrates vom
20. August 1873.57) Dass nun der Dorenbach Staats-
eigentum ist, spricht fiir dessen Offentlichkeit; denn da
er fir den Staat keinen Wert mehr repriasentiert, wird
er wohl nicht im Finanzvermégen stehen.58)

Schwieriger ist die Entscheidung dieser Frage bel
den Teichen. Wie oben dargelegt wurde, ist der Riehen-
teich kein offentliches Gewisser, da er im Finanzver-
mogen des Staates steht. Anders verhélt es sich jedoch
beim St. Albanteich und beim Riimelinbach. Diese sind
offentliche Sachen. In wessen Eigentum sie stehen, soll
spater untersucht werden.

Obgleich die Lehensleute des St. Albanklosters den
grossten Nutzen aus dem St. Albanteich zogen, war doch
die Biirgerschaft ebenfalls an ihm inteiessiert; wurde
doch auf ihm das Brennholz vom Jura her in die Stadt
gefahren. Schon 1301 ist von diesen Flgssen die Rede.
Eine Regelung dieses Gebrauchs bestand aber nicht,
es kam daher zu Streitigkeiten zwischen den Flossern und
den Lehensleuten.39)

%) Verw.-Ber. 1862, S. 62; Staatsarch., Bauakten W 14,
6. Juli 1866, 25. Juli 1862, 24. Juni 1872, vergl. auch Auszug aus
dem Protokoll des Bezirksgerichts Arlesheim v. 10. Sept. 1872;
W15, 15. Juni 1864.

%) Vergl. Bauakten W 14, 3. Mai 1870.

°7) Bauakten W 14.

58) Vergl. auch Bauakten W 14, 12, April 1870.

59) Wackernagel 11, 1, S. 276; vergl. auch Rechtsgutachter
von Prof. F. Schulin, Staatsarch., Bauakten V 22, 1883; BGE
Bd. 12, S. 420, 4.
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Durch einen Vergleich vom 24. Januar 1807¢%) hat
sich dann der Stadtrat die Oberaufsicht iiber den ganzen
Teich wverschafft und sich zugleich die' Erteilung wvon
Flossbewilligungen vorbehalten;®) er verpflichtete sich
dagegen, die Halfte der Kosten fiir die Ausbesserung der
Stichbriicke und des Wuhrs in der Neuen Welt zu be-
zahlen. Mit der Oberaufsicht wurde eine Kommission
von drei Stadtraten, zwei Lehens- und einem Gewerbs-
interessenten beauftragt. Der Stadtrat nahm sich je-
doch in der Folgezeit auch die Erteilung von weiteren
Nutzungsrechten heraus. So gewihrte er im Jahre 1831
dem Mechaniker Stehlin die Konzession fiir die Er-
richtung ecines Wasserwerks.%?) Dagegen protestierten die
Lehensinteressenten, da der Teich kein offentliches Ge-
wisser sei, sondern im Privateigentum stehe. Zivil- und
Appellationsgericht entschieden in Urteilen vom 25. Fe-
bruar und 28. Juli 1836%) zu Gunsten der Regierung,
da die Beniitzung des Teichs zum Flossen vom Rate ge-
ordnet werde. Von nun an hielt sich die Regierung fiir
berechtigt, iiber den ganzen Gebrauch des St. Alban-
teichs zu bestimmen. Als dann bei der Grundbuch-
bereinigung Grossbasels die Gewerbsinteressenten ver-
langten, es mochte ihr Eigentum am Teichbett 1m
Grundbuch eingetragen werden, wurde dies abgeschlagen,
da der Teich den Charakter eines offentlichen Flusses
angenommen habe.%%)

Da jedoch das Flossen von Brennholz aufhérte,
verlor der Teich seine Bedeutung fiir die Biirgerschaft,

60) Bauakten V 6.

61) Uber solche Flossbewilligungen vergl. Staatsarch., Bau-
akten V 16, z.B.1. Sept. 1817, 18. Mirz 1818, 19. Aug. 1820,
23. August 1820.

62) Vergl. Staatsarch., Bauakten V 8, 1801—64, 14. Marz
1830 und die felgenden Akten.

63) Extractus Protocolli des Zivilgerichts des Bezirks Basel,
d. d. 27. Oktobris 1835, Staatsarch., Bauakten V 8.

64) Bauakten V 6, 4. Januar 1865, 14. Jan. 1865, 16. Sept.
1865; BGE Bd. 12, S. 408, E.
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die Stadt hatte sich daher gerne von dem Beitrag befreit,
zu dem sie sich im Vergleich vom 24. Januar 1867 ver-
pflichtet hatte.®®) Mit Ermichtigung des Grossen Rats
kiindete der Regierungsrat am 7. April 1883 den Ver-
gleich. Da die Lehensinteressenten dagegen protestierten,
kam es zum Prozess. Auf Anfrage des Instruktions-
richters erklirte die Regierung, dass sie mit der Ver-
tragskiindung auf den St. Albanteich, sei es als &ffent-
liches Werk, sei es als Fiskaleigentum, verzichte. Das
Bundesgericht hat dann mit Urteil vom 4. Juni 1886 ¢8)
die Kiindigung fiir nichtig erklart, ,,da die durch den
Vergleich von 1807 normierte Unterhaltungspflicht der
Stadt bezw. des Staates eine personliche obligatorische
Verpilichtung ist, welcher der Beklagte sich nicht ein-
seitig, durch Preisgabe des Teiches, entziehen kann.¢7)

Auch der offentliche Gebrauch des Riimelinbachs
wird vom Staat geregelt. Jedoch hat diese Befugnis
dem Staate ebenfalls nicht immer zugestanden, sie ist
allméhlich von den Gewerbsinteressenten an ihn iiberge-
gangen.%8)

Die Interessenten hatten sich sehr frith als Kor-
poration zusammengeschlossen, sie verfiigten schon im

65) Ratschlag betr. die Wiederherstellung des St. Alban-
teichwuhrs und die Rechtsverhiltnisse am St. Albanteich, v.
6./11./15. Dez. 1882, Staatskanzlei, Drucks.

66) BGE Bd. 12, S. 418 ff.

§7) Es hatten wohl in diesem Urteil zwei Fragen schirfer
getrennt werden sollen: Kann der Staat diesen offentlichen Fluss
ausser Dienst stellen ? Diese Frage hatte zweifelsohne bejaht werden
miissen. Der Teich wire dann, wie im folgenden Abschnitt dar-
gelegt wird, jedenfalls ins Eigentum der Teichkorporation gefallen.
Es wiire nun zu iiberlegen, ob unter diesen Umstéinden der Ver-
gleich, der im Hinblick auf die &ffentlichrechtlichen Befugnisse
der Stadt am Teich geschlossen worden war, nicht doch gekiindigt
werden konnte.

68) Vergl. tiber die folgenden Ausfithrungen einen Bericht
des Justizdep. liber den Riimelinbach v. 28. Jan. 1873, Staatsarch.,
Bauakten W 13.

Zeitsohrift fiir Schweizerisches Recht, Neus Folge XXXV, 19
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Jahre 1280 als Korporation iiber den Teich.®%) Die erste
Wasserordnung stammt aus dem Jahre 1759. Nach
dieser Ordnung waren jahrlich zwei Wassermeister zu
wahlen, die fiir den guten Zustand des Teiches zu sorgen
hatten. Im 17. Jahrhundert wurde ein Wasseramt von
vier Mitgliedern geschaffen, von denen zwei Ratsherren
sein mussten.”®) 1789 erfolgte eine Reorganisation des
Wasseramtes, das von nun an aus einem Grossrat, drei
weiteren Mitgliedern, dem Lohnherrn und einem Schreiber
bestand. Das neue Wasseramt wurde als Behorde im
Regimentsbiichlein eingetragen, und als die Lehens-
besitzer sich einmal beklagten, sie wiirden nicht mehr zu
allen Beratungen des Wasseramtes zugezogen, wurden
sie mit der Begriindung abgewiesen, es handle sich hier
um ein obrigkeitliches Kollegium; bei der Organisation
der stadtischen Behorden im Jahre 1834 wurde das
Wasseramt dem Bauamt unterstellt.

Eine Anerkennung des Riimelinbaches als 6ffentliche
Sache erfolgte aber erst im Jahre 1861, als ein Rekurs
vom Wasseramt an das Baukollegium zugelassen wurde,
ohne dass die Interessenten Einsprache erhoben. Es
handelte sich um die Bewilligung zur Beniitzung des
Bachwassers zu Gunsten einer neuen gewerblichen Ein-
richtung.”?) Das Baukollegium erklarte sich kompetent
als die vom Staate aufgestellte Aufsichtshehorde iiber
samtliche Fliisse, Kanile und Béche im Kantonsgebiet
und gestattete dicse Bewilligung entgegen dem Entscheid
der Gewerbsinteressenten.??)

69) Wackernagel II, 1, S.272.

70) Vergl. auch: Verordnung wegen dem Steinenbach, gege-
ben den 26. Brachmonat 1784, Staatsarch., Akten der Interessen-
ten am Riimelinbach.

1) Vergl. Schreibenv. 5. Dez. 1861, Staatsarch.,Bauakten W 13.

72) Vergl. Schreiben des Baukollegiums an die Mitglieder
der Kommission zur Beaufsichtigung der Dampfmaschinen und
Transmissionen v. 16. Dez. 1861; Entscheid des Baukollegiums
v. 26. Dez. 1861, Staatsarch., Bauakten W 13; vergl. auch Verw.-
Ber. 1861, S. 116.
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Im folgenden Jahre machte das Baukollegium in
einem Bericht an Biirgermeister und Rath des Kantons
Basel-Stadt 7?) darauf aufmerksam, dass dieser Ubergangs-
zustand geordnet werden miisse. Es sei ein neues Wasser-
amt zu schaffen, dem unter anderem auch die Schlich-
tung kleinerer Anstinde mit den Gewerbsinteressenten
und den iibrigen Berechtigten und Nutzniessern zu-
stehen solle, mit Rekurs in erster Linie an das Bau-
kollegium und in zweiter Linie an den Kleinen Rat.
Der Kleine Rat hat dann mit Beschluss vom 1. Oktober
1862 ein neues Wasseramt organisiert, das aus einem
Mitglied des Baukollegiums, einem Mitglied der Biirger-
schaft, dem Kantonsingenieur, dem jeweiligen Wasser-
meister und einem Lehensinteressenten besteht. Wie
aus einem Schreiben des Baukollegiums an das Wasser-
amt vom 2. Oktober 18627%) hervorgeht, erging dieser
Beschluss des Kleinen Rats in dem Sinn, dass jedem,
der sich durch einen Spruch des Wasseramtes benach-
teiligt fithlt, der Rekurs an das Baukollegium und von da
an den Kleinen Rat offen steht.

So ist nun die Regelung des offentlichen Gebrauchs
am Riimelinbach an den Staat iibergegangen. Der Riime-
linbach ist nun ein offentliches Gewisser.?s)

Von jeher sind auch die Uferboschungen der offent-
lichen Fliisse als Allmend betrachtet worden.”®) So er-
teilt der Staat die Bewilligung zum Anbringen der fiir
den Fahrbetrieb noétigen Konstruktionen, das Beniitzen

'%8) Ber. des Baukollegiums von Basel-Stadt an Biirgermeister
und Rat des Kantons Basel-Stadt v. 18. Sept. 1862, Staatsarch.,
Bauakten W 13.

74) Staatsarch., Bauakten W 13.

75) Urteil des Zivilgerichts-Prasidiums v. 3. Nov. 1877,
Staatsarch., Bauakten W 13; vergl. auch Urteil des Zivilgerichts
des Kantons Basel-Stadt v. 31. Mirz 1889, Staatsarch., Bauakten
W 13.

76) Vergl. Biirgerrat 1854, S. 14; Ratschlag betr. Forderung
der Rheinschiffahrt v.20./25. Febr. 1909, S. 31, Staatskanzlei,
Drucks. Nr. 1691.
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der zum Rhein hinunterfithrenden Treppen, das Errichten
von Landungsbriicken usw.

Allmend sind die Gewdlbe iiber den o6ffentlichen
Fliissen, auch wenn sie von Privatgebiuden iiberbaut
sind. Diese Frage kam zur Behandlung, als auf Grund
des Grossratsbeschlusses betr. die Birsigkorrektion vom
12. Oktober 1885 zwei am Fischmarkt zum Teil auf dem
Birsiggewolbe stehende Gebaude expropriiert werden
sollten.”) Bei der Berechnung der Expropriationssumme
wollte das Baudepartement das iiber dem Birsig liegende
Areal nicht mitrechnen. An Hand des Grundbuches
konnte der Eigentiimer des Gewolbes nicht festgestellt
werden; wie aus einem Schreiben des Grundbuchver-
walters vom 28. Februar 18707%) hervoigeht, hatte das
Grundbuch bei seiner Anlegung die Rechtsverhiltnisse
beziiglich der Gewolbe nicht feststellen wollen. Bei diesen
beiden Hausern fand sich nur die Eintragung: Flachen-
inhalt 37,5 m? (bezw. 93 m?% wovon Birsig-Areal 12,5 m?
(bezw. 6,0 m?). Die gleiche Bemerkung stand bei vielen
iiber dem Riimelinbach stehenden Hiusern und hatte
dort den Zweck, festzustellen, dass das Areal des Riimelin-
baches nicht Privateigentum, sondern Allmend sei. Analoge
Verhiltnisse bestanden am Steinenberg. Bei diesen Par-
zellen stand folgender rote Eintrag: ,,Das Eigentum am
Uberbau iiber dem Birsig ist insofern beschriankt, als
der Raum unterhalb des Gewdlbes der hoheitlichen Ver-
fiigung der Behorde vorbehalten ist.* Aehnliche rote
Eintrage fanden sich bei Hausern auf dem Fischmarkt,-
in der Stadthaus-, Schwanen- und Kronengasse und gaben
dort die Hohe des jahilich zu entrichtenden Allmend-
bestandzinses an; auf einer Parzelle fand sich noch ein
blauer Eintrag, durch welchen fiir den Fall, dass zur

77) Vergl. hieriiber: Bericht des Baudep. an den Reg.-Rat
v. 20. Jan. 1887; Ber. des Staatsarchivars an den Reg.-Rat wv.
28. Jan. 1887; Ber. des Justizdep. an den Reg.-Rat v. 11. Febr.

1887, Staatsarch., Bauakten W 14,
78) Staatsarch., Bauakten W 14.
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Korrektion oder Erweiterung der Strasse die Abtretung
des betr. Hauses notwendig wiirde, die Entschadigungs-
summe zum voraus bestimmt war. Die Schatzungs-
kommission und das Appellationsgericht sprachen sich
in Urteilen vom 30. April und 9. Juni 18877) dahin aus,
dass es in Bezug auf den Verkehrswert det zu expro-
prilerenden Hauser gleichgiiltig sei, ob das Beniitzungs-
recht an der Birsigallmend privat- oder offentlichiecht-
lichen Charakter trage; fir die Wertberechnung komme
dies Recht dem Eigentum vollig gleich, die Eigentiimer
dieser Hiuser seien daher so zu entschédigen, wie wenn
sie wirklich Eigentiimer des Birsiggewolbes wiiren. Wie
man sieht, ist in diesen Urteilen die Entscheidung der
Frage, ob das Birsiggewolbe Privateigentum oder All-
mend sei, geschickl vermieden worden. Es bestehen
jedoch Belege, welche beweisen, dass die Gewdlbe zur
Allmend gerechnet wurden. Schon im stadtischen In-
ventar vom 18. April 1859 und vom 26. Juni 1876 werden
die stadtischen Gewdlbe als der Einwohnergemeinde
gehorend angefithrt. Ferner heisst es in einem Bericht
des Justizdepartements vom 11. Februar 18878%): Nach
gemeinem Recht erstrecke sich das Eigentumsrecht an
Grundstiicken auch auf den dariiber befindlichen Raum;
da nun der Birsig Allmend sei, miisse alles, was sich
iiber dem Birsig befinde, ebenfalls zur Allmend gehéren,
wenn nicht Privateigentum nachgewiesen werden konne.
Die gleiche Ansicht vertrat das Appellationsgericht;
dieses hielt die Ausfitbrung von Reparaturen am Birsig-
gewolbe, auch wenn es mit Privatgebduden iberbaut
sel, ,,da es sich um Arbeiten auf der Allmend handelt‘,
fiir Pilicht des Staates und erklarte den Kanton fiir den
durch Unterlassung entstandenen Schaden haftbar.s!)
Kraft Widmung durch den Hobeitstriager stehen im
Gemeingebrauch Strassen, Platze, Gassen, Treppen, Feld-

79) Verw.-Ber. 1887, Appellationsgericht, S. 13, 69 ff.
80) Staatsarch., Bauakten W 4.
81) Verw.-Ber. 1887, Appellationsgericht, S. 12.
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wege, oOffentliche Durchginge, Promenaden, Parks, mit
allen Briicken, Stegen, Laternen, Bogenlampen, offent-
lichen Uhren, Plakatsiulen, Barometerhiuschen, Denk-
malern etc. ,

Im Kanton Basel-Stadt ist zu scheiden zwischen
offentlichen Strassen, Feldwegen und Fusswegen.s?)

Die Strassen sind Kantons- oder Gemeindestrassen.
Sie teilen sich in Haupt- und Nebenstrassen, die aber
beide von der 6ffentlichen Verwaltung gebaut und unter-
halten werden.®%)

Allmend der Einwohnergemeinden sind die Feld-
wege. Sie miissen mindestens 3,5 und hochstens 5 m.
breit sein und dirfen nur da angelegt werden, wo noch
kein Bebauungsplan genehmigt ist, oder zwar genehmigt,
aber noch nicht durchgefiihrt ist.4)

Einige Male ist auch von offentlichen Fahrwegen
die Rede. Hierunter konnen sowohl offentliche Strassen
als auch Feldwege verstanden sein. § 175 des Einfiih-
rungsgesetzes zum ZGB bestimmt namlich, dass keine
neuen Parzellen entstehen diirfen, die nicht an einem
offentlichen Fahrweg liegen, lasst aber Ausnabhmen zu
fiir Servitutfahrwege, 6ffentliche Fusswege und Servitut-
fusswege. Wenn nun an Servitutfahrwegen und Fusswegen
die Bildung von neuen Parzellen gestattet ist, so ist
dies doch sicher auch an den offentlichen Feldwegen
zuléssig, und es geht hieraus deutlich hervor, dass unter
offentlichen Fahrwegen sowohl offentliche Strassen als
Feldwege verstanden sein konnen. Allerdings, wenn an
einem Fahrweg ein Gebaude errichtet werden soll, geniigt
nicht mehr ein gewohnlicher Fahrweg, das Gebaude

82) Vergl. hieriiber auch A. Im Hof: Die Pflicht der An-
winder zur Leistung von Beitrigen an Anlegung und Korrektion
von Strassen, Zirich, 1909, S. 6 ff.

83) Ges. iilber Anlegung und Korrektion von Strassen V.
13. Febr. 1902 mit Abanderung v. 21. Dez. 1905, §§ 11, 21, 22.

84) (Gesetz betr. Einfithrung des schweiz. ZGB v. 27. April
1911, § 178.
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muss durch einen ,,geniigenden Fahrweg' mit einer
offentlichen Strasse verbunden sein.®5) Friiher setzte
der Regierungsrat in jedem besonderen Falle fest, was
den Verhiltnissen entsprechend unter einem ,,geniigenden
Fahrweg'* zu verstehen sei, und schrieb das Angemessene
iitber Lage, Ausdehnung, Normalprofil und Bauart des-
selben wvor.8%) Heute bestimmt das Strassengesetz von
1902 die Erfordernisse, welche eine Strasse, an welcher
Gebiaude erstellt werden sollen, zu erfiilllen hat; nach
diesem Gesetz dinfen Baubewilligungen nur erteilt werden,
wenn das Geb#dude an eine offentliche Strasse zu liegen
kommt oder eine solche gleichzeitig ausgefiihrt wird.®")
Der Private kann sich also heute nicht mehr durch Anlage
eines Fahrweges eine Baubewilligung verschaffen, sondern
nur dadurch, dass er die Anlegung einer offentlichen
Strasse veranlasst.

Die offentlichen Fusswege spielen in der Basler
Gesetzgebung eine geringe Rolle. Viele derselben sind
Servitutfusswege.

Offentliche Sachen sind offentliche Durchginge wie
z. B. der Durchgang beim Stadtkasino.%8) Kein offent-
licher Durchgang ist dagegen der Durchgang, welcher
durch das Haus des Herrn Probst-Miiller den Spalenberg
mit dem Leonhardsgraben verbindet; eine Widmung
durch den Staat hat hier nicht statigefunden, der Ge-
brauch erfolgt allein auf Grund einer privaten Zulas-
sung, die jederzeit verweigert werden kann.

Im Gemeingebrauch steht der Kreuzgang beim
Minster, zu dessen Offenhaltung die Kirchenbehorde
durch Gesetz verpflichtet ist.?®)

85) Anhang zum Gesetz v. 29. Aug. 1859, v. 11. Juni 1877.

8) Anhang zur Baupolizeiverordnung v.19. Mai 1860,
v. 7. Juli 1877, § 2.

87) Strassengesetz mit Ab#nderung v. 21. Dez. 1905, §§ 20,
21; vergl. auch A. Im Hof a. a. 0., S.7, 8.

88) Verw.-Ber. 1874, Justizdep. S. 3, Baudep. S. 5.

89) Ges. betr. die Staatsoberaufsicht iiber die o6ffentlich-
rechtlichen Kirchen und die Verwendung von Staats- und Ge-
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Offentliche Anlagen sind die Langen Erlen, das St.
Margarethengut, die Batterie.

Die Langen Erlen wurden schon lange nicht mehr
als Nutzwald behandelt, sie haben den Charakter eines
offentlichen Parkes angenommen. Einen Gewinn haben
sie der Stadt nur in den Jahren 1875/76 eingebracht, als
die damals besonders heftigen Winterstiirme eine Menge
Baume entwurzelt und gebrochen hatten, so dass diese
verholzt werden mussten. In den andern Jahren iiber-
stiegen die Ausgaben regelmaissig die Einnahmen, es waren
fortwahrend Zuschiisse notig.??)

Das f{frither in Privateigentum stehende St. Mar-
garethengut wurde von der Stadt erworben, um ihren
Einwohnern diesen beliebten Spaziergang zu erhalten.®?)
Nun liegt allerdings weitaus der grosste Teil des St. Mar-
garethengutes im Bann der Gemeinde Binningen und
demnach im Kanton Baselland; da jedoch hier die Kan-
tonsgrenze so nahe an die Stadt herantritt, konnen diese
Anlagen von jedem Einwohner Basels ebensogut beniitzt
werden, wie wenn sie im Kanton Basel-Stadt liegen wiir-
den; das St. Margarethengut steht daher im Gemein-
gebrauch der Einwohner Basels.

Ebenso verhalt es sich mit den im Bann der Ge-
meinde Bottmingen liegenden Batterieanlagen; diese stehen
im Eigentum der Einwohnergemeinde Basel??) und sind
daher in erster Linie fiir deren Angehorige bestimmt.

meindemitteln zu Kirchenzwecken, v. 9. Febr. 1911, § 10 Abs. 2;
vergl. auch Ratschlag und Gesetzesentwurf betr. die Staatsober-
aufsicht . .., 7. Jan. 1911, S. 13, Staatskanzlei, Drucks. Nr. 1786.

%0) Biirgerrat 1871, S. 37, 1876, S. 27; Ber. und Ent-
wiirfe der Grossratskommission v. 29. April/1. Mai 1876, Staats-
archiv Gemeindeakten A 2 und auch Notizen iiber die Verhand-
lungen zwischen den Herren Stadtrat W. Bischoff und Reg.-Rat
betr. Ubernahme der stiddtischen Geschifte, vom Freitag den
7. Juli 1876, S.2 und 7, Gemeindeakten B 6.

91) Vergl. Ratschlag betr. Ankauf des St. Margarethenguts.
v. 30. Dez. 1896/14. Januar 1897, Staatskanzlei, Drucks. Nr. 1098.

92) Staatsrechnung 1912, S. 99,
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Im Gemeingebrauch stehen ferner die offentlichen
Brunnen.®3)

93) Diese wurden frither nur durch das Grundwasser gespiesen.

Das Grundwasser sammelt sich in Basel iber dem wasser-
dichten blauen Letten. Wo nun in tiefeingeschnittenen Téalern
dieser blaue Letten zum Vorschein kommt, tritt das Grund-
wasser in Form von Quellen zutage (vergl. Prof. Albrecht Miiller:
Uber das Grundwasser und die Bodenverhialtnisse der Stadt
Basel, Basel 1867, S.7{f.; auch Dr. Friedrich Goppelsroeder:
Uber die chemische Beschaffenheit von Basels Grund-, Bach-
Fluss- und Quellwasser mit besonderer Beriicksichtigung der
sanitarischen Frage, Basel 1867, S. 8 ff.). So verhilt es sich bei
den alten Quellbrunnen des Birsigtals, den sogenannten Lochbrun-
nen, wie Goldbriinnlein, Lindenturmbrunnen, Gerberbrunnen,
Brunnen hinter der School, Wolfsbrunnen, Postbrunnen, kleiner
Fischmarktbrunnen, Blomlinbrunnen, Weitnauersche Quelle usw.
Ahnliche Verhiltnisse treffen wir im St. Albantal, auch dort
gibt es solche Lochbrunnen (Biirgerrat 1868, S. 14; wvergl. auch
Wackernagel II, 1 S.284). In den hoher gelegenen Stadtteilen
zu beiden Seiten des Birsigs errichtete man 10—20 mtiefe Brunnen-
schiachte, welche bis auf den blauen Letten hinuntergingen;
diese Sodbrunnen standen im Grundwasser und wurden von
derselben Grundwasserschicht gespiesen wie die Lochbrunnen
(vergl. Prof. Albrecht Miiller a. a. O., S. 10; Bericht an E. E. Sani-
tats-Collegium von Basel-Stadt iiber cinige statistische Ver-
haltnisse der in den Jahren 1865 und 1866 die Stadt Basel durch-
seuchenden Typhusepidemien, von K. Streckeisen, Basel 1868,
S.12; Bericht an das Tit. Sanitits-Collegium von Basel-Stadt
iiber die Brunnenmessungen in Basel von 1865 bis 1869, von Prof.
L. Riitimeyer, Basel 1870, S.5). Auch im Kleinbasel bestanden
solche Brunnen. Sodbrunnen waren der Wilhelm Tells Sod,
St. Johanns-Sod, Thiersteiner-, Rebgass-, Monchs-, Utengass-,
Klingenthal-, Hardtforster-, Wiesenbruck-Sod etc. (Staatsarch.,
Brunnakten A 2, 1772/1890, Oktober 1890; Wackernagel, S. 280.)

Diese Brunnen geniigten aber nicht fiir die Aussern Stadtteile.
Das Domstift und das Leonhardsstift sorgten daher fiir Wasserlei-
tungen vom Bruderholz und vom Holee her; so enitstanden das
Miinster- und das Spalenwerk (Wackernagel, S. 282 if.). 1492 wurde
auch fiir das Kleinbasel eine Wasserleitung von Riehen her erstellt.

Auf diesen Quellbrunnen der untern Stadt, den Sodbrunnen
und dem Miinster-, Spalen- und Riehenwerk ruhte das ganze
Mittelalter hindurch die Wasserversorgung Basels. Mit der Ver-
grosserung der Stadt vergrosserte sich aber auch das Wasser-
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Seitdem der Rat sich die Verfiiggungsmacht iiber
die oOffentlichen Brunnen erworben hatte, fiel die Be-
sorgung des Brunnwesens der offentlichen Verwaltung
zu.?%) Das Brunnwesen steht nun nicht wie die Wasser-
versorgung auf privatrechtlichem Boden; so wurde bei
der Ubernahme des Wasserwerks durch den Staat be-
stimmt, dass Inventar und Buchfithrung von Wasser-
versorgung und Brunnwesen getrennt sein solle, ,,weil
die Wasserversorgung als ein fiir sich bestehendes Ge-
schaft erscheint, das sich selbst unterhilt, wahrend die
offentlichen Brunnen, unentgeltlich zur Verfiigung stehend,
vollstandig von der offentlichen Behorde eingerichtet
und unterhalten werden. %)

Die offentlichen Brunnen sind 6ffentliche Sachen;
da sie jedermann zur Verfiigung stehen, ohne dass es
einer Zulassung bhediirfte, stehen sie im Gemeingebrauch.

bediirfnis, es entstanden daher weitere Wasserwerke (A. Miiller
a. a. 0., S. 15 ff.). So sammelte das St. Albanwerk das Wasser der
Lochbrunnen im St. Albantal und beférderte es durch ein vom
‘St. Albanteich getriebenes Pumpwerk, die Hirzlinmiihle, in ein
Reservoir an der St. Albanvorstadt. Ins Gundeldingerwerk
wurden Quellen vom #Aussersten ostlichen Gundeldingen geleitet.
Das Steinenwerk wurde gespiesen durch cinen Lochbrunnen am
Birsig nahe beim St. Margarethensteg. In Kleinbasel erstand
vor dem Riehentor ein Pumpwerk (vergl. Biirgerrat 1867, S. 19 {f.;
Brunnakten A 2, 1771/1890, Oktober 1890).

Durch die Abwasser der Hauser erfolgte nun aber eine
Infektion der Sodbrunnen und somit auch der L.ochbrunnen, die
ja vom gleichen Grundwasser gespiesen wurden (A. Miiller a. a. O.,
S. 53 1f.; Goppelsroeder a. a. O., S. 27, 94). Unverseucht war nur
das zugeleitete Quellwasser, das jedoch nicht in geniigender
Weise vorhanden war. Eine befriedigende Losung ergab sich erst,
als 1866 die Gesellschaft fiir Wasserversorgung Quellwasser von
Grellingen und Angenstein nach Basel leitete und sich durch Ver-
trag verpilichten musste, dem Staat ein bestimmtes Wasserquan-
tum fir dffentliche Zwecke zur Verfiigung zu stellen (Verw.-Ber.
1866, S. 260). Heute hat das Wasserwerk das zur Speisung der
offentlichen Brunnen notige Wasser unentgeltlich zu liefern
{Gesetz betr. das Gas- und Wasserwerk und das Elektrizitatswerk,
vom 8. Aug. 1900, § 35, 1). %) Wackernagel, S. 283.

' 95) Verw.-Ber. 1876, Sanititswesen, S. 44 ff. ‘
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I1. Privatrechtliche Verhiltnisse.

Bei der Beniitzung der im vorhergehenden Abschnitt
aufgezihlten offentlichen Sachen ist allein offentliches
Recht massgebend. Es ist nun zu untersuchen, ob die
offentlichen Sachen in Basel nach jeder Richtung vom
Privatrecht ausgeschlossen sind, wie das gewisse Theorien
behaupten, oder ob nicht doch fiir verschiedene Ver-
hiltnisse Privatrecht gilt.

A. Zunichst ist zu entscheiden, ob die o6ffentlichen
Sachen in Basel in Eigentum stehen oder ob das Eigen-
tum durch ein Hoheitsrecht des Staales ersetzt wird.
Diese Frage kam in dem bekannten Basler Schanzen-
prozess zur Behandlung.®)

Durch einen Beschluss der Tagsatzung vom 26.
August 1833 war ein Schiedsgericht eingesetzt worden,
das das gesamte Staatseigentum des ehemaligen Kantons
Basel zwischen den beiden neu gebildeten Halbkantonen
Basel-Stadt und Basel-Land auf billigem Fusse zu ver-
teilen hatte. Dieses Schiedsgericht teilte nun die Gegen-
stande, die der Verfiigung und dem Gebrauch des Staates
unterliegen, in zwei Klassen, je nachdem sie Privat-
eigentum seien und als solches dem biirgerlichen Ver-
kehr unterliegen, oder in jeder Beziehung dem biirger-
lichen Verkehr entzogen seien und nur durch Aufhebung
ihres Wesens und ihrer Individualitat zum Gegen-
stand desselben gemacht werden koénnen. Von allen
Gegenstanden, welche in die erste Klasse gehoren, stehe
Basel-Land ein Anspruch von 64 Prozent zu. Die Schanzen
und andere Festungswerke von Basel waren in die zweite
Klasse gerechnet worden. Da man aber annahm, dass
sie doch wohl spiter geschleift und dann zum Finanz-

96) Vergl. hieriiber den Sammelband in der Basler Uni-
versititsbibliothek: Basler Schanzenprozess, O m. VIII 16, ent-
haltend Gutachten wvon Keller, Riittimann, Wieland, Jhering,
Dernburg und einen Bericht der Regierung von Basel-Stadt iiber
diesen Rechtsstreit; vergl. auch Verw.-Ber, 1862, S. 12 f{f.
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vermogen gehoren wiirden, wurde durch Entscheid vom
19. November 1833 aus Billigkeitsriicksichten bestimmt,
dass, wenn bel einer spatern Schleifung dieser Festungs-
werke wirklicher Gewinn erzielt wiirde, der Kanton
Basel-Land ebenfalls 64 Prozent in Anspruch nehmen
diirfe. Als dann im Jahre 1858 bei St. Elisabethen ein
Bahnhof angelegt und daher die Stadtgraben zwischen dem
Steinen- und dem St. Albantor aufgefiillt und das Aeschen-
bollwerk geschleift wurde, verlangte der Kanton Basel-
Land reale Teilung dieser Festungswerke, indem er sich
auf Miteigentum berief. Da Vergleichsverhandlungen
scheiterten, hatte das Bundesgericht diese Frage zu ent-
scheiden. In richtiger Weise hat dann auch diese Be-
héorde durch Urteil vom 29. Oktober 1862 ein Miteigentum
des Kantons Basel-Land an den Festungswerken abge-
Iehnt. Das Bundesgericht hatte ja nicht zu entscheiden,
ob 1833 an diesen Festungswerken Miteigentum be-
standen habe, sondern es hatte seiner Entscheidung das
schiedsrichterliche Urteil vom 19. November 1833 zu
Grunde zu legen, das in der Tat dem Kanton Baselland
kein Miteigentum an den Festungswerken zusprach,
sondern eine bedingte, rein personliche Forderung, die
nur dann in Kraft treten sollte, wenn infolge der Schlei-
fung wirkliches Staatsvermégen d. h. Finanzvermoégen ent-
stehen sollte.

Das schiedsrichterliche Urteil von 1833, das ganz im
Sinn der Hoheitstheorie von Keller abgefasst ist, trifft
nun aber auf das Basler Recht nicht zu. Allerdings war
damals die Frage der ,,dem biirgerlichen Verkehr ent-
zogenen, des Privatrechts unfahigen Sachen‘* in der Juris-
prudenz noch gar nicht abgeklart, es fehlten gesetzlich
festgelegte Grundsitze und einheitliche Gesichtspunkte.®?)
Erst der Basler Schanzenprozess, fiir den von den gréssten
juristischen Autorititen der damaligen Zeit Gutachten
vorlagen, hat die Aufmerksamkeit auf diese Sachen

¥7) Vergl. Verw.-Ber. 1863, S. 72.
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gelenkt, und so hat sich denn in der zweiten Halfte des
19. Jahrhunderts eine feste Rechtsanschauung iiber die
offentlichen Sachen gebildet. Jedoch standen diese in
Basel nach allgemeiner Anschauung von jeher im Eigen-
tum. Das soll durch einige Beispiele bewiesen werden.

Das Eigentum an den Loschgeratschaften wurde
den stadtischen Behorden und den Ziinften, die zum grossen
Teil zur Anschaffung dieser Sachen verpflichtet waren, zu-
geschrieben. %)

In einem Verkommnis zwischen der Regierung und
dem Stadtrat von Basel hatte der Stadtrat zu Gunsten
der Reglerung ,,als Eigentiimerin der Stadttore** auf
samtliche von ihm bisher auf und an den Stadttoren
beniitzten und vermieteten Wohnungen und Lokalitaten
verzichtet.®)

Das Eigentum an der Wiesenbriicke wurde der
Staatsbehorde zugeschrieben.1%) Ebenso stand die Rhein-
briicke im Eigentum des Kantons; imm Jahre 1852 wurde
namlich bei Anlass des Legens einer Gasleitung iiber die
Rheinbriicke die Beleuchtungskommission - vom Stadt-
rat beauftragt, einen Revers des Inhalts auszustellen,
dass die Staatsbehorde fiir jede Beschidigung ,,dieses
Staatseigentums‘ ecinstehen wolle.101)

98) Verw.-Ber. 1859, S. 65; Staatsarch., Gemeindeakten B 5,
11. Dez. 1858; vergl. auch eine Eingabe des Stadtrats in Basel
an E. E. Grossen Kantonsrat betr. Ubernahme der stiadtischen
Geschiafte durch den Staat vom 31. Jan. 1859, S. 5, Gemeinde-
akten B 5; Gutachten der Kommission ad hoc fiir stidtische An-
gelegenheiten an E. E. Rat vom Nov. 1858, S.11, Staatskanzlei,
Drucksachen; Ratschlag und Gesetzesentwurf betr. Ubernahme
stadtischer Geschiaftszweige durch den Staat vom 28. Marz/18. April
1859, S. 8, Staatsarchiv, Gemeindeakten B 5; iiber den Gesetzes-
entwurf betr. Ubernahme stidtischer Geschiftszweige durch den
Staat, Basel, Anfang Febr. 1859, S. 11, Gemeindeakten B 5.

99) Verkommnis zwischen der Regierung und dem Stadtrat
von Basel betr. Bereinigung der Eigentumsrechte an verschiedenen
Wohnungen und Lokalitaten auf und bei den Stadttoren, vom
18. April 1853; vergl. auch Verw.-Ber. 1853, S. 117.

100) Verw.-Ber. 1840, S. 91. 101) Biirgerrat 1852, S. 64,
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Auch die Strassen wurden als im Eigentum stehend
angesehen. So wird In ecinem Projekt eines Strassen-
reglements fir den Kanton Basel aus dem Jahre 1830,
entworfen von Andreas Merian, Strasseninspektor, das
Eigentum an allen Strassen und o&ffentlichen Wegen
dem Kanton zugeschrieben.192)

Im Jahre 1851 hatte die Rechnungskammer dem
Stadtrat das Recht zugesprochen, sich gegen das Legen
von Rohrenleitungen in den Strassen zu verwahren:
,,die Stadtbehorde sei iiberdies in ihrem vollen Rechte,
wenn sie Privatunternehmer von der Beniitzung der ihr
angehorigen und von ihr unterhaltenen Strassen aus-
schliesse.*103)

Im Jahre 1852 hatte die Regierung von Basel-Stadt
im eigenen Namen und im Auftrag der Stadt Basel gegen-
iiber der Eidgenossenschaft auf jede Entschadigung
fiir die ober- und unterirdische Anlegung elekirischer
Telegraphenleitungen verzichtet, so weit dieselben langs
den Landstrassen des Kantons, den Festungswerken der
Stadt, den Ufern des Rheins sowie in den Gassen der Stadt
erstellt wurden, ebenso, wenn durch die Erstellung von
Telegraphenlinien ,,anderes Eigentum® des Kantons Basel-
Stadt, der Stadt Basel oder einer offentlichen Korpora-
tion in Anspruch genommen werden sollte.10%)

Die Grossherzoglich Badische Regierung hatte 1853
das Recht erhalten, zur Verbindung des Wiesentals mit
Weil eine Strasse auf dem dazwischen liegenden schwei-
zerischen Territorium zu erstellen. Es wurde bestimmt,
dass die auf baslerisches Gebiet fallende Strassenstrecke
sofort Eigentum der Kantonsregierung werden sclle.19%)

102) Projekt eines Strassenreglements fiir den Kanton Basel;
entworfen von Andreas Merian, Strasseninspektor, 1830, Titel II,
§ 11, Staatsarchiv, Bauakten H 1 1828/41; vergl. auch Darstellung
der Beweggriinde zu dem Entwurf eines allgemeinen Weggesetzes fiir
den Kanton Basel, zu Titel I, Staatsarch., Bauakten H 1, 1807/17.

103) Biirgerrat 1851, S. 16. 104) Biirgerrat 1851, S. 39.

105) Vertrag zwischen der schweiz. Eidgenossenschaft und
dem Grossherzogtum Baden betr. Weiterfithrung der Bad. Eisen-
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Beim Bau der Centralbahn wurden die von der Bahn
in Anspruch genommenen Strassenparzellen unentgeltlich
abgetreten, aber nur unter der Bedingung, dass die von
der Centralbahn erstellten Verbindungswege der Stadt
eigentiimlich zufallen sollten.1%8)

Das Eigentum an o6ffentlichen Sachen wurde jedoch
auch in verschiedenen Gesetzen anerkannt. Ein Gesetz
vom 18. April 18591%%) hatte die Ubernahme stidtischer
Geschéfte durch den Staat angeordnet; es wurde daher
in diesem Gesetz und in einer Urkunde das Eigentum
gewisser in die Staatsverwaltung tiibergehenden Sachen
der Stadt gesichert. Solche Sachen waren: Strassen,
Platze, Gassen, Treppen innerhalb der Stadt, die Strassen,
‘Alleen, Nebenwege in den Stadtbannen, Promenaden,
Dohlen und Agden, Briicken und Stege, die Gewdlbe iiber
den Birsig, die Teiche, die Stadtgemeindeschulhauser
und Lehrerwohnungen, die Schopfe im Werkhof, die
stadtischen Spritzenhéuser und Magazine fiir Losch-
geratschaften. An allen diesen Sachen wurde der Stadt-
gemeinde das ungeschmailerte Eigentum vorbehalten.

Eine Anerkennung des Eigentums an 6ffentlichen
Sachen findet sich auch im Gesetz betr. Errichtung
eines Grundbuchs vom 16. April 1860. § 33 bestimmt,
dass das offentliche Eigentum im weitern Sinne, die
sogenannte Allmend,'%) nicht im Grundbuch einzutragen

bahn iiber schweiz. Geb., abgeschl. den 27. Juli und 11. Aug. 1852,
rat. den 17. und 21. Marz 1853, Art. 34.

106) Biirgerrat 1859, S. 15.

107) Gesetz betr. die Ubernahme stiadtischer Geschifte durch
den Staat, vom 18. April 1859; Urkunde betr. das zufolge Gesetzes
vom 18. April 1859 dem Staat zur Besorgung oder Beniitzung
iibergebene Immobiliarvermégen vom 3. Sept. 1859; vergl. auch
Ratschlag und Gesetzesentwurf betr. die Ubernahme stidtischer
Geschiftszweige durch den Staat vom 22./24. Jan. 1859 und vom
28. Marz/8. April 1859; Biirgerrat 1859, S. 6, 1876, S.11.

108) Wie aus einem Bericht des Grundbuchverwalters an
die Delegierten zum Grundbuch aus dem Jahre 1864 (Bericht und
Antriage des Grundbuchverwalters betr. Wege, d. d. 1. Febr. 1864,
Staatsarch., Bauakten H 1 1842/93) hervorgeht, war in Basel
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sei.  Wollte man nun annehmen, die 6ffentlichen Sachen
hitten nicht im Eigentum gestanden, so wire diese Be-
stimmung zwecklos, denn die 6ffentlichen Sachen wiren
dann auch ohne diese Bestimmung nicht im Grundbuch
eingetragen worden.

Die Basler Verfassung vom 10. Mai 1875 hatte im
§ 14 bestimmt, dass der Grosse Rat und der Regierungs-
rat in der Stadt an die Stelle der Einwohnergemeinde
und des stadtischen Gemeinderats treten solle. Durch
Vertrag vom 6. Juni 1876 wurden aus dem bisher stadt-
1schen Vermogen die der Biirgergemeinde zu Eigentum
oder Verwaltung zufallenden Biirger-, Korporations- und
Stiftungsgiiter ausgeschieden; im Eigentum der Biirger-
gemeinde verblieben ausser den in § 1 dieses Vertrags
aufgezahlten Grundstiicken die stadtischen Armenan-
stalten, namlich der Biirgerspital, das Waisenhaus und
das Almosenamt. Uber alles andere stidtische Vermogen
wurde ein Inventar aufgenommen; dieses ,,der Einwohner-
gemeinde gehorende Vermogen wurde durch eine Ur-
kunde vom 26. Juni 1876 sicher gestellt und ging in die
kantonale Verwaltung iiber. In diesem Inventar waren
von Allmenden und zu stddtischen Zwecken dienenden
Liegenschaften (ohne Ertrag) aufgefiihrt1%®): die offent-
lichen Platze, Strassen, Alleen, Promenaden; die in der
Allmend liegenden Dohlen und Agden; Briicken und
Stege iiber Wiese, Birsig, Riimelinbach, Dorenbach und
Teiche; die stadtischen Gewdlbe iiber den Birsig unter
dem Barfiisserplatz, Marktplatz, Fischmarkt und iiber

nicht mehr der deutschrechtliche Unterschied von Sondereigentum
und Allmend massgebend, sondern zur Grundlage des Staats-
eigentums wurde, hauptsidchlich begiinstigt durch die Teilungs-
urteile von 1833, die gemeinrechtliche Scheidung von Sachen in
und ausser Verkehr. Die deutschrechtlichen Anschauungen
klingen in der Bezeichnung ,,Allmend” noch nach. Es sind nun
aber unter Allmend im weiteren Sinn die 6ffentlichen Sachen
schlechthin, unter Allmend im engern Sinn oder ,,eigentlicher
Allmend“ die Sachen im Gemeingebrauch zu verstehen.
109) Vergl. Biirgerrat 1876, S. 13 ff.
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den andern Teichen und Béchen; Schulhiuser und
Lehrerwohnungen; Spritzenhiuser; Lange Erlen; iibrige
Liegenschaften ohne Ertrag wie Stachelschiitzenhaus,
Messbudenmagazin, Turnplatz, Schiitzenmattweiheran-
lagen etc.; das Brunnwesen mit den Quellen und Leitungen
der verschiedenen Wasserwerke, den Liegenschaften,
Brunnleitungen und den offentlichen Brunnen wie lau-
fenden Brunnen, Sod- und Lochbrunnen; die Gottes-
acker mit Ausnahme der auf ibnen befindlichen Kapellen,
die im Eigentum der Kirchgemeinden standen. |

Als im Jahre 1900 das fiskalische Grundbuch be-
endet wurde — ein Hilfsbuch, das alle dem Kanton,
dem Kirchen- und Schulgut, der Universitit und der
Einwohnergemeinde gehorenden Liegenschaften enthalten
sollte — wurde beschlossen, dass alle nicht zur eigent-
lichen Allmend wie Strassen, Plitze, Aulagen gehérenden,
aber bisher ,,ausserhalb des Rechtsverkehrs stehenden‘
und daher im Grundbuch nicht eingetragenen Sachen
wie Kirchen, Gottesicker, Stadttore, Uberreste friiherer
Befestigungen doch im Grundbuch aufzunehmen seien.!1%)
Dadurch wurde anerkannt, dass das Verwaltungsver-
mogen im Eigentum steht. Dies ist eigentlich selbst-
verstiandlich, wenn man bedenkt, dass ja das Verwal-
tungsvermdégen durch die offentlichen Anstalten gebildet
wird, die alle im Eigentum einer o6ffentlichrechtlichen
Korperschaft stehen. ‘

Dass nun die Eintragung der Sachen im Gemein-
gebrauch nicht verfiigt wurde, darf nicht zu einer Aber-
kennung des Eigentums an diesen Sachen fithren. Es
ist hinsichtlich der Sachen im Gemeingebrauch keine
Anderung der Rechtsanschauung eingetreten, diese wurden
nach wie vor als im Eigentum stehend angenommen.
So wurde z. B. in Art. 6 und 9 des Vertrags iiber die Ver-
legung des Personenbahnhofs und den Umbau der iibrigen
Bahnhoiteile der Grossherzogl. Badischen Staatseisen-

1Yy Verw.-Ber. 1900, Justizdep., S.7; 1901, Justizdep.,
S. 8; vergl. auch Note 108,

Zsitchrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXXV. 13
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bahnen in Basel vom 24./31. Maiarz 1900 bestimmt, dass die
Horburgstrasse und der Bahnhofvorplatz durch die Eisen-
bahnverwaltung zu erstellen seien, dass aber das Eigen-
tum unentgeltlich an den Kanton iibergehe. Ebenso steht
z. B. das St. Jakobsdenkmal im Eigentum; es war vom
Kunstverein auf den Regierungsrat iibertragen worden
mit der Bedingung, dass der Regierungsrat das Denkmal
seiner Bestimmung als offentliches Monument zur Er-
innerung an die Schlacht von St. Jakob niemals ent-
ziehen und es jederzeit als Kunstwerk und vaterldndisches
Denkmal in Stand und Ehren halten werde.}) Dass
die Sachen in Gemeingebrauch, was den Eintrag im
Grundbuch anbelangt, cine andere Behandlung als das
Verwaltungsvermégen erfahren haben, erklart sich aus
besonderen Riicksichten, auf die spater zuriickzukommen
ist. Jedoch hat § 204 des bhaselstadtischen Gesetzes betr.
die Einfithrung des Schweiz. ZGB vom 27. April 1911
m Ausfithrung von § 944 ZGB den Regierungsrat er-
michtigt, im Verordnungswege vorzuschreiben, dass die
nicht im Privateigentum stehenden und die dem offent-
lichen Gebrauch dienenden Grundstiicke im Grundbuch
aufgenommen werden.!'?) Die Sachen im Gemeingebrauch
werden somit dem Verwaltungsvermogen gleichgestelit
und stehen so gut wie dieses im Eigentum.

Nur bei einer Kategorie von offentlichen Sachen,
bei den Gewissern, ist die Entscheidung dieser Frage
nicht so einfach. Es ist hier zwischen den Teichen und
den natiirlichen Gewissern zu scheiden.

Bei den Teichen wurde die Moglichkeit, im Eigentum
zu stehen, nie bestritten. So war der Riehenteich bis
zam Ubergang an den Staat im Grundbuch als Eigentum

11y Verw.-Ber. 1883, Justizdep., S. 9.

112) Vergl. hiezu Wieland Art. 944, Bemerkung 1: Unter
,,hicht im Privateigentum stehend‘ sind die herrenlosen unbeweg-
lichen Sachen wie Fliisse, Gletscher, unkultiviertes Land zu ver-
stehen, unter ,,dem o6ffentlichen Gebrauch dienend‘* die i{ibrigen
Sachen im Gemeingebrauch.



Die offentl. Sachen nach baselstadtischem Verwaltungsrecht. 195

der Kleinbasler Teichkorporation eingetragen.113) Der alte
Rhein und der Klybeckteich waren ebenfalls in privaten
Héanden.'%) Bei Anlage des Grundbuchs in der Ge-
meinde Riehen war der Ablauf des Weiler Teichs bei der
Weiler Miihle als Eigentum der Teichkorporation, da-
gegen der Weiler Teich als Eigentum der Weiler Wuhr-
genossenschaft eingetragen worden.11%) Auch der St.
Albanteich und der Riumelinbach, die als o6ffentliche
Gewisser betrachtet wurden, standen im Eigentum;
so wurde z. B. bei einer Uberschwemmung des Riimelin-
bachs durch Urteil vom 31. Mai 1889 eine Haftung des
Eigentiimers wegen mangelhafter Unterhaltung, fehler-
hafter Anlage oder Herstellung nach Art. 67 des OR vom
14. Juni 1881 bejaht.11%) Die Teichkorporationen hatten
bei diesen beiden Teichen das Eigentum beansprucht;
der Eintrag im Grundbuch wurde aber verweigert mit
der Begriindung, diese Teiche hatten den Charakter
offentlicher Fliisse angenommen. Es ist hierauf noch
zuriickzukommen.

Schwieriger gestalten sich jedoch diese Verhéltnisse
bei den o&ffentlichen Fliissen.

Das Gewisser besteht aus Bett und Wasserwelle,
Die Grenze zwischen Bett und Ufer bildet die Uferlinie.
Eine Verordnung aus dem Jahre 1830117) hatte bestimmt,
dass unter Flusslinien entweder die korrigierten natiir-
lichen Borde der noch nicht korrigierten Flussbette
oder die aussere Linie der Sporen der korrigierten Teile
des Flussbettes zu verstehen seien. Bei der Anlage des
Grundbuches wurde dasjenige Flussareal als offentliche
Sache angesehen, welches bei ,,gewohnlichem, in dem

113) Verw.-Ber. 1875, Justizdep., S. 16, 17.

114) Staatsarch., Bauakten U 3, Mirz 1881, 9. Nov. 1887;
Verw.-Ber. 1896, Baudep., S. 16.

115) Griininger: Historisches Festbuch 1892, S. 201.

116) Staatsarch., Bauakten W 13, 8. April 1889; Verw.-Ber.
1889, Gerichte, S. 21.

117) Verordng iiber die Sicherung der Flussbette im Kanton
Baselstadtteil, § 4, Staatsarch., Bauakten X 1, 1830.
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kiirzeren Zeitraum weniger Jahre wiederkehrendem Hoch-
wasserstand vom Wasser iiberdeckt wird“; man folgte
dabei nicht allen kleinen Biegungen des Ufers, sondern
zog eine moglichst gerade Linie.l'®) Fiir die Wiese be-
stimmte ein Grossratsbeschluss aus dem Jahre 1877,119)
dass im Korrektionsgebiet zwischen Eisenbahnbriicke
und Kleinhiiningerbriicke die Flusslinie durch die vom
Fluss abgewandte Kante bestimmt werde, welche die
Dammkrone mit der dusseren Boschung bildet; in anderen
Teilen des Korrektionsgebietes wurde die Bestimmung
der neuen Grenzlinie der jeweiligen Verstindigung vor-
behalten. |

Die Ufer der offentlichen Fliisse stehen im Eigen-
tum der Anlieger,12%) jedoch hat das Eigentum durch
das offentliche Recht Beschrinkungen erfahren. So
durfte z.B.das im Eigentum der Anstdsser stehende
Land zwischen dem Bett der Birs und der hinteren Damm-
linie nie anders als zum Holzwuchs benutzt werden.12!)
Die Anstosser der Wiese dagegen waren verpflichtet,
das Betreten oder Befahren ihrer Grundstiicke, im Not-
fall auch das Lagern von Baumaterialien auf demselben,
zu gestatten, wenn dies zur Beaufsichtigung, zum Unterhalt
und zur Neuerstellung von Flussbauten notwendig war.122)

Infolge der Ubernahme des Unterhalts sind die
Ufer zum grossen Teil ins Staatseigentum iibergegangen.22)

118) Verw.-Ber. 1865, S. 93.

119) Grossratsbeschluss betr. die Korrektion der Wiese
vom 10. Dez. 1877, Art. 7 in: Beilage zum Bericht der Grossrats-
kommission des Kantons Basel-Stadt betr. Beitrage der Anstdsser
an die Kosten der Unterhaltung der Wiesen- und Rheinufer, vom
13. April 1905, S.9, Staatskanzlei, Drucks. Nr. 1473.

120) Beilage zum Bericht der Grossratskommission . . ., S. 40.

121) Verordnung wegen Beschiitzung und Beaufsichtigung
des Birslandes, 3, a, Staatsarch., Bauakten X 1, 1830.

122) Grossratsbeschluss betr. Korrektion der Wiese vom
10. Dez. 1877, Art. 3, Abs. 2 in: Beilage zum Bericht der Gross-
ratskommission . .., S.9.

123) Vergl. z. B.: Grossratsheschluss betr. die Verhiltnisse
der Gemeinden Riehen und Bettingen vom 11. Mirz 1891, Art. 2, a;
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Sie sind aber keine offentlichen Sachen, ausser dass sie
dem offentlichen Gebrauch, z. B. als Fusswege und Strassen,
gewidmet sind.

Ob jedoch die offentlichen Gewésser im Eigentum
stehen, ist nirgends geregelt. Es scheint, als ob man
der Beantwortung dieser Frage immer aus dem Wege
gegangen sei. Indessen treten doch hie und da Anzeichen
hervor, die dafiir sprechen, dass in Basel die 6ffentlichen
Fliisse im Eigentum stehen.

~ So liegt im Ratschlag und Gesetzesentwurf betr. die
Ubernahme der stadtischen Geschaftszweige durch den
Staat vom 12./24. Januar 1859 eine indirekte Aner-
kennung des Eigentums. Es wird dort gesagt, in § 42 der
Vertassung vom 8./28. Februar 1858 konne mit Eigentum
nur nutzbringendes oder doch frei verfiighares Vermogen
gemeint sein, Schulhduser, der o6ffentlichen Beniitzung
anheimgegebenes fliessendes Wasser und die Strassen-
allmend diirften nicht hiezu gerechnet werden. Demnach
wiirden die offentlichen Fliisse so gut wie die Schulhduser
und die Strassen zum Verwaltungsvermogen im weitern
Sinne gehoren.

§ 1 des Gesetzes betr. Ubernahme der stadtischen
Geschafte durch den Staat vom 18. April 1859 hatte
dem Staat u. a. auch die Korrektion, sowie Unter-
halt und Beaufsichtigung der Fliisse, Biache und Ka-
nile iibertragen. Eine Anerkennung des Eigentums an
offentlichen Gewissern liegt nun einmal darin, dass
§ 2 dieses Gesetzes der Stadtgemeinde das ungeschmalerte
Eigentum an allen Gegenstanden zugesichert hat, welche
laut § 1 dem Staat zur Besorgung oder Beniitzung iiber-
geben werden, dann auch, dass die Urkunde vom 3. Sep-
tember 1859, welche das in die Kantonsverwaltung iiber-

Grossratsbeschluss belr. Sicherung und Unterhalt des linken
Birsufers, sowie Anlage einer Fahrstrasse langs der Birs von der
Redingstrasse bis zur Ziircherstrasse, vom 20. Sept. 1900, Art. 1 a,
in: Beilage zum Bericht der Grossratskommission..., S.5, 12;
vergl. dort auch S. 40; Verw.-Ber. 1877, Dep. des Innern, S. 81.
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gegangene stadtische Immobiliarvermoégen sicherstellt,
der Stadt das Eigentum an ,,samtlicher stadtischer All-
mend*‘ vorbehalten hat.

Im Jahre 1888 wollte der Eigentiimer des alten
Rheins, ein Privatmann, vom Staat ein Stiick Rheinbett
kduflich erwerben. Das Gesuch wurde aber abgewiesen,
da es nicht im offentlichen Interesse liege, einen Teil des
Strombettes abzutreten.124)

Im Nachtragsvertrag zum Vertrag vom 24./31. Mirz
1900, vom 24.Dezember 1910/20. Januar 1911 Art. 2
wurde der Einwohnergemeinde Basel eine Entschiadigung
fiir das in die neue Bahnanlage fallende Geliande, dar-
unter Allmend des Wiesenflusses, zugesprochen. Eine
Haftung fiir Hochwasserschaden infolge Uberschwem-
mung der Wiese wurde aber in zwei Fillen abgelehnt,
da es sich um hohere Gewalt handle und auch beil ein-
tretendem Hochwasser nicht der Staat, sondern der
Anstosser verpflichtet sei, alles zu tun, um Schaden von
seinem Grundstiick abzuwenden.125)

Dagegen hat der Staat bei der Birs eine Haftung fiir
Uberschwemmung indirekt anerkannt. Er erkliarte sich
namlich zur Anlage einer Fahrstrasse langs der Birs
unter der Bedingung bereit, dass die Eigentiimer der an
die Birs anstossenden Grundstiicke sich wverpfichteten,
den Staat von aller Verantwortlichkeit fiir allfalligen,
durch Hochwasser ihren Liegenschaften entstehenden
Schaden zu entbinden.*)

Deutlicher sind die Belege, welche fiir ein Eigen-
tum am Birsig sprechen. So heisst es in einem Auszug

124) Gesuch vom 26. Miarz 1888; Bericht des Baudep. vom
6. April 1888, auch 9. Dez. 1889, Staatsarch., Bauakten U 3.

125) Staatsarch., Bauakten T 3, 5. Marz 1883; Verw.-Ber.
1883, Baudep., S.16, 1884, Baudep., S. 11.

128) Grossratsbeschluss vom 20. Dezember 1900 betr. Siche-
rung und Unterhalt des linken Birsufers, sowie Anlage einer Fahr-
strasse langs der Birs von der Redingstrasse bis zur Ziircherstrasse,
in: Beilage zum Bericht der Grossratskommission . . ., S. 5, Staats-
kanzlei, Drucksachen Nr. 1473.
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aus dem Protokoll des Kleinen Rats vom 8. November
1820,1?7) der Staat sei Eigentiumer dieses Wassers und
dieser allein habe daher das Recht und also auch die
Befugnis, das Wasser abzutreten, wenn er es fiir gut
finde.

Als bei Ausgrabungen im Birsighett die Hinter-
fassaden einiger Hauser an der Stadthausgasse einstiirzten,
wurde der Staat fiir den Schaden haftbar erklart, weil
er es unterlassen hatte, als ,,Eigentiimer der Allmend*
zu priifen, welchen Einfluss die Ausgrabungen im Birsig-
bett auf die nachbarlichen Bauten haben kénnten.128)

Bei der Expropriation der Verbindungsbahn hatte
die Stadt als Eigentiimerin der Binningerstrasse, des
Birsigs und des dazwischen liegenden Allmendplatzes
die Servitut des Viaduktes auf sich genommen.!2?9)

Auch der Dorenbach steht im Eigentum, er war ja
urspriinglich die Brunnleitung, welche den Allschwiler-
weiher mit dem Schiitzenmattweiher verband. Fiir Uber-
schwemmungen haftete der Staat.130)

B. Muss nun auch fiir Basel zugegeben werden, dass
die offentlichen Sachen im Eigentum stehen, so gehen
doch die Ansichten iiber die Art dieses Eigentums wieder
auseinander.

1. Im Basler Recht ist viel von ,,6ffentlichem Eigen-
tum‘ die Rede. Handelt es sich hier nun um ein o6ffent-
liches Eigentum im Sinn von O. Mayer, oder sind unter
offentlichem Eigentum lediglich Sachen verstanden,
welche den Zwecken einer offentlichrechtlichen Kor-
poration dienen, aber im zivilrechtlichen Eigentum
stehen?

127) Staatsarchiv, Bauakten W 13.

128) Urteil vom 22. Jan. 1889 in Sachen Pigueron und Kon-
sorten c¢. Kanton Basel-Stadt und Aichner, Verw.-Ber. 1889,
Gerichte, S. 10.

129) Verw.-Ber. 1891, Baudep., S. 7.

130) Bauakten W 13, 20. Sept. 1873; W 14, 25. Juli 1862,
3. Mai 1870.
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Die Lehre vom publizistischen oder o6ffentlichen
Eigentum ist in Basel bei Anlass des Schanzenprozesses
geniigend verhandelt worden, sie hat jedoch bei uns nie
festen Fuss gefasst. Es ist nun aber nicht anders zu er-
warten, als dass diese wissenschaftlichen Kampfe nicht
voriibergingen, ohne auch bei uns Spuren zu hinter-
lassen. Wir werden daher im Basler Recht vielfach An-
zeichen finden, welche auf ein offentliches Eigentum
im Sinne von O. Mayer hinzuweisen scheinen. So hat
der Grundbuchverwalter bei Anlegung des Grundbuches
eine vom Eigentiimer des ,,Raben‘ fiir das Rabengésslein
angemeldete Durchfahrtsservitut vom Eintrag im Grund-
buch ausgeschlossen, da an verkehrsunfihigen Sachen
keine Servitut moglich sei;!3!) oder in einem Bericht
des Grundbuchverwalters an die Delegierten zum Grund-
buch vom Jahre 18641%%) ist von Strassen im Eigentum
Privater die Rede; es heisst dann dort, dieser ,,Wider-
spruch‘‘ sei durch Expropriation zu beheben. Bei niherem
Zusehen erkennt man aber, dass es sich hier nur um die
auch im franzosischen Recht vertretene Auffassung han-
delt, wonach die offentlichen Sachen extra commercium
und an einen Offentlichrechtlichen Hoheitstriager ge-
bunden sind.

In Basel kann es sich bei o6ffentlichen Sachen nur
um das Eigentum, wie es im ZGB normiert ist, handeln.
Es ist wohl nicht ndher zu erértern, dass im Grundbuch,
diesem zum Erwerb des zivilrechtlichen Grundeigentums
geschaffenen Institute,’3%) kein offentliches oder pub-
lizistisches Eigentum Aufnahme finden kann. Wenn
nun das ZGB den Kantonen die Eintragung gestattet, ja
sogar, wenn dingliche Rechte zum Ausdruck gebracht

131) Bericht des Grundbuchverwalters an die Justizkom-
mission vom 28. Nov. 1864, Staatsarch., Bauakten H 1, 1842/93.

132) Bericht und Antriage des Grundbuchverwalters an die
Delegierten zum Grundbuch vom 1. Febr. 1864, Staatsarch., Bau-
akten H 1, 1842/93.

133) Vergl. ZGB Art. 656.
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werden sollen, die Eintragung vorschreibt,34) so erhellt,
dass an den o6ffentlichen Sachen nur das Eigentum des
ZGB moglich ist. Offentliches Eigentum konnte auch
nur einer oOffentlichrechtlichen Korporation zustehen, in
den Handen von Privaten wire es undenkbar. Wenn
wir nun, wie weiter unten ersichtlich, offentliche Gottes-
acker, Strassen, Denkmaler im Eigentum von Privaten fin-
den, so beweist das wiederum, dass das publizistische
oder o6ffentliche Eigentum in Basel nicht zur Anerkennung
gelangt ist. Fiur das zivilrechtliche Eigentum spricht
schliesslich auch das Bestehen von dinglichen Rechten
an oOffentlichen Sachen, z.B. Servituten. Diese gehoren
zu den sogenannten Privatrechten auf einen besonderen
Gebrauch und sind von den Sonderrechten im o&ffent-
lichen Gebrauch streng zu scheiden. Die Sonderrechte
gehoren zum offentlichen Gebrauch, sie sind daher o6ffent-
liche Rechte und werden von der Behorde erteilt, welcher
die Wahrung der Zweckbestimmung obliegt. Die Privat-
rechte auf einen besondern Gebrauch dagegen werden
vom Eigentiimer der offentlichen Sachen in Ausiibung
der Eigentumsbefugnisse bestellt, welche durch den
offentlichen Gebrauch nicht eingeschrankt sind, sie stehen
also ausserhalb des offentlichen Gebrauchs und diirfen
nur dann erteilt werden, wenn sie den 6ffentlichen Gebrauch
nicht hindern. Diese Privatrechte bestehen weiter, auch
wenn der oOffentliche Gebrauch untergeht. Sie unter-
stehen den Normen des Zivilrechts. Das Bestehen solcher
Privatrechte schliesst ein offentliches Eigentum aus.
Von solchen Rechten ist zu nennen die Servitut des Via-
dukts, welche auf der Binningerstrasse und auf dem
Birsig lastet.1%)

Ist nun das Eigentum an o6ffentlichen Sachen kein
privilegiertes, sondern das gewohnliche zivilrechtliche, so

134) ZGB Art. 944,
135) Verw.-Ber. 1891, Baudep., S.7; auch Staatsarch,,
Bauakten W 13, 20. August 1856 unter: Festgelegte Grundsitze.
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folgt, dass es allen offentlichrechtlichen Beschrinkungen
des Eigentumsinhalts unterliegen muss.

So gelten die bundesrechtlichen Eigentumsbeschrén-
kungen. Der Bund kann o6ffentliche Sachen, welche im
Eigentum der Kantone stehen, enteignen,3¢) er kann die
kantonalen Kasernen und die fiir militarische Zwecke
bestimmten Gebiude beniitzen,'®?) der 6ffentliche Grund
und Boden kann so gut wie anderes Privateigentum zu
militarischen Ubungen in Anspruch genommen werden,!38)
offentliche Spielplatze konnen als Parkpliatze verwendet
werden,13?) offentliche Gebdude z. B. Schulen haben in
gleicher Weise wie Fabriken, Tanzsile, Scheunen etc.
als Bereitschaftslokale zu dienen,'4% bei grosseren Trup-
penmarschen und Konzentrationen im Kriegsfall kann
das Militar iiber alle in einer Gemeinde befindlichen
Gebaude, auch iiber die offentlichen,4) verfiigen, auch
haben dann Kantone und Gemeinden offentliche Ge-
baude zur Einrichtung von Militarspitilern zur Ver-
fiiggung zu stellen;4?) schliesslich ist der Bund berechtigt,
fir die Erstellung von Telegraphen- und Telephonlinien
offentliche Sachen der Kantone in Anspruch zu nehmen,43)
auch steht ihm die Oberaufsicht iiber Wasserbau, Forst-
wesen, Strassen und Briicken zu.l#4)

136) Bundesverfassung Art. 22; Bundesgesetz betr. die elektr.
Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902, Art. 46,
Abs. 2 und 5, in: Wolf, Die Schweiz. Bundesgesetzgebung Bd. 1,
Basel 1905, S. 546; Biirgerrat 1876, S. 26, 1897, S. 12; Verw.-Ber.
1890 Baudep., S.7, 1899 Baudep., S. 17.

137) Bundesverfassung Art. 22.

138) Militarorganisation der schweiz. Eidgenossenschaft,
Bundesgesetz vom 12. April 1907, Art. 33.

139) Verw.-Reglement fiir die schweiz. Armee, Bundes-
beschluss vom 27. Marz 1885, Art. 231.

140) Verw.-Reglement Art. 206.

14) Verw.-Reglement Art. 209.

142) Verw.-Reglement Art. 233.

13) Bundesgesetz betr. die elektr. Schwach- und Stark-
stromanlagen vom 24. Juni 1902, Art. 5, Woli I, S. 546.

144) Bundesverfassung Art. 24 und 37.
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Ebenso finden die kantonalen o6ffentlichrechtlichen
Beschrankungen Anwendung.l4®) Solche betreffen die
Bau-, Feuer-, Gesundheits-Polizei, das Forst- und Strassen-
wesen, die Erhaltung von Naturdenkmélern, von seltenen
Pflanzen oder kiinstlerisch wertvollen Gebauden, den
Schutz von Aussichtspunkten gegen Verunstaltung und
die Erhaltung des Stadtbildes. Dass auch der Hoheits-
triger als Eigentiimer offentlicher Sachen diesen Beschrin-
kungen unterliegt, ergibt sich deutlich aus § 23 des Ge-
setzes iiber Hochbauten vom 27. Juni 1895; wenn namlich
bei monumentalen Bauten die vorstehenden Bauteile
in grosserem Masse als gewohnlich iiber die Baulinie hin-
ausragen sollen, so ist auch be1 o6ffentlichen Gebéduden
eine Bewilligung des Regierungsrates erforderlich. Der
Hoheitstriager muss es sich daher auch wie jeder andere
Hausbesitzer gefallen lassen, dass an seinen offentlichen
(Gebauden Nummernschilder, elektrische Uhren, Strassen-
tafeln, Einrichtungen fiir die o6ffentliche Beleuchtung,
Hydrantentafeln, Schieberschilder der Wasserleitung etc.
angebracht werden.'4¢) Eine offentliche Beschriankung
im Interesse des Heimatschutzes liegt z. B.in den Be-
stimmungen der §§ 39 ff. der Verordnung zum Einfiih-
rungsgesetz zum schweiz. ZGB, vom 9. Dezember 1911;
danach diirfen an dem rechten noch uniiberbauten Rhein-
ufer zwischen Verbindungsbahn und Grenzacherhorn am
Terrain keine Verdnderungen vorgenommen werden,
welche den dortigen Pflanzenwuchs schidigen konnen.
Ferner kann der Regierungsrat Kirchengebidude o6ffentlich-
rechtlicher Kirchen als ,,geschichtliche Kunstdenkmaler*’
erklaren; dies hat zur Folge, dass alle Bauarbeiten, die
eine Anderung der bisherigen Anlage bezwecken, einer Be-
willigung des Regierungsrates bediirfen. Solche geschicht-
liche Kunstdenkmaler sind Miinster und Predigerkirche.4?)

145) Vergl. z. B. Gesetz betr. Einfithrung des schweiz. ZGB
vom 27. April 1911, §§ 175 ff.

146) (Gesetz iiber Hochbauten vom 27. Juni 1895, § 9.

147) Gesetz. betr. die Staatsoberaufsicht iiber die offentlich-
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Allen diesen offentlichrechtlichen Beschrankungen
gegeniiber kann sich der Hoheitstrager nicht unter Be-
rufung auf sein Eigentum wehren, es ware nur denkbar,
dass er als Wahrer der Zweckbestimmung Einsprache
erheben wiirde. Es wird jedoch stets der iibergeordnete
Hoheitstrager in der Lage sein, seine Interessen gegen-
itber dem untergeordneten Hoheitstrager durchzusetzen.

2. Die besondern Verhéiltnisse, welche bei den offent-
lichen Sachen vorliegen, bringen es nun mit sich, dass
durch eine schrankenlose Anwendung des Privatrechts
der offentliche Gebrauch in Frage gestellt wiirde. Daher
beschrankt der Kanton den Eigentiimer der offentlichen
Sache in seinen tatsdchlichen und rechtlichen Verfiigungen,
bei den Sachen im Gemeingebrauch setzt er sich sogar
iiber verschiedene sachenrechtliche Vorschriften des ZGB
hinweg. Was berechtigt den Kanton zu solchen Ver-
letzungen des Zivilrechts?

a) Das Eigentum besteht von vornherein nur in-
soweit, als es durch das offentliche Recht garantiert ist,
es kann daher durch das offentliche Recht beschrankt
werden.'#8) Die Kantone sind zu solchen Einschrin-
kungen auf Grund der Art.5 und 64 der Bundesverfas-
sung berechtiigt. Jedoch koénnen die Kantone solche
Einschrankungen nicht beliebig vornehmen, sie wiirden
sonst gegen die Eigentumsgarantie verstossen, vielmehr
bedarf es hiezu einer verfassungs- oder gesetzmissigen
Grundlage. Das ZGB wollte die Kantone in ihren offent-
lichrechtlichen Befugnissen nicht beeintrachtigen, es er-
klart dies auch in den §§ 6, 664, 702, 796. Nach kantonalem
Recht entscheidet sich daher die Frage, wann eine Sache
mit einer offentlichen Zweckbestimmung belastet werden
darf; das kantonale Recht bestimmt ferner, wie weit
sich die Eigentumsbeschrinkung erstrecken soll, d.h.

rechtlichen Kirchen und die Verwendung von Staats- und Ge-
meindemitteln zu Kirchenzwecken vom 9. Febr. 1911, §§ 10—12.

148) Vergl. hieriiber Wieland Art. 702, Bem. 4; auch Miiller,
Zeitschr. f. schw. R., n. F. Bd 31, S. 217, 218.
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welche tatsachlichen und rechtlichen Verfiigungen ver-
boten und welche noch zulidssig sein sollen.149)

Unzulassig sind alle tatsiachlichen Verfiigungen, welche
geeignet sind, den offentlichen Gebrauch zu beeintrich-
tigen, daher darf z.B.nur der Hoheitstriager, nicht
aber der Eigentiimer den Zugang zu einer offentlichen
Sache verhindern. So schritt seiner Zeit das Bauamt ein,
als der Eigentiimer des Gasthofs zum Béaren das Baren-
gasslein schliessen wollte; die Verfiigung des Bauamts
wurde durch unterrichtliches Urteil und die zweite In-
stanz bestatigt.'5%) Ebenso erhob das Gescheid der Mindern
Stadt Einspruch, als der Eigentiimer des Schorengutes
den Fussweg langs des Riehenteichs sperrte; das Appella-
tionsgericht verurteilte dann den Eigentiimer zur Offen-
haltung des Fussweges.151)

Dagegen sind alle tatsichlichen Verfiigungen gestat-
tet, welche den offentlichen Gebrauch nicht beeintrach-
tigen. So kann der Eigentiimer offentlicher Platze, An-
lagen, Kirchhofe, etec., das Gras mihen und die Baume
beschneiden lassen. Fiir den Eigentiimer eines offent-
lichen Fussweges wurde in einem Urtell des Gescheids
vom 20. November 18631%%) sogar das Recht anerkannt,
den Fussweg jedes Jahr bei der Beackerung des Landes
umzupfliigen. Zulassig sind namentlich auch alle Ar-
beiten, welche zum Unterhalt oder zur Wiederherstellung
von oOffentlichen Sachen dienen; der Eigentiimer kann
daher die notigen Reparaturen an offentlichen Gebéduden
anordnen, er kann die Strassen neu belegen und walzen
lassen, er kann an den Ufern der offentlichen Fliisse die
notigen Korrektionsarbeiten vornehmen.15%)

149y Vergl. z. B. ZGB, Erliuterungen zum Vorentwurf des
Eidg. Justiz- und Polizeidepartements, Bern 1902, S. 38, 69.

150) Biirgerrat 1851, S. 45. 151) Biirgerrat 1851, S. 51.

152) Urteil des Gescheids vom 20. Nov. 1863; angefiihrt im
Schreiben des Gescheids der Mehrern Stadt an die Land- und
‘Wald-Inspektion vom 14. Jan. 1864, ad 4, Staatsarch., Bauakten
H 1 (1842/93).

153) Bei diesen Bauarbeiten soll natiirlich der Gemein-
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Durch Gesetz kann aber bestimmt werden, dass
der Eigentiimer gewisser offentlicher Sachen besondere
Eingriffe zu dulden hat. Den Kantons- und Gemeinde-
behorden steht es z.B. frei, die Kirchenglocken zum
Zwecke des biirgerlichen Gelauts zu beniitzen, auch ist
der Regierungsrat berechtigt, in aussergewohnlichen Fallen
zu Offentlichen Zwecken voriibergehend iiber die Kirchen-
gebaude zu verfiigen;!®%) ferner- hat der Eigentiimer
der Liegenschaft, iiber welche ein offentlicher Servitut-
weg fiihrt, die Anbringung von Einfriedungen Il4dngs
dieses Weges zu dulden.5?)

Von rechtlichen Verfiigungen ist in Basel die Ver-
pfandung von Grundstiicken des Staats, der Einwohner-
und Biirgergemeinden und der offentlichrechtlichen Kir-
chen verboten.1%¢) Diese Bestimmung ist im Interesse
des Bodenkredits zu begriissen. Es wird dadurch ver-
hindert, dass Hypotheken auf unverwertbarem Grund
und Boden bestellt werden und so gutglaubige Hypo-
thekarglaubiger getduscht werden konnen.157)

gebrauch, wenn irgend maoglich, nicht gestort werden. Daher darf
nicht jede Verwaltung nach ihrem Belieben eine 6ffentliche Strasse
absperren oder aufbrechen; im Jahre 1877 wurde z. B. bestimmt,
dass das Baudep. sich bei Absperrungen zuerst vorher mit dem
Polizeidep. in Verbindung setzen miisse (Verw.-Ber. 1877, Bau-
dep., S. 9; vergl. auch Bauakten H 5, 13. Juli 1877, 20. Okt. 1879).
Im Jahre 1908 wurde vertiigt, dass alle Verwaltungen, welche die
Aufgrabung einer Strasse beabsichtigen, hiefiir beim Kantons-
ingenieur um eine Bewilligung einzukommen haben. Damit nicht
frisch ausgebesserte Strassen kurz darauf wieder aufgegraben
werden, ergeht vor Neubeschotterungen vom Strasseninspektor
an samtliche Verwaltungen durch Zirkular die Aufforderung, all-
tallig erforderliche Reparaturen an den Leitungen und Anlagen
oder die Neuanlage solcher vorher auszufiihren (Verw.-Ber. 1908,
Baudep., S. 7).

154) Gesetz betr. die Staatsoberaufsicht iiber die offentlich-
rechtlichen Kirchen und ... vom 9. Febr. 1911, § 8, Abs. 1 und 2.

138) Gesetz iiber Hochbauten vom 27. Juni 1895, § 48.

156) Gesetz betr. die Einfiilhrung des Schweiz. ZGB vom
27. April 1911, § 190.

157) Vergl. z. B. Verw.-Ber. 1866, S. 125.
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Alle andern rechtlichen Verfiijgungen iiber offent-
liche Sachen sind zulassig. So steht der Eigentums-
iibertragung nichts im Wege. Diese kommt allerdings
in der Regel nur zwischen offentlichrechtlichen Kor-
porationen oder von einem Privaten an einen Hobeits-
trager vor. Durch Regierungsbheschluss vom 30. Marz
1911 wurden z. B. samtliche Kirchen, Pfarrer- und Sigri-
stenwohnungen in das Eigentum der evangelisch-refor-
mierten, die Predigerkirche in das der christkatholischen
Kirche iibertragen.'8) Das Eigentum am Wolfgottesacker
ging durch Kauf von der Christoph Merianischen Stiftung
an die Einwohnergemeinde iiber.1%%) Das Eigentum am
St. Jakobsdenkmal wurde vom Kunstverein auf die Ein-
wohnergemeinde iibertragen.1¢®) Ebenso erwarb sich der
Staat durch Expropriation das Eigentum an der Gellert-
und an der Hochstrasse.161)

Wie schon oben ausgefiibrt, ist die Bestellung von
privatrechtlichen Nutzungsrechten an offentlichen Sachen,
von sogenannten Privatrechten auf einen besondern
Gebrauch, mdoglich. Von dinglichen Rechten ist die
Servitut des Viadukts zu erwahnen, welche auf dem
Birsig und auf der Binningerstrasse lastet.1¢?) Auch
Pfandrechte waren frither zulassig; die Gemeinde Klein-
hiiningen hatte z. B. die Kosten fiir den Bau eines Schul-
hauses und eines Gottesackers durch Errichtung einer
Obligation mit Verpfandung des Schulhofes zu Gunsten
der Staatskasse gedeckt.’®®) Auch Verpfandungen von
Strassen kamen vor.1%%) Jedoch haben schlimme Er-

158) Verw.-Ber. 1911, Justizdep., S. 5.

159) Verw.-Ber. 1889, Sanitatsdep., S. 24.

160) Vertrag zwischen Einwohnergemeinde und Kunst-
verein betr. Ubergabe des St. Jakobsdenkmals vom 29. Nov. 1883
16. Jan. 1884, Art.1, Staatsarch., Bauakten CC 64.

161) Staatsarch., Bauakten N 12, 27. Okt. 1864; 13. Jan.
1879, O 19. '

162) Vergl. Note 135.

163) Verw.-Ber. 1881, Dep. des Innern, S. 24.

184) Verw.-Ber. 1866, S.125; Bericht des Grundbuchver-



208 Dr. C. Napp:

fahrungen zu einem Verbot der Verpfandung von offent-
lichen Grundstiicken gefiihrt.

Meist kommen solche Privatrechte auf einen be-
sondern Gebrauch durch Abschluss von obligatorischen
Vertrigen wie Pacht und Miete zu Stande. Im Post-
gebiude wurden s.Zt.die nicht beniitzten Raumlich-
keiten als Bureaux vermietet,’%) und in zwei leeren
Raumen des Spalentors wohnte ein Polizeimann zur
Miete.186) Der Grasnutzen der Teile der Gottesacker,
welche noch nicht als Begrabnisfelder in Verwendung
waren, wurde verpachtet,'®?) auch bestanden Vertrage
iiber Verpachtung des Graslandes in den offentlichen
Anlagen und der Grasstreifen liangs der offentlichen
Strassen und Wege.16%)

Haufig stossen wir auf Verkauf der Friichte der
offentlichen Sachen. Das Gras und das abgefallene
Laub aus den Anlagen wurde z.B.verkauft, die Ka-
stanien dagegen wurden dem Zoologischen Garten und
dem Tierpark in den Langen Erlen umsonst iiberlassen.8%)
Das Baudepartement erteilt Bewilligungen zum Pfliicken
der Lindenbliiten in den offentlichen Anlagen.179)

An einer 6ffentlichen Anstalt kann neben der 6ffent-
lichen Anstaltsnutzung noch ein Gemeingebrauch be-
stehen. Der Kreuzgang im Miinster steht z. B. im Gemein-
gebrauch auf Grund einer gesetzlichen Verpilichtung
der Kirchenbehorde dem Staat gegeniiber.l’!) Auch die

walters an die Justizkommission vom 28. Nov. 1864, Staatsarch.,
Bauakten H 1, 1842/93.

165) Verw.-Ber. 1880, Baudep., S. 8, 1881 Finanzdep., S. 3.

168) Staatsarch., Bauakten Z 12, 19. Juni 1896.

167) Biirgerrat 1869, S. 44, Verw.-Ber. 1881, Sanititsdep.,
S. 32, 1884, Sanitidtsdep., S. 40.

168) Verw.-Ber. 1882, Baudep., S.45; Staatsarch., Bau-
akten W 13, Einlage zum Schreiben vom 17. Mirz 1878.

189) Verw.-Ber. 1877, Baudep., S. 30, 1878, Baudep., S. 28,
1879, Baudep., S. 38.

170) Verw.-Ber. 1876, Baudep., S. 22, 1881, Baudep., S. 44,
1882, Baudep., S. 45, 1898, Baudep., S. 40, 1902, Baudep., S. 45.

171) Gesetz betr. die Staatsoberaufsicht ..., § 10, Abs. 2.
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Gottesacker stehen jedermann offen, ohne dass der
Eintritt von einer Zulassung abhingig gemacht -wiirde,
obgleich doch diese Anstalten in erster Linie zur Auf-
nahme der sterblichen Uberreste Verstorbener dienen.
Als z. B. die alten Gottesacker am Spalen- und St. Jo-
hannstor, zu St. Elisabethen, St. Alban, St. Jakob fiir
Bestattungen geschlossen wurden, waren sie noch langere
Zeit zu gewissen Stunden geoffnet, obgleich doch der
eigentliche Gebrauch dieser Gottesacker erloschen war.1?%)
b) Die Beschrankungen der tatsidchlichen und recht-
lichen Verfiigung, von welchen oben die Rede war,
gelten fir alle offentlichen Sachen, sowohl fiir das Ver-
waltungsvermogen als fiir die Sachen im Gemeinge-
brauch. Nun bringt es aber die Natur der Sachen im
Gemeingebrauch, mit sich, dass gewisse sachenrechtliche
Vorschriften des ZGB {fiir sie keine Geltung haben, wiahrend
sich dagegen fiir das Verwaltungsvermogen eine solche
Sonderstellung nichbt rechtfertigen wiirde.’”) So finden
fir die Sachen im Gemeingebrauch die zivilrechtlichen
Bestimmungen iiber den Uberbau keine Anwendung.
Das Gesetz iiber Hochbauten wvom 27. Juri 1895 hat
zum Schutz der Allmend gegen Uberbauten offentlich-
rechtliche Vorschriften erlassen; bei deren Ubertretung
wird der Hoheitstrager daher nicht zivilrechtlich, ge-
stiitzt auf Art. 674 ZGB, vorgehen, sondern das offentliche
Recht gibt ihm die Moglichkeit, ohne weiteres Besei-
tigung dieser Ubergriffe zu verlangen.174)
Bestimmungen, welche zum Schutz der Allmend
gegen Uberbauten dienen, enthalten die §§ 1, 14, 20, 21,
47 des Hochbautengesetzes. Die Bau- und Strassenlinien
durfen nur iiberschritten werden, wo es das Gesetz ge-
stattet. Die Hauptflucht der Gebiude darf in allen

172) Vergl. Biirgerrat 1868, S. 45: Gottesackerordnung der
Stadt Basel vom 15. Juli 1868, § 5 Abs. 2; Gottesackerordnung
vom 24. April/8. Mai 1872, § 5.

173) Vergl. Wieland, Art. 664, Bem. 4, Abs. 1, Bem. 4 d.

174) Vergl. Wieland, Art. 674, Bem. 17.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht, Neue Folge XXXV, 14
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Stockwerken nicht iiber die Baulinie hinausragen. Tiiren
und Tore, Fenster, Vorfenster und Laden, welche sich nicht
hoher als 2,5 m iiber der Strassenebene befinden, diirfen
nicht nach auswirts aufgehen, sofern der geoffnete Fliigel
iber die Baulinie hervorstehen wiirde. Aufziige an Fas-
saden, die an der Strassenlinie stehen, sind verboten.
Kamine und Rauchréhren diirfen nicht iiber die Bau-
linie hervorragen, Einfriedungen diirfen nicht iber die
Strassenlinie hinaustreten.

Besonderes gilt fiir die Kanile.1”) Gehoren beide
Ufer demselben Eigentiimer, so konnen sie zu einer Par-
zelle vereinigt werden; es gelten dann die Vorschriften,
welche fiir Bauten im Innern einer Liegenschaft be-
stehen. Steht das gegeniiberliegende Ufer im Eigentum
eines andern Privaten, so gelten mit der Beschriankung
des § 33 des Hochbautengesetzes die Vorschriften, welche
fiir die gegen die nachbarliche Grenze gerichteten Ge-
biaudeseiten gelten; als nachbarliche Grenze gilt dann
das gegeniiberliegende Kanalufer. Ist die eine Seite des
Kanals Allmend, die andere Privateigentum, so wird die
Grenze zwischen Privateigentum und Kanal als Baulinie
angesehen und es gelten die diesbeziiglichen Bestimmungen.

Bauten an fliessenden Gewissern werden gleich be-
handelt wie Bauten an Strassenlinien, nur diirfen bis
zu einer Hohe von 1 m iiber den hoéchsten bekannten
Wasserstand keine Bauteile ausser Abfallrohre fiir Dach-
wasser iiber das Flussgebiet hervorragen.?®)

Andererseits gestattet nun aber das oéffentliche Recht
dem Privaten gewisse Freiheiten der Allmend gegeniiber,
welche dem Zivilrecht unbekannt sind. Auch hier kommt
eben wieder die besondere Natur der Sachen im Gemein-
gebrauch zum Vorschein, deren Verwendung duich solche
Eingriffe wie Uberragen gewisser Geb#udeteile in der
Regel nicht beeintrichtigt wird.177)

175) Vergl. Hochbautengesetz, §§ 31—38.
176) Hochbautengesetz, §§ 39, 41.
177) Vergl. auch Wieland, Art. 674, Bemerkung 17.
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Bestimmungen, welche das Hervorragen gewisser
Gebaudeteile gestatten, enthalten die §§ 13, 14, 17, 22,
23 des Hochbautengesetzes. Unter dem Boden diirfen
Fundamentabsatze und Isoliermauern in die Allmend
hinaustreten. Fiir das Hinausragen von Sockeln, Ge-
simsen, Dachvorschiissen, samt Kéneln, Lisenen, Risaliten,
Erkern, Balkons, Aushangeschildern, Fenslergittern ist
eine Profillinie massgebend, welche im § 14 Abs. 2 des
Hochhautengesetzes fixiert ist. Uber diese Profillinie
diirfen hervorragen: bewegliche Storen, ferner Aus-
héngeschilder und Laternen im Erdgeschoss. Weitere
Erleichterungen gelten ausserhalb des Stadtrayons. Von
diesen Bestimmungen kénnen Ausnahmen gewihrt werden
bei monumentalen Gebauden, ferner bei Eckgebauden,
welche ihre Hauptfassade an einer breitern, ihre Neben-
fassade an einer schmilern Strasse haben, dann bei Fas-
saden, an welchen bauliche Verinderungen durch eine
Korrektion der Strasse veranlasst werden.

Keine Anwendung finden weiter die Bestimmungen
des ZGB iber den Eigentumserwerb durch Verbindung.
Der Private, der auf der Allmend Schienen legt, Leitungs-
driahte befestigt, Kioske errichtet, in den o6ffentlichen
Fliissen Wuhre, Fischereivorrichtungen, Badanstalten er-
stellt, bleibt daher Eigentiimer des dazu verwendeten
Materials. Wie Wieland ausfiihrt,?8) gilt Art. 675 ZGB
darum nicht fiir die Sachen im Gemeingebrauch, weil
die Erwagungen, welche zu Gunsten des Eigentumser-
werhs durch Verbindung und der Bestandteilseigenschaft
von Bauten etc. sprechen, fiir Anlagen auf 6ffentlichem
Grund und Boden nicht zutreffen. Zum Beweis, dass
Art. 675 ZGB fiir die Sachen im Gemeingebrauch keine
Geltung hat, dienen die folgenden Beispiele.

Der in die Binningerstrasse eingebaute Hochbau
der Birsigtalbahn steht im Eigentum der Birsigtalbahn-
Gesellschaft. Dies ergibt sich daraus, dass bei Erléschen

178) Wieland, Art. 675, Bem. 4 c.
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der Konzession die Gesellschaft die Bahnanlage in ihren
Kosten aus der offentlichen Strasse zu entfernen hat;
tut sie das nicht selbst, so ist der Regierungsrat berech-
tigt, den Hochbau der Bahn aus der Strasse entfernen
zu lassen; tiir diese Kosten haftet dann die Gesellschaft mit
der geleisteten Kaution und ausserdem mit dem Hochbau
der Bahn.1%9)

Das Wiesenwuhr beim Teicheinlauf in den Langen
Erlen stand im Eigentum der Kleinbasler Teichkor-
poration.189)

Die Holzkonstruktion der baulichen Einrichtungen
an der Salmenwage auf dem rechten Rheinufer beim
,,Hornli“ war Eigentum des Fischwaidpéachters.181)

Schliesslich sind die Sachen im Gemeingebrauch,
wenn nicht die Kantone ihre Aufnahme vorschreiben
oder dingliche Rechte an ithnen zum Ausdruck gebracht
werden sollen, von der Eintragung im Grundbuch be-
freit.182) Im Kanton Basel werden sie nicht eingetragen.
Dies kann zur Annahme eines offentlichen Eigentums
im Sinne von O. Mayer verleiten. Durch diese Massnahme
soll nun aber kein Verzicht auf das zivilrechtliche Eigen-
tum an diesen Sachen zum Ausdruck gebracht werden,
diese Sonderstellung ist ihnen vielmehr nur aus gewissen
Erwigungen heraus eingeriumt worden. So hat schon
§ 33 des Gesetzes betr. die Errichtung eines Grundbuches
vom 16. April 1860 die Allmend im weitern Sinne von
der Eintragung im Grundbuch ausgenommen. Da aber
die Allmend bei der Begriindung von dinglichen Rechten

179) Beschliisse des Reg.-Rats von Basel-Stadt betr. eine
Strasseneisenbahn von Basel nach Therwil vom 26. Nov./4. Dez.
1886, §§ 27, Abs. 2, 28, Abs. 2.

180) Wasser- und Korporationsordnung vom Jahre 1898,
§ 3, 1, 2, Staatsarch., Arch. der Kleinbasler Teichkorporation
F 10, 2.

181) Bewilligung zum Betrieb einer Salmenwage und Pacht-
vertrag vom 3. Méarz 1886, Staatskanzlei, Registratur Nr. 58:

Fischerei.
182) ZGB § 944; Wieland Art. 944 Bem. 1.
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nicht, wie das im ZGB vorgesehen ist, im Grundbuch
eingetragen werden konnte, so waren die offentlichen
Sachen dadurch praktisch ausser Verkehr gesetzt. Man
hatte diese Bestimmung getroffen, um gewisse Ubel-
stinde, welche sich zu dieser Zeit bei den im Grund-
buch eingetragenen offentlichen Sachen einstellten, zu
beseitigen.18%)

183) In einem Bericht an die Justizkommission vom 28. Nov.
1864 (Staatsarch., Bauakten H 1, 1842/93, auch Verw.-Ber. 1866
S. 125 ff.) weist der Grundbuchverwalter auf die Nachteile hin,
welche dadurch entstanden, dass der Kleine Rat Grundbesitzern
die Anlage von 6ffentlichen Strassen, Gassen und Wegen bewilligen
konnte (vergl. Gesetz iiber Anlage und Korrektion von Strassen
und das Bauen an denselben vom 29. August 1859, § 6). Diese
Spekulationsstrassen hatten den Charakter von o6ffentlichen
Strassen, sie erhielten offizielle Namen, die im Stadtplan und
Nummernbuch aufgenommen, ja sogar an den Strassen ange-
schlagen wurden. Auf diese Weise wurden oft solche getiuscht,
welche im guten Glauben waren, sich an einer o6ffentlichen Strasse
anzubauen, und dann oft nachher das zur Strassenallmend erfor-
derliche Land kaufen und an die Allmend abtreten mussten. Was
wiirde wohl heute ein Anwinder fiir ein Gesicht machen, wenn die
offentliche Strasse, an welcher er sich in guten Treuen angebaut
hat, 6ffentlich versteigert wiirde, wie dies tatséchlich vorgekommen
sein soll! (Vergl. z. B. Verw.-Ber. 1866, S. 125.) Dass aber solches
im offentlichen Gebrauch stehende Areal noch als verk#ufliches,
ja sogar als verpfindbares Eigentum im Grundbuch eingetragen
sei, bezeichnete der Grundbuchverwalter auch als ungehorig vom
Standpunkt des 6ffentlichen Bodenkredites aus, da mit solchem
Areal doch nur ein ungesunder, wucherischer oder auf Irrtum
beruhender Verkehr moglich sei. Er erwidhnt dabei den Fall, dass
ein mit einer im Grundbuch eingetragenen Hypothek belastetes
Grundstiick im Kantonsblatt als zur Allmend abgetreten publi-
ziert und dann mit Ablauf der Auskiindung im Grundbuch samt
der darauf eingetragenen Hypothek gestrichen wurde. Eine Be-
schwerde des Hypothekargldubigers wurde abgewiesen. Gegen
solche Rechte an der offentlichen Sache gewiihrte nun allerdings
§ 33 des Grundbuchgesetzes von 1860 den besten Schutz. Wie der
Grundbuchverwalter hervorhebt, war nach der Abtretung eines
Grundstiicks zur Allmend im Grundbuch gar kein Platz zur Ein-
tragung eines Pfandrechtes; bei der Abtretung einer Sache zur
Allmend miisse man daher zwei Stadien unterscheiden, welche
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So werden nun die zur Allmend abgetretenen Grund-
sticke 1m Grundbuch gestrichen; sie werden jedoch
,,ausgesteint®’, d. h. durch Allmendsteine vom anstossenden
Staats- oder Privateigentum abgegrenzt.1®%) Wird aber
bisherige Allmend wieder zu freiem Eigentum, so ist sie
wieder im Grundbuch einzutragen.8) Haufig kommt
natiirlich auch die Umwandlung von fiskalischem Eigen-
tum zu Allmend vor und umgekehrt; die Streichung
oder Eintragung im Grundbuch wird hier vom Regierungs-
rat verfiigt, der sich periodisch iiber die Mutationen von
fiskalischem Eigentum und von Allmenden vom Bau-
departement berichten lésst.186)

Offentliche Sachen im Eigentum Privater sind da-
gegen im Grundbuch aufzunehmen. So wurden, wie aus
einem Bericht des Grundbuchverwalters an die Dele-
gierten zum Grundbuch vom 1. Febr. 1864!87) hervor-
geht, bei der Anlegung des Grundbuchs Fusswege zu
Gunsten des Publikums beim Flicheninhalt des Grund-
eigentiimers mitgerechnet, der offentliche Gebrauch wurde
aber als Last vorgemerkt. Dagegen wurden Fahrweg-
rechte zu Gunsten des Publikums, welche auf Privat-

das Privateigentum durchlaufe, bis es zur offentlichen Sache
werde: Ubertragung des Eigentums an den Hoheitstriger und das
Ausstreichen im Grundbuch; letzteres diirfe erst geschehen, wenn
alle auf dem Grundstiick haftenden Lasten getilgt seien.

184) Vergl. Publikation des Grossbasler Gescheids (Kantons-
blatt: 5. September 1863), zitiert im Bericht des Grundbuch-
verwalters vom 1. Febr. 1864, Staatsarch., Bauakten H 1, 1842/93.

185) Diese Mutationen kommen sehr hiufig vor, vergl. z. B.
Verw.-Ber. 1877, Justizdep., S. 20, 1882, Justizdep., S. 35, 1885,
Justizdep., S.26, vergl. auch alle anderen Verw.-Ber. unter:
Justizdep., Grundbuch.

186) Vergl. Ber. des Justizdep. vom 14. Mirz 1882 mit
Regierungsbeschluss vom 8. April 1882, Staatsarch., Gemeinde-
akten B 6. Dieser Regierungsbeschluss wurde abgeindert, weil
auf falschen Voraussetzungen bheruhend, durch Regierungs-
beschluss vom 30. Okt. 1901; vergl. hieriiber einen Bericht des
Finanzdep. vom 22. Okt. 1901, Staatskanzlei, Registratur Nr. 88:
Stiadtisches Inventar. '

187) Staatsarch., Bauakten H 1, 1842/93.
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eigentum lasteten, nicht eingetragen; solche Fahrweg-
rechte betrachtete das Gescheid als Rechtsfiktionen,
welche das Eigentum absorbieren, und verlangte eine
Bereinigung in dem Sinne, dass die Behorde den geringen
Wert, den ein solcher Eigentumstitel noch haben mag,
auslose.'®®)  Sehr bezeichnend spricht der Grundbuch-
verwalter hier von nudissima proprietas.

Ob die Nachteile, welche davon herrithren, dass die
Sachen im Gemeingebrauch von der Eintragung im Grund-
buch ausgenommen sind, durch die Vorteile dieses Systems
aufgewogen werden, ist fraglich. Jedenfalls scheinen
beim Verwaltungsvermogen, das frither ebenfalls nicht
im Grundbuch eingetragen wurde, die Nachteile grosser
gewesen zu sein als die Vorteile, es wire sonst nicht im
Jahre 1901 dessen Eintragung verfiigt worden.18%) Auch
bei den Sachen im Gemeingebrauch hat die Befreiung
von der Eintragung im Grundbuch nicht mehr die gleiche
Bedeutung wie frither, da durch Beschriankung der tat-
sachlichen und rechtlichen Verfiigung der gleiche Erfolg
erzielt werden kann.

Von diesen Ausnahmen abgesehen, finden die sachen-
rechtlichen Vorschriften des ZGB auch auf die Sachen
im Gemeingebrauch Anwendung. So gelten auch fiir sie
die zivilrechtlichen Beschrankungen des Eigentumsin-
halts, insbesondere das Nachbarrecht. Das kommt auch
in zwel Urteilen der Basler Gerichte zum Ausdruck.

In einem Urteil des Appellationsgerichts vom 5. Juni
1888199) wurde erklart, es sei in der Natur der Dinge

188) Eine solche Berechtigung des gesamten Publikums, zu
gehen und zu fahren, bestand am alten Kleinhiiningerstrisschen
von der Klybeck bis zur damaligen Grenze des Stadtbannes, an der
Strasse von St. Jakob gegen die Birs, an der Fortsetzung des
Scherkesselwegs und an der Fortsetzung der Neubadstrasse vom
Holeeweg bis zum Dorenbach (vergl. Bericht des Grundbuch-
verwalters vom 1. Febr. 1864, 13, 14, 21, 22, Staatsarch., Bau-
akten H 1, 1842/93). 189) Verw.-Ber. 1901, Justizdep., S. 8.

190y Urteil des Appellationsgerichts in Sachen Wenger c.
Basel-Stadt, Verw.-Ber. 1888, Appellationsgericht, S. 5.
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begriindet, dass Art.3 des Gesetzes betr. Nachbarrechte
vom 26. Dez. 1881, wonach der Eigentiimer eines untern
Grundstiickes verpflichtet ist, das vom obern Grund-
stiick abfliessende Regenwasser aufzunehmen, auch gegen-
tiber dem Staat mit Beziehung auf die Allmend gelte.

In der Nacht vom 3./4. Juni 1888 stiirzte bei den
Ausgrabungen der Fundamente fiir das linksseitige Wider-
lager des Birsiggewdlbes ein zusammenhingender grosser
Teil der Hinterfassaden einiger Hiuser in der Stadthaus-
gasse in den Birsig. Das Zivilgericht sprach im Urteil
vom 22. Januar 18891°1) eine Haftung des Staates fiir
Verschulden aus, indem fiir den Eigentiimer eines Grund-
stiicks die Rechtspflicht bestehe, bei Anderungen auf
bereits vorhandene Einrichtungen des Nachbars Riick-
sicht zu nehmen. Eine solche Rechtspflicht bestehe
fiir den Kanton Basel-Stadt, auch wenn sie das Gesetz
nirgends ausdriicklich normiere. Hier sei es Aufgabe des
Staates als Eigentiimer der Allmend gewesen, zu priifen,
welchen Einfluss die Ausgrabungen im Birsigbette auf
die nachbarlichen Bauten haben koénnten, und seine Vor-
kehrungen darnach zu treffen. Aus dieser Unterlassung
hafte er wie jeder andere Privateigentiimer.

Ferner trifft den Eigentiimer der 6ffentlichen Sache
ebenfalls die zivilrechtliche Haftung des Art. 58§ OR (Art. 67
des OR vom 14. Juni 1881), wonach der Eigentiimer eines
Gebiudes oder eines andern Werkes den Schaden zu er-
setzen hat, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder
Herstellung oder von mangelnderUnterhaltung verursachen.

So wurde der Staat fiir den Schaden haftbar erklart,
der durch Unterlassung der notwendigen Reparatur-
arbeiten am Birsiggewdlbe entstanden war.192)

191) Urteil des Zivilgerichts vom 22. Jan. 1889 in Sachen
Pigueron und Konsorten c¢. Basel-Stadt und Aichner, Verw.-Ber.
1889, Gerichte, S. 10.

192) Urteil der Schatzungskommission in Sachen Baudeparte-
ment c. Lenz vom 30. April 1887, bestitigt den 9. Juni 1887, in
Verw.-Ber. 1887, Gerichte, S. 12.
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Als der Riimelinbach infolge Anschwellens in den
Keller eines Wirtes am Barfiisserplatz eindrang und dort
unter den Vorraten grossen Schaden anrichtete, wurde
durch Urteil vom 31. Marz 1889 der Staat und die Kor-
poration der Gewerbsinteressenten als Eigentiimer dieses
Werkes solidarisch fiir den Schaden haftbar erklart.193)

Als im Jahre 1912 ein argentinischer Ochse durch
einen Sprung iiber die Schlachthausmauer ins Elsass
entrinnen konnte, wurde ebenfalls die Haftung der Stadt
als Eigentiimerin wegen fehlerhafter Anlage des Schlacht-
hauses erwogen, sie wurde aber abgelehnt, da als kausales
Moment der Sprung iiber die Mauer anzusehen und dieser
Sprung dem Ochsen lediglich wegen seiner ausserge-
wohnlichen Wildheit, die man nicht voraussetzen konnte,
gegliickt sei.1®?)

C) Eigentiimer von offentlichen Sachen koénnen
sowohl Hoheitstrager als auch Privat~ sein.

1. Als Eigentiimer der o6ffentlichen Sache tritt uns
fast ausnahmslos ein o6ffentlichrechtlicher Hoheitstrager
entgegen. Denn einmal erscheint es unbillig, Privateigen-
tum mit einer so weitgehenden Verfiigungsbeschrinkung,
wie sie der offentliche Gebrauch mit sich bringt, zu be-
lasten, und andererseits ist nur dann, wenn eine 6ffentlich-
rechtliche Korporation Eigentiimerin der offentlichen
Sache ist, vollige Gewahr dafiir geboten, dass der éffent-
liche Gebrauch vor Eingriffen des Eigentiimers gesichert
ist. Auch wird ein Hoheitstrager eher als ein Privater
fiir den guten Unterhalt der o6ffentlichen Sache besorgt
sein. Aus diesen Griinden treffen wir vielfach Bestim-

193) Urteil des Zivilgerichts vom 31. Mai 1889 in Sachen
Maier c. Wasserinteressenten am Riimelinbach und Kanton
Basel-Stadt, vom Appellationsgericht bestiitigt am 11. Juli 1889,
Bauakten W 13, 8. April 1889, auch Verw.-Ber. 1889, Gerichte,
S. 21.

194) Urteil des Zivilgerichts vom 17. April 1912 in Sachen
Salomon Giinzburger c. Emwohnergemelnde Basel-Stadt, Kanzlei
des Zivilgerichts.
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mungen, welche Eigentum Privater an 6ffentlichen Sachen
ausschliessen. Solche Bestimmungen bestehen in Basel
fir die Strassen.1%5)

195) Schon bei der Errichtung des Grundbuchs war verlangt
worden, dass éffentliche Fahrwege, die im Privateigentum standen,
vom Staate zu erwerben seien. Dagegen konnten von Privaten
angelegte Spekulationsstrassen immer noch im Eigentum dieser
Spekulanten stehen. Das Gesetz iiber Anlage und Korrektion
von Strassen und iiber das Bauen an denselben vom 29. August
1859 hatte nidmlich den Privaten gestattet, mit Bewilligung des
Kleinen Rats offentliche Strassen anzulegen; die Verordnung
vom 19. Mai 1860 verlangte dann diese Bewilligung auch fiir
Strassen, welche spater dem Publikum zuganglich gemacht werden
sollten. Solche im Eigentum Privater stehende Strassen waren
z. B. Gellertstrasse, Schiitzengasse, Byfangweg, Birmannstrasse,
Leonhardstrasse zwischen Mostacker- und Leimenstrasse und zwi-
schen Schiitzenmatt- und Birmannstrasse (Bericht des Grund-
buchverwalters vom 28. November 1864, Staatsarch., Bauakten
H 1, 1842/93; Bauakten N 12, 27. Okt. 1864). Als dann diese
Spekulationsstrassen hidufiger wurden, beschloss der Regierungsrat
auf Antrag des Justizdepartements am 22. Dezember 1866, dass
eine polizeiliche Bewilligung von Strassenlinien auf Spekulations-
gebiet erst dann erteilt werden solle, wenn der Spekulant das
erforderliche Strassenareal sofort an die Allmend abtrete und im
Grundbuch streichen lasse; an auf dem Stadtplan eingetragenen
Strassen, deren Areal noch Privateigentum sei, sollten Bau-
bewilligungen erst erteilt werden, wenn die betreffenden Bauunter-
nehmer das von ihrem Eigentum in die Strasse fallende Land in
Allmend verwandelten (Verw.-Ber. 1866, S. 125).

Der Grossratsbeschluss vom 11. Juni 1877, der als Anhang
zum Gesetz vom 29. August 1859 erlassen wurde, hatte bestimmt,
dass jede Parzelle, auf welcher ein Gebiaude stehe, durch einen
geniigenden FFahrweg mit einer 6ffentlichen Strasse in Verbindung
stehen miisse, auch seien Bauten im Innern einer Parzelle nur
dann zu bewilligen, wenn sie direkt oder durch einen geniigenden
Fahrweg mit einer offentlichen Strasse in Verbindung stinden;
in diesen Fillen geniigte die Bestellung einer Wegeservitut nicht.
In Ausfithrung des Grossratsbeschlusses und in Erginzung der
Verordnung vom 19. Mai 1860 bestimmte dann der Regierungsrat,
er werde in jedem Falle festsetzen, was ein geniigender Fahrweg
sei; er verfiigte ferner, wie das schon der Beschluss vom 22. Dezem-
ber 1866 getan hatte, dass das Bauen an solchen von Privaten
entworfenen Strassen und Wegen erst erlaubt werden solle, wenn
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Nach dem Gesetz iiber Anlegung und Korrektion
von Strassen vom 13. Februar 1902 sind keine Strassen
im Eigentum Privater mehr moglich. Die Haupt- und

das erforderliche Land unentgeltlich an die Allmend abgetreten
und im Grundbuch gestrichen worden sei. Auf Grund dieser Be-
stimmungen war Eigentum Privater an Strassen, an welchen Ge-
biude standen, unmoglich (vergl. hieriiber auch A.Im Hof: Die
Pflichten der Anwinder zur Leistung von Beitrigen an Anlegung
und Korrektion von Strassen, Ziirich 1909, S. 7, 8). Allem Anschein
nach war nun aber der Ratsbeschluss vom 22. Dezember 1866 nicht
immer strikte durchgefithrt worden. So waren an der Hochstrasse,
obgleich diese im Privateigentum stand, dennoch Baubewilli-
gungen fiir Gebiude erteilt worden. Die Hochstrasse ging erst
im Jahre 1879 durch Expropriation an den Staat iiber. (Bericht
des Baudep. an den Reg.-Rat vom 26. Dez. 1876, Staatsarch.,
Bauakten O 19.)

Die Verhiltnisse, wie sie an der Hochstrasse bestanden, sind
so interessant und stehen mit den jetzt behandelten Fragen in
so engem Zusammenhang, dass von ihnen ausfiihrlich die Rede
sein soll.

Ein Grundbesitzer im Gundeldingerquartier hatte im Jahre
1860 die Bewilligung zum Bau einer Strasse erhalten; diese
Strasse sollte vorerst noch keine o6ffentliche werden, der Grund-
besitzer wollte sich nur einen nihern Weg von seinem Grundstiick
zum Zentralbahnhof verschaffen (vergl. hieriiber Schreiben vom
23. Dez. 1876 und Bericht des Baudep. an den Reg.-Rat vom
26. Dez. 1876, Staatsarch., Bauakten O 19). In der Bewilligung
war von der Abtretung des Terrains nicht die Rede, da es sich ja
um eine Privatstrasse handelte, es war nur vorgeschrieben, dass
die Strasse einen gehorigen Grundbau und ein mit den bereits
erstellten Strassen iibereinstimmendes Niveau erhalten solle.
Das an die Strasse anstossende Land wurde in der Folgezeit
stark parzelliert; die Eigentiimer aller dieser Parzellen hatten laut
Eintrag im Grundbuch das Recht, iiber das angrenzende Areal,
soweit dies in einer Breite von 30 Fuss den sogenannten Schnurren-
weg bilde, unentgeltlich zu gehen, zu fahren und Vieh zu treiben,
dagegen hatte sich der Eigentiimer das Eigentumsrecht am
Schnurrenweg vorbehalten. Im Widerspruch zum Ratsbeschluss
vom 22. Dezember 1866 wurden spiter doch auf diesen Parzellen
Baubewilligungen fiir Gebaude erteilt, die den einzigen Ausgang
auf diesen Privatweg hatten. Es wurde dann auch der Schnurren-
weg in ,,Hochstrasse’ umgetauft. (Staatsarch., Bauakten O 19,
6. Juni 1871.) Am 23. November 1876 reichten nun die Anwéander,
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Nebenstrassen werden von der offentlichen Verwaltung
ausgefiihrt; steht der Boden in Privateigentum, so muss
er auf dem Wege der Verstandigung oder duich Expro-

an ihrer Spitze der Strasseneigentiimer, ein Gesuch um Ubernahme
der Strasse durch den Staat ein. Die Ubernahme verzogerte sich
aber bis zum Jahre 1879. Wihrend dieser Zeit spielte sich noch
ein Prozess zwischen dem Eigentiimer der Hochstrasse und dem
Baudepartement ab. Der Eigentiimer hatte sich namlich dadurch
in seinen Eigentumsrechten verletzt gefiihlt, dass das Baudeparte-
ment die Pfeffingerstrasse in die Hochstrasse hatte einmiinden
lassen und so den allgemeinen Verkehr in diese Privatstrasse
leitete. Das Zivilgericht hat durch Urteil vom 29. April 1879
(Urteil des Zivilgerichts Basel vom 29. April 1879 in Sachen
Georg Thommen-Simmen gegen Baudepartement, Staatsarch.,
Bauakten O 19) die Klage abgewiesen, da die Eigentumsrechte
des Kligers nicht verletzt wiirden, da die Hochstrasse ohnehin
dem freien Verkehr offen stehe, ohne dass es der Eigentiimer
irgendwie hindern konnte; die Herrschaft, welche der Eigentiimer
kraft seines Eigentums an der Hochstrasse ausiibe, sei auf das
geringste Mass beschrankt, die Hochstrasse habe ecinen einer
offentlichen Strasse analogen Charakter.

Am 13. Januar 1879 wurde dann die Korrektion der Hoch-
strasse beschlossen. Das Baudepartement verlangte nun vom
Eigentiimer unentgeltliche Abtretung der Fahrbahn dieser Strasse,
da das Eigentum wegen der Weg- und Fahrrechte fiir den Eigen-
timer keinen Wert mehr habe und die Ubernahme fiir ihn nur von
Vorteil sei, da er dann von den Unterhaltungskosten frei werde.
Der Eigentiimer verlangte dagegen Entschadigung, wie wenn es
sich um unbelastetes Eigentum handle. Die Schatzungskommission
sprach ihm eine Entschidigung von Fr. 1500.— zu (Urteil der
Schatzungskommission, d. d. 8. Mai 1879 in Sachen Baudeparte-
ment Basel-Stadt gegen Georg Thommen-Simmen, Staatsarch.,
Bauakten O 19). Dagegen appellierte nun der Eigentiimer. Das
Appellationsgericht hob durch Urteil vom 3./10. Juli 1879 (Urteil
des Appellationsgerichts Basel in der Rekurssache des G. Thom-
men-Simmen gegen Baudepartement Basel vom 3./10. Juli 1879,
Staatsarch., Bauakten O 19) das erstinstanzliche Urteil unter
folgender Begriindung auf: Das abzutretende Terrain reprisen-
tiere fiir den Eigentiimer infolge der darauf lastenden Servituten
keinen Wert mehr, es sei kein Schaden und daher auch keine
Entschidigungspflicht entstanden. Der Eigentiimer habe die
Strasse in seinem eigenen Interesse zu einem nicht nur wertlosen,
sondern sogar onerosen Eigentumsobjekt gemacht, er konne daher
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priation erworben werden.?®) Die Feldwege sind auszu-
steinenund gelten als Allmend der Einwohnergemeinden.197)

Auch bei den o6ffentlichen Gewéassern scheint Eigen-
tum Privater fiir unmoglich gegolten zu haben, solange sie
in einem o6ffentlichen Gebrauch standen, und es ist da-
durch die Gestaltung der Rechtsverhédltnisse an den
Teichen beeinflusst worden.

Es ist klar, dass bei den Teichen die Maoglichkeit
eines durch keinen offentlichen Gebrauch belasteten
Eigentums stiarker hervortritt als bei den natiirlichen
Gewassern.  So unterstand z. B. ‘der Riehenteich der
freien Verfilgung der Kleinbasler Teichkorporation und
war im Grundbuch als deren Eigentum eingetragen.
Das veranlasste die Interessenten am St. Albanteich
und am Riimelinbach, ebenfalls Eintragung zu verlangen.
Da aber an diesen beiden Teichen ein o6ffentlicher Ge-
brauch bestand, kam die Eintragung nicht zu Stande,
ohgleich auch bei diesen beiden Teichen die Interessenten
haufig als Eigentiimer bezeichnet werden.

Bischof Burchart von Basel hatte dem neugestifteten
Kloster St. Alban neben andern Giitern auch die am Birs-
teich errichteten Miihlen geschenkt.1®®) Diesen 12 Miillern
wurde nun die Herrenmatte zu rechtem Lehen iibertragen
und ihnen als Lehenspflicht die vollige Unterhaltung des
Teicheinlaufs und der Teichborde iibertragen. Diese
Verhaltnisse bestanden so das ganze Mittelalter hindurch.
Bei der Siakularisation des Klosters gingen diese Rechte

weder fiir die Kosten der Anlage und des Unterhalts noch fiir die
Abtretung des Strassenareals eine Entschadigung verlangen.

196) Vergl. A. Im Hof: Die Pflicht der Anwinder..., S. 6;
Strassengesetz vom 13. Febr. 1902 mit Abidnderung vom 21. Dez.
1,905 §§ 11, 12, 15 a, 21, 22, 28 a, 69.

197) Gesetz betr. die Einfithrung des schweiz. ZGB vom
27. April 1911, § 178, Abs. 2.

198) Vergl. iiber diese Verhiilltnisse den Ratschlag betr.
Wiederherstellung des St. Albanteichwuhrs und die Rechtsverhalt-
nisse am St. Albanteich vom 6./11. Dez. 1882, S. 10 ff., Staats-
kanzlei, Drucksachen.
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an den Rat iiber, der eines seiner Mitglieder als Lehens-
probst bestimmte. Da nun aber die Lehensinteressenten
den Hauptnutzen aus dem Teich zogen, betrachteten sie
sich mit der Zeit als Eigentiimer; fir das Eigentum
spricht, dass bei der Erteilung von Sondernutzungen je-
weilen die Einwilligung der Interessenten eingeholt
wurde.1%9) Bei der Anlegung des Grundbuchs verlangten
die Gewerbsinteressenten, es moge ihr Eigentum am Teich-
bett im Grundbuch eingetragen werden.2°%) Die Dele-
gierten des Justizdepartements und die Zivilgesetz-
kommission waren jedoch der Ansicht, der Teich habe den
Charakter eines genossenschaftlichen Eigentums, an dem
der Staat nur die hoheitliche, polizeiliche Aufsicht aus-
iibe, verloren, dagegen den eines oOffentlichen Flusses
angenommen. Der Grundbuchverwalter verweigerte daher
die Eintragung.®!) Auch das Baudepartement hielt es
fiir das Beste, wenn die Eintragung unterbliebe. Es hat
eben hier die Ansicht den Sieg davon getragen, an offent-
lichen Sachen sei ein anderer Eigentiimer als der Staat
undenkbar. Die Interessenten am St. Albanteich hatten
jedenfalls an ihrem Teich gerade soviel oder gerade so
wenig Eigentum wie die Kleinbasler Teichkorporation
am Kleinbasler Teich, der Unterschied bestand nur darin,
dass die Kleinbasler Teichkorporation frei iiber ihren
Teich verfiigte, wahrend der Regierungsrat beim St.
Albanteich iiber dessen 6ffentlichen Gebrauch bestimmte.202)

1) Staatsarch., Bauakten V 8, 13. Okt. 1830, 20. April 1834,
17. Mai 1854; Bauakten V 12, 3. Mai 1856.

200) Gesuch der Gewerbsinteressenten am St. Albanteich vom
14. Januar 1865, Staatsarch., Bauakten V 6.

1) Schreiben des Grundbuchverwalters Bernoulli an die
Teichinteressenten vom 4. Jan. 1865, Staatsarch., Bauakten V 6.

22) Eigentum am St. Albanteich schreibt der Korporation
zu: Prof. Heusler im Gutachten von 1865, Bauakten N 20. Da-
gegen bezeichnete Prof. Hilty die Stadt Basel als Eigentiimerin
(Bauakten V 9, Dez. 1883); Prof. Schulin schreibt den Interessen-
ten keine Eigentumsrechte, sondern iura in re aliena zu (Bauakten
V 22, 1883).
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Dass aber den Interessenten am St. Albanteich, ob-
gleich dieser im Grundbuch nicht als ihr Eigentum einge-
tragen wurde, weitgehende Rechte am Teich zustanden,
ergibt sich daraus, dass auch in Zukunit trotz der Ver-
weigerung der Eintragung bei der Erteilung von Sonder-
nutzungen ihre Einwilligung eingeholt wurde.®3) Die
richtige Losung ware wohl gewesen, wenn die Interes-
senten als Eigentiimer eingetragen worden wiren, man
hatte ja wie bei den offentlichen Servitutfusswegen
den offentlichen Gebrauch als Last vormerken konnen.

Das gleiche gilt jedenfalls auch fiir den Riimelin-
bach. Dort sind die Rechtsanschauungen fast noch
geteilter als beim St. Albanteich. Bald wird das Bach-
bett dem Staat, bald den Interessenten, bald den An-
stossern zugeschrieben, bald soll dem Staat, bald den
Interessenten, bald beiden zusammen die Verfiigungs-
berechtigung iiber den Teich zustehen. Eine einheitliche
Rechtsauffassung war nicht zustande gekommen. Das
beweisen die folgenden Beispiele.

In einem Urteil des Gescheids der Mehrern Stadt
vom 10. Januar 1865%°%) werden die Wasserinteressenten
als Eigentiimer des Bachbettes bezeichnet.

Bei einer Verlegung des Bachbettes einigte sich der
Spital mit dem Baudepartement dahin, dass das Eigentum
am alten, ausgefiillten Bachbett dem Spital als Eigentum
zufallen, dagegen das Eigentum am neuen Bachbett dem
Baukollegium abgetreten werden solle.20%)

In einem Urteil des Zivilgerichtsprisidiums Basel
vom 3. November 1877%%) wird ausgefiihrt, die rechtliche
Natur des Riimelinbaches sei insofern unklar, als das
Verhaltnis des staatlichen Hoheitsrechtes und die Be-
fugnisse der Gewerbsinteressenten nicht fest abgegrenzt
seien, dagegen stehe fest, dass die Liegenschaftsbesitzer

%3%) Staatsarch., Bauakten V 6, 5. Mai 1880, 3. Nov. 1880.
204) Staatsarch., Bauakten W 13.

205) Biirgerrat 1865, S. 109.

206) Staatsarch., Bauakten W 13.
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als solche an dem in ihrem Areal liegenden Teil des Bach-
bettes kein Eigentum héatten. So lief der Riimelinbach
bis zu seiner Verlegung vom Jahre 1888 in die Allmend
der Sattelgasse unter den Hiusern der rechtsseitigen
Anstosser hindurch auf Grund einer Servitut, welche die
Grundeigentiimer zur Duldung des Baches verpflichtete;
nach der Verlegung wurde das alte Teichbett den Eigen-
tiimern dieser Hauser unentgeltlich iiberlassen.207)

Im Jahre 1873 wurden bei Beschidigungen durch
aus dem Riimelinbach eindringendes Wasser die Eigentums-
verhiltnisse an diesem Kanal untersucht, und es wurde
entschieden, der Staat sei Eigentiimer.208)

Wegen Wasserentnahme aus dem Riimelinbach kam
es zwischen den Gewerbsinteressenten und der Gesell-
schaft zum Zoologischen Garten zu Streitigkeiten, die
durch Vertragsabschluss zwischen den beiden Parteien
beigelegt wurden.0?)

In einem Schreiben des Wassermeisters im Jahre
1877 wehrte sich derselbe im Auftrage der Wasserinteres-
senten gegen den Ausdruck Lehensinhaber, Lehensrechte
hatten nie bestanden, es handle sich um freies und lediges
Eigentumsrecht.?10)

In einem Urteil des Zivilgerichts vom 31. Mai 1889311)
wird erklart, Eigentiimer sei sowohl der Staat als die
Korporation der Gewerbsinteressenten; dem Staat ge-
hore Grund und Boden, der Korporation die Nutzung.
Beiden stehe gemeinsam die Aufsicht und Uberwachung
des Unterhalts zu, ohne dass ihre Machtsphire genau

207) Verw.-Ber. 1888, Baudep., S. 32; 1895, Baudep., S. 10.

208) Verw.-Ber. 1873, Appell.-Ger., S.55; vergl. Ber. des
Justizdep. an den Reg.-Rat vom 10. Sept. 1889, Staatsarch.,
Bauakten W 13.

29) Verw.-Ber. 1874, éffentliche Bauten, S. 23; auch Staats-
arch., Bauakten W 13, 1874.

210) Schreiben des Wassermeisters an Herrn Reg.-Rat
Falkner vom 27. Okt. 1877, Staatsarch., Bauakten W 13.

211) Staatsarch., Bauakten W 13, auch 18. Juli 1889; Verw.-
Ber. 1889, Gerichte, S. 21.
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abgegrenzt sei; ebenso stehe beiden die Verfiigungs-
gewalt zu. In einem Bericht vom 18. Juli 1889212) hetont
jedoch das Baudepartement, es entspreche nicht den
faktischen Verhiltnissen, wenn das Urteil behaupte,
die Verfiigungsgewalt stehe beiden zu. Sobald das Bau-
departement iiber das Wasser verfiiggen wolle, wiirden
sich die Interessenten wehren, das Baudepartement habe
daher seine Stellung bisher nur als Oberaufsicht auf-
gefasst; es sel eine Bereinigung dieser Verhaltnisse vom
juristischen Standpunkt aus nétig.

Der Streitfrage, wem das Eigentum am St. Alban-
teich und am Riimelinbach zuzuschreiben sei, hat § 37
des Gesetzes iiber Hochbauten vom 27. Juni 1895 ein
Ende gemacht. Dort wird das Verfiigungsrecht d2m Re-
gierungsrate zugeschrieben, so weit die Kanile nicht als
Privateigentum im Grundbuch eingetragen sind. Da nun
bheim St. Albanteich und beim Riimelinbach im Grundbuch
keine Eintragung zu Gunsten der Interessenten erfolgt ist,
muss das Eigentum zu Gunsten dessen, dem die Ver-
fiigungsberechtigung zusteht, vermutet werden. Demnach
ist die Stadt Basel als Eigentiimerin des St. Albanteichs
und des Riimelinbaches anzusehen.213)

2. Wenn nun auch die Ansicht wvorherrscht, dass
i der Regel nur eine offentlichrechtliche Korporation
als Eigentiimer einer ¢ffentlichen Sache in Betracht
komme, so finden wir dennoch offentliche Sachen im
Eigentum Privater. Es wird dem Hoheitstriager eben
nicht immer moglich sein, sich das Eigentum zu verschaften.
Auch hatte es {ir ihn in gewissen Fiallen gar keinen Zweck.
So hat der Kanton auch verschiedene Male gewisse Ver-
waltungsaufgaben aus Sparsamkeitsriicksichten privaten
Anstalten iiberbunden. Das Sanitdtsdepartement hatte
z. B. mit der Kommission zur Basler Kinderheilstitte

212) Staatsarch., Bauakten W 13.

213) Vergl. auch Ratschlag und revidierten Entwurl des
Hochbautengesetzes vom 11./12. April 1894, S. 7, Staatskanzlei,
Drucks. Nr. 983.
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in Langenbruck einen Vertrag iiber Aufnahme von
poliklinikberechtigten Kindern in dieser Anstalt abge-
schlossen.?1?) QOder es war mit einem Fabrikbesitzer im
Rosenthal fiir die Erstellung einer Ableitung der Fabrik-
abwasser nach dem Rhein eine Vereinbarung getroffen
worden, die den Staat zur Ableitung der Abwasser der
Strassen ostlich vom Bad. Bahnhof in diese Privat-
leitung berechtigte.?) Wo solche Vertrige vorkommen,
muss es auch moglich sein, sich durch Vertrag das Recht
zu erwerben, eine Privatsache mit einem offentlichen
Gebrauch zu belasten. Und in der Tat finden wir im Basler
Recht hiefiir Beispiele. Das Militardepartement pachtete
z. B. im Jahre 1848 vom Biirgerspital eine Parzelle der
Schiitzenmatte und errichtete darauf einen Zielwall.218)
Ein Teil des Wolfgottesackers stand von 1880—89 im
Eigentum der Christoph Merian’schen Stiftung; er war
von der Eigentiymerin gegen eine Pachtsumme abge-
treten worden und ging erst am 21. Marz 1889 durch
Kauf an die Einwohnergemeinde iiber.21”) Dass noch
heute die Ansicht besteht, dass nicht notwendigerweise
derjenige, dem die hoheitliche Verfiigung uiber eine o6ffent-
liche Sache zusteht, auch deren Eigentiimer sein muss,
beweist, dass beim Projekt der Erstellung eines Zentral-
friedhofs in der Hard sich der Biirgerrat den Entscheid
vorbehalten hat, ob das Land k&uflich abgetreten oder
verpachtet werden solle.28) Ferner finden sich in der
offentlichen Bibliothek Biicher, welche wvon Privaten
unter Vorbehalt des Eigentums zur allgemeinen Be-
nutzung deponiert werden.?1%) Zum gleichen Zweck

214y Verw.-Ber. 1903, Sanitatsdep., S. 10.

215) Verw.-Ber. 1881, Baudep., S. 8.

216) Biirgerrat 1848, S. 73; Verw.-Ber. 1886, Baudep., S. 7,
1885, Militardep., S. 5, 6.

217) Verw.-Ber. 1880, Sanititsdep., S. 28, 1889, Sanititsdep...
S. 24.

218) Verw.-Ber. 1912, Sanitatsdep., S. 3.

219) Verw.-Ber. 1896, Erziehungsdep., S.25, 1910, Erzie-
hungsdep., S. 14.
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werden den offentlichen Kunstsammlungen von Privaten
Gemilde und andere Kunstgegenstinde iiberwiesen,220)

Aber auch Sachen im Gemeingebrauch koénnen im
Eigentum Privater stehen. So kam es vor, dass der Staat
sich durch Expropriation das Recht zur voriibergehenden
Beniitzung einer Liegenschaft verschaffte und dann iiber
das Grundstiick eine 6ffentliche Strasse legte. Als namlich
beim Bau der neuen Rheinbriicke eine Zufahrtsstrasse
zur provisorischen Rheinbriicke auf der Kleinbaslerseite
erstellt werden sollte, wehrte sich der Eigentiimer des
in Frage kommenden Areals gegen eine Abtretung des-
selben. Das Appellationsgericht hat im Entscheid vom
13. Oktober 1902 221) bestimmt, es diirte laut § 5 der Kan-
tonsverfassung und § 9 des Gesetzes iiber Abtretung von
Liegenschaften zum allgemeinen Nutzen vom 15. Juni
1837 nur derjenige Teil eines Grundstiicks in Anspruch
genommen werden, der zur Ausfithrung der vorhandenen
Unternehmung notwendig sei. Dieser Grundsatz sei
auch auf den rechtlichen Umfang zu beziehen, es miisse
immer das mildere Mittel angewandt werden, hier z. B.
Abtretung der zeitweiligen Beniitzung. Dass das Gesetz
von 1837 so aufzufassen sei, beweise auch der Grossrats-
beschluss vom 11. Juni 1896, der in § 16 statt der Eigen-
tumsabtretung die Belastung mit einer Servitut als
Modus der Expropriation anerkenne. Es wurde daher
die Expropriation der Héuser Rheingasse 5 und 7 in
Bezug auf die Gebiude bewilligt, der Boden wurde dem
Staat aber nur zur voriibergehenden Beniitzung gegen
eine Verzinsung von 41, Prozent zugesprochen.

Im Privateigentum stehen auch gewisse Strassen-
iibergange iiber Eisenbahnlinien. Bei der Anlegung des
Grundbuchs war die Eintragung so erfolgt, dass die Eisen-

220) Verw.-Ber. 1868, S.45; 1903, Erziehungsdep., S. 43;
1905, Erziehungsdep., S.35; 1906, Erziehungsdep., S.32, 33.

221) Entscheid des Appell.-Gerichts vom 13. Okt. 1902 in
Sachen Stadt Basel c. Dr. Engelmann, Verw:-Ber. 1902, Gerichte,
S. 84; auch 1903, Finanzdep., S. 4; 1907, Finanzdep., S. 5.
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bahn als besondere Parzelle, der von der Strasse iiber-
schrittene Teil dagegen als Allmend eingetragen wurde.
Als nun bei der Friedrichstrasse und beim Weiherweg
neue Wegiiberginge iiber die Centralbahn angelegt werden
sollten, verweigerte das Direktorium der Centralbahn
die Abtretung des betr. Teilles der Linie behufs Ein-
tragung als Allmend; auf den Bericht der Justizkommission
beschloss der Regierungsrat, es sei auf der Abtretung
nicht zu bestehen, dagegen im Grundbuch auf die betr.
Eigentumsparzelle die Last zur Duldung des Weg-
iibergangs einzutragen.???) Infolge Verlegung der Elsasser-
linie sind diese im Privateigentum stehenden Wegiiber-
gange verschwunden. Dagegen bestehen bei der Bad.
Bahn noch dhnliche Verhéltnisse. Bei den beiden Stein-
viadukten in den Langen Erlen hat sich namlich der
Staat das Recht, Fahrstrassen und Fusswege unter den
Offnungen hindurchzufithren, durch Servituten sicher-
gestellt.?23)

Offentliche Durchginge kommen ebenfalls im Privat-
eigentum vor. So lasteten auf dem Hotel ,,Zu den drei
Konigen* zwei offentliche Durchginge zu Gunsten des
Baudepartements, welche als rote Eintrage im Grund-
buch eingetragen waren.??¥) Der offentliche Durchgang
im Stadtkasino steht ebenfalls in Privateigentum. Das
Justizdepartement hatte die Grundbuchverwaltung im
Jahre 1874 angewiesen, den oOffentlichen Durchgang
als Allmend einzutragen; auf Ansuchen der Stadt-
kasinogesellschaft wurde aber das Recht des offentlichen
Durchgangs in die Servitutenkolonne eingetragen, aber
ohne Anwendung des Wortes ,,Servitut®. Die Stadt-
kasinogesellschaft hatte den Ausdruck ,,Revers* vor-
geschlagen, das Justizdepartement hatte ihn aber nicht

222) Verw.-Ber. 1877, Justizdep., S. 10; Baudep., S. 6.

223) Verw.-Ber. 1911, Finanzdep., S. 6.

224) Vergl. Staatsarch., Bauakten AA 1 a, S.274; Bericht
des Baudep. vom 27. Sept. 1900, Staatskanzlei, Registratur Nr. 57:
Allmendbeniitzung; Verw.-Ber. 1900, Baudep., S. 11.
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gebilligt, da dieser Ausdruck aut eine kiirzere Dauer hin-
weise,225)

Haufig standen &ffentliche Fusswege im Eigentum
von Privaten, man sprach dann von ,,Servituten zum
offentlichen Nutzen‘* oder ,,6ffentlichen Wegeservituten‘‘.
Ein solcher tithrte z. B. von der Schorenbriicke am rechten
Teichufer abwéirts bis zum Holzplatz vor dem Riehen-
tor.226) Der Eigentimer von Grund und Boden wollte
ihn einmal schliessen, wurde aber vom Appellationsgericht
zur Offenhaltung verurteilt. Ein Gesuch an das Zivilgericht
um Bezahlung des zu diesem Fussweg beniitzten Land-
strichs wurde abgelehnt. Da o6fters Personen in den
Teich stiirzten, verlangte das Baudepartement wvom
Eigentiimer das Anbringen eines Geldnders; das Polizei-
gericht befreite ihn dagegen im Urteil vom 25./26. August
1884 von dieser Pflicht, denn die Servitut eines 6ffentlichen
Fusswegs sei eine Last, die nicht noch vergrossert werden
diirfe.227) |

Ein weiterer offentlicher Fussweg fithrte vom Briickli-
weg am rechten Ufer des St. Albanteichs bis zu den
Lehenmatten. Grund und Boden war teils Privateigen-
tum, teils ertragsfahiges Eigentum der Stadt.228)

Bei Anlass von Steinsetzungen erhoben sich zwischen
dem Gescheid und mehreren basellandschaftlichen Grund-
besitzern Anstdnde iiber das Eigentum an einem Weg
und Wassergraben, der sich vom Bruderholz gegen die
alte Reinacherstrasse herabzog und in den stadtischen
Katasterplanen als Allmend bezeichnet war. Auf Antrag
der Land- und Waldinspektion wurde eine Verstindigung
in dem Sinne erzielt, dass den betreffenden Grund-
besitzern das Eigentum am bestrittenen Boden zuge-

225) Verw.-Ber. 1874, administrative Justizsachen, S. 3.

226) Biirgerrat 1851, S. 51; Bericht des Baudep. vom 27. Juni
1897, Bauakten X 9; Bericht des Grundbuchverwalters vom
1. Febr. 1864, 19, Bauakten H 1 1842/93.

227) Verw.-Ber. 1884, Baudep., S. 10.

228) Bericht des Grundbuchverwalters vom 1. Febr. 1864,
Staatsarch., Bauakten H 1, 1842/93.
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sprochen, derselbe aber auf einer Breite von sieben Fuss
mit der Servitut des Wasserablaufs und des Fusswegs
belastet wurde.229)

Das Gescheid schiitzte solche o6ffentliche Fusswege
nur so lange, als dem Bediirfnis nicht durch Erstellung
anderer, in &Ahnlicher Richtung lautender Wege abge-
holfen wurde. Namentlich sollten sie keine nachteilige
Wirkung auf die Stadterweiterung haben konnen, das
Gescheid hat daher in einem Urteil vom 20. November
18632%0) erkannt, ein o6ffentlicher Fussweg laste nur so
lange auf einem Grundstiick, als dasselbe seinen Charakter
als Kulturland beibehalte.

Im Privateigentum stehen ferner als Trottoir her-
gerichtete Vorplatze vor Hausern, welche mit Bewilligung
des Regierungsrates dem offentlichen Verkehr iibergeben
worden sind.231)

Schliesslich konnen Denkmailer, Standbilder, Baro-
meterhduschen etc. auf 6ffentlichen Platzen oder in 6ffent-
lichen Anlagen im Privateigentum stehen. Solche Denk-
maler sind in Basel 6fters von Privaten aufgestellt worden.
Ist nichts anderes bestimmt, so stehen sie jedenfalls so
lange im Privateigentum, bis der Unterhalt vom Staat
iibernommen wird.

Bei der Einweihung des St. Jakobsdenkmals 1im
Jahre 1872 hatte der Kunstverein beabsichtigt, das
Eigentum am Denkmal an die Einwohnergemeinde zu
iibertragen. Die Ubertragung unterblieb aber damals,
und das Denkmal stand bis 1884 im Eigentum dieser pri-
vaten Gesellschaft. Erst durch Vertrag vom 29. Nov.
1883/16. Januar 1384 ist das Eigentum an die Einwchner-
gemeinde iibergegangen,232)

229) Biirgerrat 1858, S. 30.

230) Angefithrt im Schreiben des Gescheids der Mehrern
Stadt an die Land- und Waldinspektion vom 14. Jan. 1864, ad. 4,
Bauakten H 1, 1842/93.

231) (Gesetz iiber Hochbauten vom 27. Juni 1895, § 44.

232) Staatsarch., Bauakten CC 64, 11. Sept. 1883 und die
folgenden Akten; auch Verw.-Ber. 1883, Justizdep., S. 9.
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Auch das Strassburgerdenkmal ist von einem Pri-
vaten gestiftet worden. Ein aus Strassburg stammender
Franzose hatte némlich "dem Bundesrat das Anerbieten
gemacht, in Ziurich, Basel oder Bern zum Andenken an die
im Jahre 1870 den Frauen und Kindern von Strassburg
geleistete Hilfe ein Denkmal zu errichten. Der Bundesrat
nahm das Anerbieten an und bestimmte Basel als Stand-
ort des Denkmals. Die StadtBasel erklarte sich bereit, den
Platz zur Verfiigung zu stellen und die Kosten fiir die Er-
haltung und Bewahrung des Denkmals zu iibernehmen.233)

Das Hebeldenkmal auf dem Platz vor der Peters-
kirche ist vom Hebelkomitee errichtet worden.23%)

Ein Basler Biirger liess mit Bewilligung des Bau-
departements auf dem Claraplatz ein Wetterhduschen
mit Barometer, Thermometer und veischiedenen Hohen-
angaben erstellen und erklarte sich bereit, die Kosten des
Unterhalts zu iibernehmen.?3%)

Ordnen wir nun die o&ffentlichen Sachen nach ihrer
Eigentumszugehorigkeit, so erhalten wir folgendes Bild:

Rathaus, Gerichts- und Verwaltungsgebiude, dar-
unter Staatsarchiv, Zuchthaus, Lohnhof, Polizeiposten
ete., die wichtigsten Unterrichtsanstalten, wie Universitit,
Gymnasium, Realschule, Toéchterschule, Gewerbeschule,
Frauenarbeitsschule, Turnhallen, Kaserne, dann auch die
Irrenanstalt, sind Kantonseigentum. Im Eigentum der
Einwohnergemeinden stehen Krankenanstalten wie Frauen-
spital, Poliklinik, Hilfsspital, einige Primarschulgebaude,
die Kleinkinderschulen, dann auch die Gottesacker,
Brausebader, sowie das Schlachthaus.?3¢) Eigentum der
Biirgergemeinden sind Armenanstalten wie Biirgerspital,
Armenamt, Waisenhaus, Landarmenhaus; Kirchen, Ka-
pellen und Kirchengerate gehoren den Kirchgemeinden.

233) Verw.-Ber. 1891, Allgem. Angelegenheiten, S. 1.

234) Verw.-Ber. 1897, Baudep., S. 63.

235) Verw.-Ber. 1891, Baudep., S. 1.

236) Vergl. iber diese Eigentumsverhiltnisse Staatsrech-
nung 1912, S. 98, 99.
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Im Eigentum von Privaten stehen vom Verwaltungsver-
mogen nur Biicher und Gemalde, welche von Privaten in
der otfentlichen Bibliothek oder in o6ffentlichen Kunst-
sammlungen deponiert wurden.

Bei den Sachen im Gemeingebrauch ist Eigentum
von Kanton und Einwohnergemeinde Basel schwer aus-
einanderzuhalten. Bei der Ubernahme des Vermégens
der Einwohnergemeinde Basel in die kantonale Ver-
waltung war das Finanzvermoégen durch Experten abge-
schiatzt worden. Alljahrlich wurden dann alle Anderungen
desselben im Inventar nachgefiihrt, es kann daher jeder-
zeit der Bestand des Finanzvermogens der Einwohner-
gemeinde genau festgestellt werden. Die Allmenden da-
gegen waren im Inventar nur nach ihrer Lage, ihrem In-
halt und allfalligen Schétzungswert bezeichnet und
unterlagen keiner weitern Berechnung, sie wurden auch
im Inventar nicht nachgefiithrt. - Bel einer Wiederher-
stellung der Einwohnergemeinde soll diese eben einfach
den Bestand der Allmend iibernehmen, den sie dann
haben wird und der selbstverstandlich viel grosser sein
wird als im Jahre 1876.2%7)

Wo kein anderes Eigentum nachgewiesen werden
kann, ist jedenfalls dem das Eigentum zuzuschreiben,
dem nach der Trennung von Kanton und Einwohner-
gemeinde Basel die hoheitliche Verfiigung iiber die betr.
offentliche Sache zusteht. Es waren demnach der Rhein 238)

237) Vergl. Urkunde betr. Sicherstellung des in die kantonale
Verwaltung iibergegangenen Vermogens der Stadtgemeinde Basel
vom 26. Juni 1876; vergl. auch Bericht des Justizdepartements
vom 14. Marz 1882 mit Regierungsbeschluss vom 8. April 1882,
Staatsarch., Gemeindeakten B 6. Dieser Regierungsbeschluss
wurde abgedndert, weil auf falschen Voraussetzungen beruhend,
durch Regierungsbeschluss vom 30. Oktober 1901: vergl. hieriiber
zwei Berichte des Finanzdep. vom 18. Jan. und vom 22. Okt. 1901,
Staatskanzlei, Registratur Nr. 88: Stadtisches Inventar.

238) Vergl. hieriiber auch Verw.-Ber. 1897, Baudep., S.7:
Ein Gesuch um Verkauf eines Stiicks Rheinhalde wurde von den
kantonalen Behorden abschlagig beschieden.
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und die Kantonsstrassen als Kantonseigentum zu be-
trachten. Das Eigentum an den iibrigen Fliissen, Béchen
und Teichen, an den offentlichen Strassen, Pldtzen,23?)
(Gassen, Treppen, den offentlichen Anlagen, wie Lange
Erlen und Schiitzenmattpark, sowie den Stadttoren und
Denkmailern ist aber den Einwohnergemeinden zuzu-
sprechen.??) Im Eigentum der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde steht der Kreuzgang. Dagegen sind
mehrere offentliche Durchgiange durch Privathiuser und
iiber Eisenbahnlinien, sowie einige o6ffentliche Fusswege
Eigentum Privater.

239) Der Kirchplatz in Riehen ist z. B. Allmend der Ein-
wohnergemeinde Riehen: Bericht iiber die Rechnung der Ein-
wohnergemeinde Riehen und die Geschiaftsfithrung des Gemeinde-
rats pro 1912, S. 13, 14, Beilage zur Einladung zur Einwohner-
gemeindeversammlung vom Montag, den 31. Marz 1913, Staats-
arch., Verw.-Drucks. A 380, 381.

240) Vergl. hieriiber Staatsrechnung 1912, S. 98, 99.

Schluss folgt im niachsten Hefte,




	Die öffentlichen Sachen nach baselstädtischem Verwaltungsrecht

